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Unter Hinweis auf den Beschluss des Kulturausschusses des Landtags NRW vom
November 2011 führt der Koalitionsvertrag von SPD und Bündnis 90/Die Grünen
vom Juni 2012 aus, dass Kulturförderung eine verlässliche Grundlage brauche.
Deshalb werde der Prozess für die Erarbeitung eines NRW–Kulturfördergesetzes
fortgesetzt. Zuvor wird – völlig zutreffend – festgestellt, dass der Schwerpunkt
der Kulturförderung im Land in den Städten und Gemeinden und beim bürger-
schaftlichen Engagement liege und Kulturpolitik weiterhin eine Gemeinschafts-
aufgabe aller beteiligten Kräfte bleibe. Im kreisangehörigen Raum gibt es hier
eine jahrzehntelang gewachsene Praxis der Differenzierung in örtliche Kultur-
aufgaben auf der Ebene der kreisangehörigen Städte und Gemeinden einerseits
und die überörtliche, Gemeindegrenzen überschreitende Wahrnehmung von
Kulturaufgaben durch die Kreise andererseits. 

Selbst bei einem schwankenden Einsatz von Finanzmitteln besteht in den Kommu-
nen in NRW eine breit gefächerte und etablierte Kulturangebotslandschaft, an der sich vielfach lokale und regionale
Identifikation festmacht und die damit zugleich Standortfaktor ist. Im Wettbewerb um die begrenzten kommunalen
Finanzmittel gibt es allerdings nicht nur zwischen den verschiedenen Sparten kultureller Angebote fast traditionelle
Konkurrenzlagen, sondern naturgemäß auch im Verhältnis zu allen weiteren freiwilligen kommunalen Selbstverwal-
tungsaufgaben.

Am Aufgabencharakter will die Landesregierung laut Koalitionsvertrag nun anknüpfen und prüfen, ob in Abstimmung
mit der kommunalen Finanzaufsicht trotz des bisher freiwilligen Charakters der Kulturausgaben auch für Kommunen
in finanziell schwieriger Lage ein Grenzwert für die Kulturförderung gesichert werden kann. Alternativ soll geprüft
werden, ob die kommunale Kulturförderung auf Grundlage des Artikels 18 Abs. 1 der Landesverfassung rechtlich ver-
bindlicher gestaltet werden kann.

Was auf den ersten Blick als willkommene Unterstützung notleidender Kommunen bei ihrer Auseinandersetzung mit
der Kommunalaufsicht über die Zulässigkeit freiwilliger Leistungen aufgefasst werden könnte, erweist sich allerdings
bei näherer Betrachtung als äußerst fragwürdig.

Denn als Kehrseite der kommunalen Kompetenz zur Gestaltung der lokalen Kulturangebote – in Ausprägung des
Da seinsvorsorgeauftrages – könnte zu Unrecht angenommen werden, dass auch bei einer freiwilligen Selbstverwal-
tungsaufgabe eine faktische Verpflichtung zur Finanzierung eines kulturellen Angebotes besteht. Da die Kommunen
um die Bedeutung ihrer Kulturangebote wissen, haben sie ein originäres Interesse an deren Erhalt und finanzieller
Förderung – allerdings immer auf Basis der Priorisierungen und Entscheidungen ihrer politischen Gremien. Es gilt
genau darauf zu achten, in diesem Fall nicht die Grenzziehung zur pflichtigen Selbstverwaltungsaufgabe zu verwischen.
Eine „modifizierte Freiwilligkeit“ oder Mischform zwischen freiwilligen und pflichtigen Selbstverwaltungsaufgaben
wird jedenfalls nicht zulässig sein. Es liegt zudem der Eindruck nahe, dass mit den beschriebenen Überlegungen zugleich
ein Weg zur Umgehung der gesetzlichen Konnexitätsfolgen beim Umstieg von einer freiwilligen in eine pflichtige
Selbstverwaltungsangelegenheit gefunden werden soll. Denn der Wechsel des Aufgabencharakters wird vom Land
nach eigener Erklärung nicht finanzierbar sein und ist möglicherweise zwar gewollt, aber schlicht nicht realisierbar.

Für gesetzliche Standards in der Kulturförderung besteht jedenfalls vor Ort keinerlei Bedarf. Dies gilt gleichermaßen
für spartenbezogene Gesetze wie auch für ein allgemeines Kulturförderungsgesetz. Deshalb: Klar wäre vielerorts ein
verstärktes finanzielles Engagement zur Sicherung und zum Ausbau der kulturellen Angebotslandschaft förderlich.
Ein Kulturförderungsgesetz unter Beibehaltung der Finanzierungsbeiträge des Landes wird indessen für die Kommunen
in Nordrhein-Westfalen keinen Mehrwert haben.

Dr. Martin Klein
Hauptgeschäftsführer 
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
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Rückkehr an den Ort der Gründung vor
65 Jahren: Landkreistag Nordrhein-Westfalen
feiert Jubiläum im Kreis Soest

Zu den zahlreichen Gästen, die der Einla-
dung des Landkreistags in die Stadthal-

le Soest gefolgt waren, gehörte neben den
NRW-Landräten unter anderem die Präsi-
dentin des Landtags NRW, Carina Gödecke

(SPD), Eckhard Uhlenberg (CDU), der 1. Vi-
 zepräsident des Landtags NRW, der SPD-
Fraktionsvorsitzende Norbert Römer, sein

CDU-Pendant Karl-Josef Laumann und Bau-
und Verkehrsminister Michael Groschek
(SPD). 
Zunächst würdigte Landrätin Eva Irrgang,
Kreis Soest, in ihrem Grußwort die Arbeit des

Landkreistages für die Kreise in NRW. Der
Bürgermeister der Stadt Soest, Dr. Eckhard
Ruthemeyer, überbrachte als Erster Vizeprä-

 sident des Städte- und Gemeindebundes
Nordrhein-Westfalen Glückwünsche.
In der folgenden Festrede (vgl. ab Seite 338
in dieser EILDIENST-Ausgabe) hob schließ-
lich Landtagspräsidentin Carina Gödecke die
Bedeutung der Kreise und ihrer Interessen-
vertretung hervor: „Unsere Kreise in NRW
tragen seit nunmehr 65 Jahren wesentlich
zum demokratischen Gelingen vor Ort bei.
Und der Landkreistag ist der Garant dafür,
ihre gemeinsamen Interessen zu vertreten
und sich für die Stärkung ihrer Selbstverwal-
 tung einzusetzen. Das kann bei einem Jubi-
läum gar nicht genug gewürdigt werden“,
sagte die Landtagspräsidentin. 
Eine besondere Ehrung stand ebenfalls auf
dem Programm. Präsident Kubendorff ehrte
Dr. Hans-Ulrich Klose für 50 Jahre politisches
Engagement im Rhein-Kreis Neuss (vgl. in
diesem EILDIENST ab Seite 342). Er überreich-
 te zum Dank einen Originalkunstdruck des
Porträts des preußischen Staatsmannes und
Reformers Freiherr vom Stein (1757–1831),
der vor 200 Jahren die Idee der kommuna-
len Selbstverwaltung entwickelt und Schritt
für Schritt umgesetzt hatte.
Musikalisch begleitet wurde die Veranstal-
tung durch „jazz indigo“, die mit lockeren
Klängen das Ereignis untermalten und zur
heiteren Atmosphäre der Feier beitrugen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01

Mit einer Jubiläumsveranstaltung feierte der Landkreistag Nordrhein-Westfalen am 14. September 2012 in der Stadthalle Soest sein
65-jähriges Bestehen. Seit 1947 vertritt der Landkreistag Nordrhein-Westfalen (LKT NRW) die Interessen der 31 NRW-Kreise – und
will seinen 65. Geburtstag mitnichten als Renteneinstieg gefeiert sehen. Das betonte Präsident Landrat Thomas Kubendorff, Kreis
Steinfurt, der die über 100 Gäste zur Festveranstaltung begrüßte, die im Kreis Soest und damit dem damaligen Ort der Gründung stattfand.
Kubendorff nutzte die Gelegenheit für offene Worte: „Das Gegenteil von Ruhestand ist angesagt – nie war der Verband wichtiger als
heute! Gemeinsam treten die Kreise dafür ein, dass die ländlichen Regionen nicht benachteiligt werden und sich das Land nicht weiter
aus der kommunalen Finanzierung ausschleicht.“ Das Konnexitätsprinzip der Landesverfassung – der Grundsatz „Wer bestellt,
bezahlt!“ – müsse vom Land gegenüber den Kommunen umfassend beachtet werden (abgedruckt ab Seite 332 in diesem EILDIENST).

Feierten gemeinsam das Jubiläum des Landkreistages: (v.l.n.r.) Hauptgeschäftsführer Dr.
Martin Klein, LKT-Vizepräsident Landrat Thomas Hendele, Präsidentin des Landtags
NRW Carina Gödecke, Landrätin Eva Irrgang, LKT-Präsident Landrat Thomas Kubendorff,
Dr. Eckhard Ruthemeyer, Bürgermeister der Stadt Soest und Präsident des StGB NRW.

Einleitung

Es ist mir eine Ehre und Freude zugleich, Sie
heute zur Feier des 65. Geburtstages des
Landkreistages NRW willkommen zu hei-
ßen. Sie können davon ausgehen: An einen

Ruhestand mit 65, oder – aktualisiert – mit
67 – denkt der Landkreistag NRW nicht.
Dennoch bietet ein Jahrfünft durchaus Ge-
legenheit, die verbandspolitische Arbeit des
Landkreistages NRW sowohl bezogen auf
diese letzten fünf Jahre als auch bezogen

auf sechseinhalb Jahrzehnte zu würdigen
und zugleich die vor uns liegenden Haupt-
aufgabenfelder zu betrachten.
Viele von Ihnen waren vor fünf Jahren bei
der Festveranstaltung anlässlich unseres 60.
Jubiläums in Bad Sassendorf – dem Ort un-

Ansprache von Präsident
Landrat Thomas Kubendorff,
Kreis Steinfurt
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serer ersten Mitgliederversammlung im Juni
1947 – dabei. Seitdem haben wir bereits
zwei Landtagswahlen in Nordrhein-West-
falen absolviert und eine Menge an Her-
ausforderungen zu bestehen gehabt. Denn
im August 2007 gab es nur sehr wenige
und kaum ernstgenommene Mahner, die
auf eine in den USA sich entwickelnde Im-
mobilienblase hinwiesen. Und einige zu die-
sem Zeitpunkt bekannt gewordene heikle
Börsengeschäfte von WestLB-Managern er-

 schienen damals als sicherlich zu verurteilen-
de, aber durchaus zu bewältigende Fehltrit-
te, wie sie im Finanzsektor immer wieder
vorkommen konnten.
Wir freuen uns sehr, dass wir mit der seit Juni
dieses Jahres neu amtierenden Landtagsprä-
 sidentin, Frau Carina Gödecke, eine Fest-
rednerin aus Anlass unseres 65-jährigen
Jubiläums gewonnen haben, die mit dem
Landkreistag NRW sehr vertraut ist. Dies
allein schon wegen ihrer langjährigen par-
lamentarischen Tätigkeit als Landtagsab-
geordnete und insbesondere Parlamentari-
sche Geschäftsführerin der SPD-Fraktion,
aber vor allem auch als Erste Landtagsvize-
präsidentin und Vorsitzende des Ausschus-
ses für Kommunalpolitik des Landtages, die
Sie bis März dieses Jahres waren. Dabei ist
es besonders reizvoll, dass sie als direkt ge-
wählte Vertreterin eines Wahlkreises aus
dem kreisfreien Bereich des Landes, näm-
lich aus Bochum, nunmehr im Fokus einer
Veranstaltung eines Verbandes des kreis -
an gehörigen Raums stehen. Also: Die kom-
munale Familie des Landkreistages heißt Sie
sehr herzlich bei uns willkommen!

Neue Landesregierung/
Bewertung des
Koalitionsvertrags

Im Koalitionsvertrag von SPD und Grünen,
die ihre Koalitionsverhandlungen in diesem
Jahr wiederum in der Geschäftsstelle des
Landkreistages Nordrhein-Westfalen durch-
geführt haben, finden sich nur wenige kon-
 krete Vorhaben des Landes mit präzise zu-
geordneten Finanzmitteln. Stattdessen bleibt

der Duktus der Koalitionsvereinbarung oft-
mals nur allgemein und vage, wobei sich
die Anerkennung der besonders problema-
tischen finanziellen Situation der Kommunen
bzw. deren strukturelle Unterfinanzierung
wie ein roter Faden durch das Gesamtwerk
zieht. Zu Recht wird betont, dass die Kom-
munen als Fundament der Gesellschaft ins-
besondere finanziell handlungsfähig sein
müssen und das Land hierfür auch entspre-
chende Bedingungen schafft. Vielen Grund-
 aussagen und Forderungen des Koalitions-
vertrages können wir prinzipiell zustimmen.
Gleichwohl verbleiben angesichts fehlender
konkreter finanzieller Aussagen Zweifel mit
Blick auf deren Realisierung angesichts un-
bestrittenen erheblichen weiteren Konsoli-
dierungsdrucks für den Landesaushalt. Nach
unserer Auffassung sind allerdings einige
Aussagen des Koalitionsvertrages geeignet,
die Metropolen und Großstädte des Landes
gegen den kreisangehörigen Raum auszu-
spielen. Dies gilt etwa für die Aussage im Ko-
alitionsvertrag, dass ein Anreizsystem in -
nerhalb des Gemeindefinanzierungsgesetzes
geschaffen werden soll, das einen sparsa-

men Umgang mit der Fläche belohnt. Die-
ses geplante Anreizsystem ist aus grund-
sätzlichen Erwägungen mit Blick auf die
Pla  nungshoheit der Kommunen – das sage
ich hier ganz deutlich – als systemfremd ab-
 zulehnen. 
Auch die starke Betonung der Rolle der Städ-
 te als Lebensraum, Wohnstandort und Ar-
beitsort birgt die Gefahr der Vernachlässi-
gung des kreisangehörigen bzw. ländlichen
Raums. Die implizite Förderung der groß-
städtischen Entwicklung darf jedenfalls nicht
zur Benachteiligung der außerhalb von Groß-
 städten lebenden Menschen führen, die im -
merhin 60% der Bevölkerung des Landes
ausmachen. Auch die apodiktische Aussage
im Koalitionsvertrag, dass die Landschafts-
verbände auch künftig für alle Wohnhilfen
im Rahmen der Eingliederungshilfe für Men-
 schen mit Behinderungen zuständig bleiben
sollen, wird ohne die Darlegung eines einzi-
 gen Grundes dafür von uns als in der Sache
nicht hilfreich bewertet. Denn der Evalu a-
tionsprozess der Hochzonung der Zu stän-
digkeit der wohnbezogenen Hilfen ist noch
nicht abgeschlossen, so dass zumindest eine
Offenheit gegenüber den Ergebnissen der
Evaluation hätte erwartet werden können.
Und die Beschränkung des Ausbaus der kul-
 turellen Bildung auf regionale Leuchtturm-
projekte mit politischer Wirkung ohne lan-
desweiten Mehrwert sehen wir ebenfalls
kritisch. Vielmehr haben wir hier, um ein
Beispiel zu nennen, gefordert, das Projekt
„Jedem Kind sein Instrument“ von den bis-
her partizipierenden Ruhrgebietskommunen
auf das gesamte Land auszudehnen, da der
Mehrwert einer musischen Bildung für Kin-
der unbestritten ist und dies selbstverständ-
lich auch für Regionen jenseits der Groß-
städte im Ruhrgebiet gilt. 

Kommunalfinanzen

Wie Sie wissen, finanzieren sich die Kreise
in den zurückliegenden Jahren und Jahr-
zehnten immer mehr über die Umlage der
kreisangehörigen Städte und Gemeinden,
also die Kreisumlage. Über die Kreisumlage
wird zudem noch eine weitere Umlage,
näm lich die Landschaftsumlage einbehalten,
die den Landschaftsverbänden zufließt. Die
Kreisumlage ist ein bundesrechtlich veran-
kerter Ersatz für fehlende eigene Steuerein-
nahmen der Kreise. Allerdings: Den Kreisen
helfen sprudelnde Steuereinnahmen der Ge-
 meinden, die die Grundlagen der Kreisum-
lage vergrößern, nur bedingt weiter: Denn
diese fließen erst mit einer Verzögerung
von annähernd zwei Jahren in die Umlage-
grundlagen ein und erreichen ihren Höhe-
punkt meist dann, wenn sich die Einnah-
men aus der Gewerbesteuer – im Zuge des
zyklischen Konjunkturverlaufs – wieder auf
Talfahrt befinden. Die Kreise stehen daher

  
  

 

Auszug aus der Liste der Ehrengäste
– Erster Vizepräsident des Landtags Eckhard Uhlenberg 

– Vorsitzender der SPD Landtagsfraktion Norbert Römer

– Vorsitzender der CDU-Landtagsfraktion Karl-Josef Laumann

– Minister für Bauen und Verkehr des Landes NRW, Michael Groschek

– Staatssekretär Dr. Hans-Ulrich Krüger, Ministerium für Inneres und Kommunales NRW

– Staatssekretär Dr. Rüdiger Messal, Finanzministerium NRW

– Staatssekretär Ludwig Hecke, Ministerium für Schule und Weiterbildung NRW

– Designierter, ab 01.10.2012 amtierender Staatssekretär im Ministerium für Kinder,

Jugend, Familie, Kultur und Sport und derzeit noch Geschäftsführer des SPD-

Landesverbandes NRW, Bernd Neuendorf

– Präsident des Rheinischen Sparkassen- und Giroverbandes Michael Breuer

– Präsident des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe Dr. Rolf Gerlach

– Vizepräsident des Sparkassenverbandes Westfalen-Lippe Jürgen Wannhoff

– Präsident Werner Haßenkamp, Gemeindeprüfungsanstalt NRW

– Präsident Dr. Ludger Schrapper, Fachhochschule für öffentliche Verwaltung NRW

– Erster Vizepräsident des Städte- und Gemeindebundes Bürgermeister Dr. Eckhard

Ruthemeyer, Stadt Soest

– Hauptgeschäftsführer Dr. Stephan Articus, Deutscher Städtetag / Städtetag NRW

– Landesgeschäftsführer der KPV NRW, Klaus-Viktor Kleerbaum
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bei guten Verläufen etwa zwei Jahre lang
systembedingt zurück. Bei Stagnation oder
gar Re zession wird von den Gemeinden der
Anspruch gestellt, die Kreise müssten unter
Rücksichtnahme auf die zurückgehenden
Steuereinnahmen der Gemeinden die Kreis  -
umlage künstlich niedrig halten. Die Kreise
sollen also ihre Ausgaben unterdotieren und
ihr Eigenkapital aufbrauchen. Um es deut-
lich zu sagen: Gerade in Anbetracht der Fi-
nanz- und Wirtschaftskrise haben die Kreise
hohe Summen an Eigenkapital eingesetzt.
Im laufenden Haushaltsjahr setzen sie etwa
168 Mio. Euro an Ausgleichsrücklagemit-
teln ein und werden damit seit 2009 insge-
samt ein Volumen zur Umlagedämpfung im
kreis  angehörigen Raum eingesetzt haben,
das mit über 800 Mio. Euro der vollen Jah-
reswirkung eines Gemeindefinanzierungs-
gesetzes für die Kreise entspricht. 
Das geht so dauerhaft nicht mehr weiter:
Die Kreise haben auch eine gesetzlich ver-
ankerte Verantwortung vor allem für sozial
bedürftige Menschen: Für Langzeitarbeits-
lose, Pflegebedürftige, Geringverdienende,
Erwerbsunfähige, Menschen mit Behinde-
rungen, Menschen mit zu geringen Renten
sowie Kinder und Jugendliche, also Men-
schen, die gleichermaßen Bürger ihrer Ge-
meinde und Bürger ihres Kreises sind. Jede
Steigerung der Fallzahlen und jede Anhe-
bung von Sozialstandards führt unausweich  -
lich zum Anstieg des Kreisumlagebedarfs.
57% der 2008 bundesweit 12,3 Mrd. Euro
umfassenden kommunalen Ausgaben für
die Grundsicherung für Arbeitssuchende
(Hartz IV) und 53,3% der in den vergange-
 nen Jahren rasant wachsenden Ausgaben
zur Grundsicherung im Alter und bei Er-
werbs minderung werden von den Kreisen
getragen. Auch im Bereich der Jugendhilfe
(46%), der Hilfe zur Pflege (40,6%) und
der milliardenschweren Eingliederungshilfe
für behinderte Menschen (37,7%) sind die
Kreise auch bundesweit kommunaler Haupt-
 lastträger. Über die Umlagen an die Land-
schaftsverbände und bundesweit betrachtet
an die höheren Kommunalverbände kom-
 men weitere indirekte Belastungen hinzu,
die sich ebenfalls von Jahr zu Jahr überpro-
portional steigern. Die Höhe der Umlagen
wurde und wird somit immer mehr zum
Kern der Auseinandersetzung. Aus Sicht der
Umlagezahler ist das verständlich; die Bür-
ger, die von den Sozialleistungen der Kreise
und auch der Landschaftsverbände profitie-
ren, sind allerdings die gleichen Bürger der
umlagezahlenden Städte und Gemeinden.

Umlagengenehmigungsgesetz

Gestern, am 13.09.2012, ist das sog. Um-
lagengenehmigungsgesetz vom Landtag in
Zweiter Lesung mit den Stimmen von SPD,
Grünen und FDP verabschiedet worden. Sie

wissen, dass insbesondere die kreisangehö-
rigen Städte und Gemeinden und hier vor
allem die im Stärkungspakt Stadtfinanzen
befindlichen Kommunen eine „höhere Haus-
 haltsdisziplin“ der Kreise, der Landschafts-
verbände und des Regionalverbandes Ruhr
eingefordert haben. Seitens der Gemeinden
wurden Zweifel geäußert, ob die Kosten-
über nahme des Bundes bei der Grundsiche-
 rung im Alter und bei Erwerbsminderung,
deren Kostenträger bislang die Kreise sind,
sich auch in Form sinkender Kreisumlagen
auswirkt. Als Mittel dafür haben sie die Ge-
nehmigungspflicht für den Fall auch sin-
ken der oder gleichbleibender Umlagen ge-
fordert und erhalten sie jetzt – bei stei genden
Kreisumlagesätzen bestand ohnehin bereits
eine Genehmigungspflicht. Zudem wird
jetzt eine Vorab-Benehmensherstellung
bei der Festsetzung der Kreisumlage vor
dem Entwurf der Haushaltssatzung einge-
führt.
Trotz einiger substantieller Verbesserungen
für die Kreise wie z.B. im Fall von Über-
schuldung und bei bislang irreversiblem Ein-
 satz von Eigenkapital arbeitet sich das Um-
lagengenehmigungsgesetz letztlich nur an
Symp tomen ab und geht den Ursachen für
die Entwicklung der Umlagen nicht hinrei-
chend auf den Grund. Eines ist klar: Die
verfassungs rechtlich gewährleistete kom-
munale Selbstverwaltung der Kreise kann
nicht von Willensbekundungen oder gar
Entscheidun gen anderer kommunaler Ge-
bietskörperschaften – mit dem gleichen
Recht auf kom munale Selbstverwaltung –
abhängen, die verfassungsrechtlich seine
Mitglieder sind. Sehr wohl gilt für die Krei-
se das Gebot der Rücksichtnahme auf die
kreisangehörigen Gemeinden. Umgekehrt
sind die Kreise recht lich verpflichtet, ihre
eigene Haushaltswirtschaft in Ordnung zu
halten. Die Genehmigung von Kreisumla-
gen im Rahmen der hier allein statthaften
Rechtsaufsicht darf nach höchstrichterli cher
Rechtsprechung nur ver weigert werden,
wenn die Entscheidung des Kreistages auf
willkürlichen oder sachfremden Erwägun-
gen beruhen würde.
Und im Übrigen: Welcher Kreis senkt seine
Umlage nicht, wenn er bei den überpro-
portional steigenden Sozialkosten im Saldo
Entlastung durch den Bund erfährt? 
Das Umlagengenehmigungsgesetz ist des-
halb in seiner Hauptzielrichtung das falsche
Mittel. Angesichts der Dominanz der Sozi-
alleistungen in den Haushalten der Kreise
ist es vielmehr geboten, die Finanzausstat-
tung der Kreise durch das Land unmittelbar
zu verbessern. Es geht also im Kern um die
Lösung von Strukturfragen durch eine Re-
form des GFG. Dies bewirkt zugleich den
Ef fekt einer entsprechenden Senkung der
Kreisumlage.

GFG-Strukturreform

Seit Jahrzehnten befinden sich im kommuna-
len Finanzausgleich in Nordrhein-Westfalen
kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie
Städte immer noch in einer gemeinsamen
Säule. Dabei sind beide Gruppen vergleich-
bar mit Äpfeln und Birnen. Denn die Haus-
halte zu 70% dominierende Sozialausga-
benstruktur ist bei den kreisfreien Städten
vergleichbar mit den Kreisen, die allerdings
in einer eigenen Säule ihre Schlüsselzuwei-
sungen erhalten. Kreisfreie Städte und Krei-
se sind nach der Struktur ihres Haushalts zu
70% plus sonstige – gleichgelagerte – Auf-
gaben der Kreise und kreisfreien Städte auf
übergemeindlicher Ebene gleich strukturiert
(z. B. Umwelt- und Versorgungsverwaltung,
Gesundheitsämter, Verbraucherschutz, Ver-
 messungswesen, Aufgaben im Schienen-
und öffentlichen Personennahverkehr, Na-
tur- und Landschaftsschutz, Rettungsdienst
und Katastrophenschutz). Demgegenüber
sind kreisangehörige Gemeinden und kreis-
 freie Städte aufgrund ihrer Aufgabenstruk-
tur jedoch deutlich unterschiedlich struktu-
riert. Wir brauchen also eine Strukturreform
des Gemeindefinanzierungsgesetzes in
NRW, die das berücksichtigt. Die seit 1980
im Grundsatz unveränderten Teilschlüssel-
massen müssen endlich an die in einer Ge-
neration grundlegend veränderte Aufgaben-
und Ausgabenstruktur von Kreisen, Gemein-
 den und Landschaftsverbänden angepasst
werden. Zudem muss der Soziallastenan-
satz in eine übergemeindliche Teilschlüssel-
masse für kreisfreie Städte und Kreise über-
führt werden – wie es in Niedersachsen be reits
seit Jahren mit großem Zuspruch aller kom-
munalen Gebietskörperschaften der Fall ist.
Der Finanzausgleich muss der Realität an-
gepasst werden: Sozialausgaben sind eben
keine Randerscheinung von 1% eines durch-
schnittlichen Kommunalhaushaltes mehr wie
noch zur Zeit der Einführung des Bundes-
sozialhilfegesetzes Anfang der sechziger
Jah re, sondern die entscheidend prägende
Größe. 
Wir begrüßen, dass das Land im Sommer
dieses Jahres ein Gutachten zu Reformbe-
darfen des kommunalen Finanzausgleichs
in Nordrhein-Westfalen in Auftrag gege-
ben hat. Da auch dort die vom Landkreis-
tag NRW vertretenen Positionen umfassend
finanzwissenschaftlich untersucht werden
sollen, gehen wir davon aus, dass die von
uns vertretenen Argumente zu Reformschrit-
ten auch angemessen im Gutachten ge-
prüft und abgebildet werden. Eines ist für
uns jedenfalls klar: Als Verband des kreis -
angehörigen Raums können wir es nicht
akzeptieren, dass die Kreise und ihre kreis -
angehörigen Städte und Gemeinden in ihrer
Gesamtheit nach der jetzt vorgegebenen
Struktur des Gemeindefinanzierungsgeset-
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zes von Jahr zu Jahr erhebliche Einbußen
erleiden. Der immer weiter wachsende So-
ziallastenansatz im GFG wirkt sich überpro-
portional zugunsten der kreisfreien Städte
aus, da die Kreise ihre – wie in den kreis-
freien Städten – ebenfalls rasant steigenden
Soziallasten angesichts eines stagnierenden
Anteils bei den Landeszuweisungen nach
dem GFG (also der Kreisschlüsselmasse)
nur über höhere Kreisumlagen refinanzieren
können. Dies kann und darf vor dem Hinter-
grund einer im Jahre 2013 wegfallenden
sogenannten Abmilderungshilfe in Höhe von
70 Mio. Euro nicht so weitergehen! 

Vertikale Finanzausstattung
durch das Land

Gemeinsam mit unseren Schwesterverbän-
den, den Städtetag und den Städte- und
Gemeindebund vertreten wir die Auffas-
sung, dass es nach dem schleichenden Rück-
zug des Landes aus der Kommunalfinanzie-
 rung seit Anfang der Achtziger Jahre von
einem Verbundsatz von 28,5% auf inzwi-
schen – real gerechnet – unter 23% wieder
Zeit ist, über eine Erhöhung des Verbund-
satzes zu reden. Dies gebietet allein der im-
mer weiter steigende Stand der kommuna-
len Kassenkredite in Höhe von über 40 Mrd.
Euro, von denen gut die Hälfte allein in Nord -
rhein-Westfalen aufgelaufen ist. Wie und
wann soll dieser gewaltige „Kontoüberzie-
hungskredit“ jemals abgebaut werden? Das
Volumen des Stärkungspaktes Stadtfinan-
zen ist jedenfalls nach Auffassung aller drei
Spitzenverbände für eine nachhaltige und
umfassende Lösung nicht ausreichend.

Standardliste der
Gemeindefinanzkommission

Die Gemeindefinanzkommission auf Bun -
desebene hatte in den Jahren 2010/2011
aus mehreren tausend Vorschlägen zum Ab-
bau kommunalbelastender Standards zu-
nächst etwa 200 herausgefiltert und dann
schließlich in ihrer Abschlusssitzung im Juni
2011 den Bundesminister der Finanzen ge-
beten, die wesentlichen Vorschläge daraus
– 87 Standards – auf Veränderung zu über-
prüfen. Davon fielen allein 38 in die Zustän-
digkeit des Bundesministeriums für Arbeit
und Soziales. Schon 15 Tage nach dieser
Aufforderung hat das Bundesfinanzminis-
te rium hierzu seinen Prüfungsbericht abge-
liefert. Das Ergebnis: „Fehlanzeige“. Und das
mit folgender Formulierung:

Zitat: „Das Bundesministerium der Finanzen
teilt nicht in allen Fällen die Einstufung und
Argumentation der federführenden Bun -
desministerien. Bei einigen Vorschlägen wäre
eine intensivere Prüfung und inhaltliche
Aus einandersetzung mit den vorgesehenen

Maßnahmen wünschenswert gewesen. Das
Beharrungsvermögen der Fachseite hat mit-
 unter das Eintreten einer vorbehaltlosen
Dis kussion erschwert oder sogar gänzlich
verhindert.“

Dies können und dürfen wir so nicht stehen
lassen. Als wir im Juni 2012 mit Bundesfi-
nanzminister Dr. Wolfgang Schäuble disku-
tierten, hat er konzediert, dass es hier eines
neuen Anlaufs bedarf, um die Koalition der
Beharrungskräfte mit gezielten Vorschlägen
in die Defensive zu treiben. Der Minister hat
uns gebeten, dass wir uns aktiv einbringen.
Wir möchten uns gerne an einem Neuan-
lauf beim „Bohren dicker Bretter“ beteiligen. 

Kostenübernahme von
Sozialleistungen durch
den Bund – Fiskalpakt
Die stufenweise Übernahme der Finanzie-
rungslast der Grundsicherung im Alter und
bei Erwerbsminderung und deren vollstän-
dige Finanzierung durch den Bund ab dem
01.01.2014 war sicherlich ein erster wichti-
ger Schritt, der zur Reduzierung der kommu-
 nalen Belastungen bei den Sozialausgaben
beiträgt. Gegenüber Bundesfinanzminister
Dr. Schäuble haben wir im Juni bei unserer
Landrätekonferenz in Berlin nochmals vor-
getragen, dass es gleichwohl weiterer Ent-
las tungen, insbesondere in Form einer Mit-
finanzierung der Eingliederungshilfeausgaben
für Menschen mit Behinderungen durch den
Bund bedarf. Deren Notwendigkeit ergibt
sich allein aus dem von mir bereits erwähn-
ten Stand der kommunalen Kassenkredite.
Minister Schäuble hatte in diesem Kontext
seine Verhandlungsbereitschaft mit den
Län dern mehr als angedeutet, zugleich aber
auch auf die äußerst unterschiedlichen fi-
nanziellen Verhältnisse der Kommunen in
den einzelnen Bundesländern verwiesen. Er
hat aber klar gemacht, dass er speziell für
die NRW-Kommunen – obwohl die Kom-
munalfinanzen verfassungsrechtlich originä-
 re Sache der Länder sind – darüber hinaus-
gehenden Handlungsbedarf sieht, dessen
sich auch der Bund nicht entziehen könne.
„Schnell ein paar Milliarden über den Tisch
schieben“, gehe aber auch im Rahmen der
seinerzeit gerade begonnenen Verhandlun-
gen mit den Ländern zur Umsetzung des Fis-
kalpakts nicht, so Wolfgang Schäuble wei-
ter.
Erfreulicherweise kam es dann zwei Wochen
später, Ende Juni 2012, im Rahmen der Ei-
nigung zwischen Bund und Ländern auf
Eckpunkte zur Umsetzung des Fiskalvertra-
ges zu einer positiven Grundentscheidung,
die es nun auszugestalten gilt. Es wurde ver-
 einbart, dass Bund und Länder in der kom-
menden Legislaturperiode des Bundes ab
2013 unter Berücksichtigung der Bund-Län -

der-Finanzbeziehungen ein neues Bundes-
leistungsgesetz für Menschen mit Behinde-
rungen erarbeiten, das die Vorschriften zur
Eingliederungshilfe im SGB XII in der bishe-
rigen Form ablösen soll. Insofern besteht An-
 lass zu verhaltenem Optimismus, künftig
von einer Teilfinanzierung des Bundes im
Volumen von seitens der Länder verlauteten
und vom Bund nicht dementierten 4 Mrd.
Euro auszugehen. Dies wäre immerhin knapp
ein Drittel der heutigen Kosten der Einglie-
derungshilfe bundesweit. Wir werden ge -
genüber dem Land und dem Bund darauf
hinwirken, dass mit der Einführung eines
Bun desteilhabegeldes für Menschen mit Be-
 hinderungen die Schritte unternommen wer-
 den, die die kommunalen Spitzenverbände
in NRW mit den Landschaftsverbänden in
ihrem gemeinsamen Positionspapier zur Wei -
terentwicklung der Eingliederungshilfe im
Frühjahr 2012 gefordert haben. 

Ausbau der U3-
Betreuungskapazitäten

Genau wie bei den Leistungen der Einglie-
derungshilfe handelt es sich auch bei dem
Ausbau von Betreuungsplätzen für unter-
dreijährige Kinder um eine von mehreren
kommunalen Aufgaben, die eine gesamt-
gesellschaftliche Dimension aufweisen und
daher nicht ausschließlich seitens der Kom-
munen finanziert werden können. Sie wissen,
dass es ab Vollendung des ersten Lebens-
 jahres einen Rechtsanspruch auf Ta gesbe-
treuung gegen die Kommunen als öffentli-
che Jugendhilfeträger ab dem 01.08.2013
gibt. Diese haben in den vergangenen Jah-
ren die sogenannten U3-Plätze intensiv aus-
 gebaut und werden zum Jahresende end-
lich den Belastungsausgleich erhalten, der
ihnen aufgrund des von uns wesentlich mit
erkämpften Urteils des Verfassungsgerichts-
hofs NRW aus dem Jahr 2010 auch zusteht.
Auch im Bereich der U3-Plätze gab es ein
positives Signal bei der Einigung zum Fis-
kalvertrag, indem sich Bund und Länder da -
rauf verständigt haben, weitere 30.000 Plät-
 ze bundesweit finanzieren zu wollen und der
Bund hierfür 580 Mio. Euro im Jahr 2013
zur Verfügung stellen wird. Dennoch werden
weit über den 01.08.2013 hinaus weitere
Betreuungskapazitäten aufgebaut werden
müssen, da mittelfristig weder eine Versor-
gungsquote von 35%, geschweige denn
32%, den Bedarf wird decken können. Wir
fordern daher -übrigens wiederum gemein-
sam mit Städtetag und Städte- und Gemein-
debund – eine erneute Krippenkonferenz von
Bund und Ländern unter Beteiligung der
kommunalen Ebene, mit der für die in der
Sicherstellungsverantwortung stehenden
Kommunen die finanziellen Grundlagen für
den Ausbau über den 01.08.2013 hinaus
geschaffen werden. Ohne den Zeitpunkt des
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Rechtsanspruchs in Gänze verschieben zu
wollen, halten wir es zudem für erforderlich,
länderbezogene Stichtagsregelungen zu-
zulassen. Dieser Weg wurde bereits Mitte
der Neunziger Jahre bei der Einführung des
Rechtsanspruchs ab drei Jahren erfolgreich
beschritten. Dies wäre in der Form für NRW
umsetzbar, dass die am 01.08.2013 vor-
handenen Plätze primär für Kinder ab Voll-
endung des zweiten Lebensjahres vorge-
sehen werden können. Mit dem weiteren
Aus bau würden dann die Ansprüche aller
Kinder ab dem ersten Lebensjahr erfüllt. 

Inklusion

Fast noch druckfrisch liegt nun der lange an-
gekündigte Aktionsplan der Landesregie-
rung zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention (UN-BRK) vor. Er macht
deutlich, dass der erforderliche Bewusstseins-
 wandel in Bezug auf die Teilhabe von Men-
schen mit Behinderungen und der Umbau-
prozess hin zu einer inklusiven Gesellschaft
nicht von heute auf morgen zu verwirkli chen
sein wird. Folgerichtig zeigt der Aktionsplan
eine Vielzahl von Maßnahmen und Projek-
ten auf, mit denen die gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen in NRW den Vorgaben
und Wertsetzungen der UN-Behinderten-
rechtskonvention angepasst werden. Wir
werden uns nicht nur in den Inklusionsbei-
rat einbringen, sondern auch die Entwick-
lungen in den Kreisen, die zum Teil bereits
mit der Erstellung von Teilhabeplanungen
begonnen haben, weiter vorantreiben. In
die sem Zusammenhang erwarten wir vom
Land ein unzweideutiges Signal, dass die
Maß nahmen, die wir zur Umsetzung der In-
 klusion ergreifen, im Grundsatz konnexitäts-
relevant sind. Denn es kann nicht so sein,
dass das Land einen Inklusionsplan verfasst,
die Kommunen aber mit den daraus ent-
stehenden Kosten bei der Umsetzung allein
gelassen werden. 

Wesentliche verbands-
politische Ereignisse
2007 – 2012
Das letzte Jahrfünft der Verbandsgeschichte
des Landkreistages bildet nur ein knappes
Zehntel der bisherigen Verbandsgeschichte
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen ab.
Dieses letzte Jahrfünft hatte es aber in sich.
Ich darf stichwortartig in Erinnerung rufen: 

– Kommunalisierung der Versorgungs- und
Umweltverwaltung ab 01.01.2008

– Kinderbildungsgesetz – KiBiz
– Sprachförderung im Vorschulalter
– Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur

Verfassungswidrigkeit der Arbeitsgemein-
 schaften (ARGEn) im Rahmen des SGB II/
Hartz IV vom Dezember 2007

– Bildung der Städteregion Aachen aus dem
ehemaligen Kreis Aachen und der kreis-
freien Stadt Aachen im Oktober 2009 und
damit ein neues Mitglied des LKT NRW

– Kommunalwahlen im August 2009 mit
getrennten Wahlperioden für die kom-
munalen Vertretungskörperschaften (5 Jah-
 re) einerseits und die Hauptverwaltungs-
beamten (6 Jahre) andererseits sowie dem
Wegfall der Stichwahl für Hauptverwal-
tungsbeamte

– Novellierung des Sparkassenrechts in Nord -
 rhein-Westfalen 

– Auseinandersetzung um die Beteiligung
der Kommunen an den Lasten der Deut-
schen Einheit mit dem erst im Mai dieses
Jahres ergangenen Urteil des Verfassungs-
 gerichtshofs NRW zugunsten der Kom-
munen

– Weltwirtschafts- und -finanzkrise sowie
Konjunkturpaket II zum Jahreswechsel
2008/2009

– Ifo-Kommission zur Reform des Gemein-
 definanzierungsgesetzes in den Jahren
2008 bis 2010

– Jobcenterreform nach dem SGB II mit
Grundgesetzänderung

– Gemeindefinanzkommission auf Bundes-
und auf Landesebene 2010 bis 2011

– Umzug der Geschäftsstelle des Landkreis-
 tages Nordrhein-Westfalen in die Kaval-
leriestraße 8 mit Eröffnungsfeier im No-
vember 2009

– Landtagswahl im Mai 2010 mit der dar-
aus resultierenden Minderheitsregierung
und den erstmaligen Koalitionsverhand-
lungen von SPD und Grünen in der Ge-
schäftsstelle unseres Verbandes

– Aktionsplan Kommunalfinanzen der rot-
grünen Minderheitsregierung und Stär-
kungspakt Stadtfinanzen

– Hartz IV-Vermittlungsverfahren sowie Bil-
 dungs- und Teilhabepaket für bedürftige
Kinder im Februar 2011

– Veröffentlichung der finanzwissenschaft-
liche Studie der Gutachter Junkernhein-
rich und Micosatt zur Stellung der Kreise
im kommunalen Finanzausgleich im Früh-
jahr 2011

– Auflösung des Landtags im März 2012
und vorgezogene Neuwahlen im Mai
2012 mit Bildung einer rot-grünen Mehr-
 heitsregierung, wiederum mit vorausge-
henden Koalitionsverhandlungen in der
Geschäftsstelle des Landkreistages

Darüber hinaus haben wir regelmäßig Brüs-
seler Gespräche zu kommunalrelevanten
Themen geführt, u. a. mit EU-Energiekom-
missar Günther Oettinger.
Einen Höhepunkt der verbandspolitischen
Aktivitäten des Landkreistages bildet sicher-
 lich die jährlich in Berlin stattfindende zwei-
tägige NRW-Landrätekonferenz. Unsere
Ge sprächspartner in den letzten fünf Jah-

ren waren u. a. – außer dem von mir vorhin
schon erwähnten Bundesminister der Finan-
zen Dr. Wolfgang Schäuble, um nur einige
zu nennen:

– CDU-Fraktionsvorsitzender Volker Kauder
– SPD-Fraktionsvorsitzender Dr. Frank-

Wal ter Steinmeier
– Fraktionsvorsitzender Bündnis 90/Die

Grünen, Jürgen Trittin
– FDP-Fraktionsvorsitzende Birgit Hombur-

 ger
– Kanzleramtsminister Ronald Pofalla
– Bundesumweltminister Dr. Norbert Röttgen
– Bundestagspräsident Dr. Norbert Lammert
– sowie eine Reihe von Staatssekretären und

Vizefraktionsvorsitzenden der Bundes-
tagsfraktionen wie auch der kommunal-
politischen Sprecherinnen und Sprecher

Im direkten Austausch mit den bundespoli-
tischen Entscheidungsträgern konnten wir –
so meine ich – unseren Diskussionspartnern
doch so einiges an unmittelbarem Erkennt-
nisgewinn vermitteln. Dies hat in der Rück-
schau auch bemerkenswerte politische Er-
folge für die Kreise und Kommunen bewirkt.
Wir arbeiten weiter für die kommunalen In -
teressen, als mit Abstand größter Landes-
verband des Deutschen Landkreistages selbst-
 verständlich auch in Berlin! 

Ausblick

Vor kurzem hat das Statistische Landesamt
Nordrhein-Westfalen mitgeteilt, dass im Jah-
re 2011 mit gut 140.000 Neugeborenen
2,9% weniger Kinder auf die Welt kamen
als 2010, was die bisher niedrigste Gebur-
ten zahl seit Bestehen des Landes Nordrhein-
Westfalen ergibt. Sieht man sich die Statis-
tik allerdings genauer an, sind einige für die
Kreise sehr erfreuliche Ergebnisse zu ver-
zeich nen: In drei Kreisen, nämlich dem Kreis
Kleve, dem Kreis Paderborn und – wie sich
das für eine Geburtstagsfeier gehört, rein zu-
fällig, aber es stimmt trotzdem! – auch im
Kreis Soest gab es eine Geburtenzunahme
entgegen dem Landestrend. Und die höch-
ste durchschnittliche Kinderzahl je Frau wur-
 de wie im Vorjahr im Kreis Borken mit 1,55
erreicht. Bei der sogenannten zusammen-
gefassten Geburtenziffer in NRW 2007 bis
2011, der durchschnittlichen Kinderzahl je
Frau im Alter von 15 bis 49 Jahren, liegen die
Kreise ganz oben: Von den 53 Kreisen und
kreisfreien Städten im Land belegen fünf Krei-
se die ersten fünf Plätze, nämlich der von mir
schon zitierte Kreis Borken, der Kreis Min-
den-Lübbecke, der Rheinisch-Bergische Kreis,
der Kreis Gütersloh und der Kreis Steinfurt! 
Die Medien haben die jüngste Geburten-
statistik mit der Bemerkung kommentiert,
dass in der Regel die Geburtenrate dort hoch
sei, wo die Kommunen attraktiven Wohn-
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raum und krisensichere Arbeitsplätze anbie-
ten können. Dies ist eine Feststellung, die
wir aus Sicht der Kreise sicherlich so mittra-
gen. Und wir arbeiten tagtäglich daran, die
Rahmenbedingungen für ein attraktives
Lebensumfeld in unseren 30 Kreisen und
der Städteregion Aachen Schritt für Schritt
weiterhin zu stärken. Der Landkreistag als
unsere organisatorische Plattform ist dabei
für uns unverzichtbar.
Angesichts des heute zu feiernden 65jähri-
gen Jubiläums des Landkreistages NRW
bleibt aus meiner Sicht festzuhalten, dass
wir auf dem seit 1947 eingeschlagenen Weg
weiter stetig voranschreiten sollten. Dazu
bitte ich weiter um Ihre Unterstützung, die
Unterstützung aller 30 Kreise, der Städtere-

 gion Aachen und unserer außerordentli chen
Mitglieder, der beiden Landschaftsverbände
und des Regionalverbandes Ruhr. Denn nur
gemeinsam sind wir stark!
Und noch stärker sind wir, wenn wir mit
den Geschwistern von Städtetag und Städ-
te- und Gemeindebund mit einer Stimme
auftreten! An dieser Zielsetzung werden wir
auch künftig gemeinsam arbeiten.
Lassen Sie uns die Probleme offen anspre-
chen, diskutieren und mutig an den nicht
einfachen Herausforderungen der Jetztzeit
messen. Mut ist jetzt erforderlich. Dies war
aber auch schon 1947 so, als unser Land
kriegs zerstört „ganz am Boden“ war und
sich die Kreise als wiedererstandene ge-
schlossene, demokratisch verfasste kommu-

 nale Verwaltungseinheiten um die Men-
schen und ihre Nöte gekümmert haben. Uns
geht es heute ungleich besser als vor 65
Jahren. Aber unsere Hauptaufgabe bleibt –
wie 1947 bei der Gründung des Landkreis-
tages NRW – die Sorge um die Menschen.
Unsere herausragende Aufgabe ist – ge-
meinsam mit den kreisangehörigen Städten
und Gemeinden – die lebenswerte und zu-
kunftsfähige Gestaltung des lokalen und re-
gionalen Lebensumfeldes der Menschen.
Dieser werden wir uns auch künftig mit al-
ler Kraft widmen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01
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Immer, wenn der Landkreistag Geburtstag
feiert, kehrt er zurück zu den Wurzeln. Da

unser Spitzenverband 1947 in Bad Sassen-
dorf aus der Taufe gehoben wurde, treffen
wir uns hier und heute nur wenige Kilome-
ter vom Gründungsort entfernt, um das
65-jährige Bestehen zu begehen. Als Land-
rätin des Kreises Soest freut es mich natür-
lich, dass diese Art, ein Jubiläum unseres
Spitzenverbandes zu feiern, Tradition zu
haben scheint und ich sie hiermit herzlich
im Namen von Kreisverwaltung und Kreis-
tag Soest, aber auch im Namen aller Bürge-
rinnen und Bürger des Kreises Soest herz-
lich begrüßen darf.
Manche sagen, 65 Jahre sind doch eigentlich
kein runder Geburtstag. Doch ich entge g  -
ne darauf, es gibt gute Gründe, den Land  -
kreistag als Geburtstagskind auch au ßerhalb
der vermeintlich üblichen Jubilä ums zyklen
hochleben zu lassen. Wer übernähme sonst
die Anwaltsrolle für den länd lichen Raum,
wenn Förderrichtlinien mal wieder die Groß-
 städte bevorzugen, wer würde sonst unmiss-
 verständlich deutlich machen, dass Kreispo-
 lizeibehörden bei den Landrätinnen und
Land räten bestens aufgehoben sind, wenn
mal wieder unausgegorene Pläne durch die
Öffentlichkeit geistern? Mit dem Zusam -
men  schluss im Landkreistag stehen wir
Schul  ter an Schulter. Das macht uns stark,
das verleiht unseren Überzeugungen Ge-
wicht, das sorgt dafür, dass wir Gehör fin-
den. Die Gründungsväter haben also alles
richtig gemacht, als sie sich 1947 in Bad Sas-
 sendorf trafen und dem Landkreistag das
Lau fen lernten. Das sollten wir wirklich ge-
hörig feiern.
Denn, wenn man sich die Geschichte der
Neugründung des LKT Nordrhein-Westfa-

len ansieht, dann stellt man fest, dass es kei-
 nen klar vorgezeichneten Weg gab. Zu viele
neue Rahmenbedingungen bis hin zu einem
neuen Bundesland Nordrhein-Westfalen lie-
 ßen es unmöglich erscheinen, einfach an die
Tradition des alten preußischen Landkreis-
tages von vor 1933 anzuknüpfen. Wir kön-
nen uns heute also freuen, dass der Weg so
gegangen wurde, wie er gegangen worden
ist, dass die Gründungsväter des Landkreis-
tags den Mut fanden, ihn zu gehen und ihr
Ziel anzustreben.
Kreise sind und bleiben unverzichtbar. Das
sage ich nicht, weil eine Landrätin so was sa-
 gen muss. Das sage ich, weil diese Erkenntnis
ein Resümee meiner langjährigen politischen
Erfahrung ist, die von meiner mitt lerweile
fast auf den Tag genau fünfjährigen Zeit als
Landrätin bestätigt und unterstrichen wor-
den ist. Deshalb ist es wichtig, für die Rolle
und die Aufgaben der Kreise Überzeugungs-
arbeit zu leisten. Und genau das leistet der
Landkreistag mit Erfolg seit nunmehr 65 Jah-
 ren. Wir sollten alles dafür unternehmen,
dass unser Spitzenverband diese Aufgabe
auch in den kommenden 65 Jahren erfüllen
kann. Gerade in einer Zeit der Umbrüche
und Neuorientierungen ist die Arbeit des
Landkreistags unverzichtbar. Das hat die
Grün dungszeit schon gezeigt, das können
wir aber sicherlich auch auf die heutige Zeit
übertragen.
Es ist für den Kreis Soest und alle anderen
Kreise im Land wichtig, den Landkreistag als
starken Partner an der Seite zu wissen. Er ist
Berater und Helfer, die Unterstützung sei-
ner Experten und ihres Fachwissens ist uns
gewiss. Sie greifen aktuelle Themen auf, er-
 örtern und klären rechtliche Fragestellun-
gen. Als Forum bietet der Landkreistag die

Möglichkeit des Austausches mit anderen
Kreisen. Wir profitieren von den unterschied-
 lichsten Erfahrungen im ganzen Land. Ge-
meinsame Positionen können abgestimmt
werden und gegenüber Land und Bund oder
auch in der kommunalen Familie vertreten
werden. Der Landkreistag unterstützt uns
durch Stellungnahmen zu Gesetzesentwür-
fen und ermöglicht uns, unsere Position zu
bestimmen. Ich verweise nur aktuell auf das
Verbraucherinformationsgesetz, aber auch
auf das Lebens- und Futtermittelgesetz, die
Wasserrahmenrichtlinie, die Energiepolitik
oder das Katasterwesen. Der Landkreistag
ist Interessenvertreter und Sprachrohr in je-
der Hinsicht. Unsere Stimme wird im Land
ge hört, weil es ihn gibt.
Im Miteinander von Kreisen wird es auch in
Zukunft darum gehen, die Stellung des kreis -
 angehörigen Raumes gegenüber den Bal-
lungszentren zu stärken. Ich kann mir aber
auch kein anderes System als den Kreis vor-
stellen, um Städte und Gemeinden im länd-
lichen Raum unter einen Hut zu bringen.
Des halb haben der Landkreistag und alle
Krei se, die in ihm zusammengeschlossen
sind, guten Grund, mit Selbstbewusstsein
und optimistisch in die Zukunft zu blicken. 
In diesem Sinne nochmals herzlich willkom-
 men. Dem Landkreistag NRW wünsche ich
alles Gute und der heutigen Feierstunde ei-
nen guten Verlauf.

Vielen Dank!

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01

Grußwort von Landrätin Eva Irrgang,
Kreis Soest
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Ich gratuliere Ihnen herzlich zu Ihrem Jubi-läum und möchte Ihnen die besten Grüße
und Glückwünsche von Frau Ministerpräsi-
dentin Kraft und Herrn Minister Jäger aus-
richten. 
Der Landkreistag war in den vergangenen
65 Jahren ein verlässlicher und kompeten-
ter Partner der Landesregierung. 
In unzähligen kleinen und großen Novellen
unserer kommunalrechtlichen Vorschriften
haben Sie die Belange Ihrer Mitglieder ge -
genüber dem Landtag und der Landesregie-
 rung mit Ihren teils kritischen, aber immer
sachkundigen und zielführenden Stellung-
nahmen vertreten. Auf diese Weise haben
Sie unsere gegenwärtige kommunale Ver-
fassung maßgeblich mit geprägt. 
Stets war diese Zusammenarbeit von gro-
ßem Vertrauen und gegenseitigem Respekt
gekennzeichnet. Hierfür möchte ich Ihnen
an dieser Stelle danken.
Zudem gibt der heutige Tag Anlass deutlich
zu sagen:
Die Kreisebene ist eine unverzichtbare Ebe-
ne in unserem staatlichen Aufbau. In unse-
rem Staatsaufbau sind die Kreise eine wich-
tige Stütze. Dies wird nicht zuletzt dadurch
deutlich, dass zahlreiche Pflichtaufgaben
zur Erfüllung nach Weisung von der Kreis-
ebene wahrgenommen werden.
Unsere Kreise in NRW sind einwohnerstark

und leistungsstark genug, diejenigen Aufga-
 ben wahrzunehmen, die einzelne kreisange-
 hörige Städte und Gemeinden nicht wahr-
nehmen können. Dies gilt vor allem auch für
den ländlichen Raum.
Auf der anderen Seite ist die Ebene der Krei-
 se aber dezentral genug organisiert, ihre Auf-
 gaben zielgerichtet, orts- und bürgernah
erfüllen zu können.
Ich kann daher nicht nachvollziehen, wenn
immer wieder die Sorge laut wird, die Kreise
würden existentiell angetastet. Der Land-
kreis tag ist bis heute ein viel beachteter Ge-
 sprächspartner für die Landesregierung und
insbesondere auch für den Kommunalminis-
 ter. 
Und genug zu tun gibt es für uns alle – Lan-
desregierung – Politik – Kommunale Spit-
zenverbände:
Zum Beispiel bei der anstehenden Dienst-
rechtsreform, deren Ziel ein starker, zukunfts-
 orientierter öffentlicher Dienst ist, dem ein
modernisiertes und flexibles Dienstrecht zu-
 grunde liegt. 
Dieses Ziel wird einheitlich für das ganze
Land, also auch für die Kommunen, gelten.
Auch aus diesem Grund werden die Kom-
munalen Spitzenverbände frühzeitig in den
Modernisierungsprozess einbezogen, da-
mit den spezifischen kommunalen Anliegen
Rechnung getragen werden kann.
Aber genug zu tun werden wir – alle ge-

meinsam – ebenfalls bei der Frage der zu-
künftigen finanziellen Ausstattung aller kom-
 munaler Ebenen haben. Derzeit wird das
nordrhein-westfälische Finanzausgleichs-
sys tem finanzwissenschaftlich begutachtet.
Ziel ist, weiterhin den kommunalen Finanz-
ausgleich und damit das Gemeindefinanzie-
 rungsgesetz verteilungsgerecht und zu-
kunfts fest auszugestalten.
Der Gedanke des gemeinsamen Handelns
kommt auch in der Regierungserklärung von
Frau Ministerpräsidentin Kraft aus dieser
Woche zum Ausdruck. Die Aussage möch-
te ich gerne sinngemäß wiedergeben:
Städte und Gemeinden – und selbstver-
ständlich auch die Kreise – sind für uns kei-
ne Bittsteller, sondern Partner auf gleicher
Augenhöhe. Wir streben eine verlässliche
Zusammenarbeit mit den Kommunen an.
Wir werden die kommunalen Spitzenver-
bände frühzeitig und umfassend bei allen
Angelegenheiten beteiligen, die Auswirkun-
 gen auf die Kommunen haben. Das Land
wird sie bei ihren Aufgaben unterstützen –
fair und zukunftsorientiert.
Ich wünsche mir, dass es bei den guten und
engen Verbindungen zwischen dem Land-
kreistag und dem Innenministerium bleibt.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01

Grußwort von Staatssekretär Dr.
Hans-Ulrich Krüger, Ministerium für
Inneres und Kommunales NRW

I.
65 Jahre Landkreistag – ein Grund zum Fei -
ern, ein Grund zur Freude. Aber auch ein
Grund, in die spannende und abwechslungs-
reiche Geschichte unseres Landes und der
kommunalen Interessenvertretung zu schau-
 en.
Doch zu allererst einmal: herzlichen Glück-
wunsch zum Jubiläum und für die Zukunft
alles erdenklich Gute. 
Weil man ja bekanntlich an der Vergangen-
heit nichts mehr ändern kann, stellen die
guten Wünsche für die Zukunft gleichsam
eine politische Selbstbindung dar. 
Denn an der guten Zukunft für die Kreise,
aber selbstverständlich auch für die Städte
und Gemeinden, können und werden wir
Politikerinnen und Politiker in den kommen-
 den Monaten und Jahren arbeiten. Ich wün-
 sche mir und ihnen, meine Damen und Her-

 ren, dass dies über Parteigrenzen hinweg und
in großer Übereinstimmung miteinander er-
folgen kann. Das könnte doch im Prinzip
schon klappen, weil wir miteinander „nur
noch“ definieren müssten, was wir denn un-
ter „gut“ genau verstehen. Gestern haben
wir im Parlament wichtige kommunalpoliti-
sche Gesetze beschlossen und daher mit die-
ser Definitionsarbeit bereits begonnen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren,
mit Freude und sehr gerne habe ich die Auf-
 gabe übernommen, heute die Festrede zum
65-jährigen Bestehen des Landkreistages
Nordrhein-Westfalen zu halten. Und nicht
nur ich bin nach Soest gekommen, sondern
mit mir auch eine ganze Reihe von Kollegin-
 nen und Kollegen. Soest, eine schöne Stadt
in Südwestfalen, eine Stadt, die als alte Han-
 sestadt bereits auf eine über 1000-jährige
Geschichte zurückblicken kann.
Der Kreis Soest dagegen ist noch nicht ganz
so alt, scheint aber geradezu prädestiniert

für die Durchführung von Jubiläen des nord -
rhein-westfälischen Landkreistages sein.
Denn auch die erste Generalversammlung
des Landkreistages fand hier im Kreis, im
benachbarten Bad Sassendorf statt. Und
zwar am 25. Juni 1947.
OKD Johannes Strunden, im Februar 1947
zum Vorsitzenden des westfälischen Land-
kreistages gewählt, bat damals den Soester
Landrat Hubertus Schwarz:

„Darf ich Sie freundlichst bitten, alles vor-
zubereiten, die Räume im Parkhotel zu reser-
vieren und wieder – wie schon so manches
Mal – in der bekannten Gastfreundschaft
des Kreises Soest für ein einfaches Mittag -
essen zu sorgen.“

So haben Sie es, verehrter Herr Dr. Klein,
im „Eildienst“ zum 60-jährigen Jubiläum nach-
gezeichnet. Also heute vor fünf Jahren. Da-
 mals wurde auch gefeiert und zwar – ganz
richtig – im Kreis Soest.

Festrede von Carina Gödecke, Präsidentin
des Landtags Nordrhein-Westfalen
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„Wie schon so manches Mal …“ So wie
vor 65 Jahren dürfen wir uns heute wieder
für die Gastfreundschaft des Kreises und
der Stadt Soest bedanken, verehrte Frau
Landrätin Irrgang, verehrter Herr Bürger-
meister Ruthemeyer. Und der Uhrzeit ange-
 messen freuen wir uns über ein „einfaches
Abendessen“. Mit „einfach“ meine ich „bo-
 denständig“, so wie die Menschen auch in
Südwestfalen gottlob immer noch sind.

II.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
alle meine Vorredner haben es gesagt: Und
auch ich will es tun, nicht nur, weil es nicht
falsch ist, sondern weil es richtig ist und
stimmt:
Unsere Kreise in Nordrhein-Westfalen tra-
gen seit nunmehr 65 Jahren wesentlich zum
demokratischen Gelingen „vor Ort“ bei.
Der Landkreistag ist dabei der Garant da-
für, ihre gemeinsamen Interessen zu vertre-
ten und sich für die Stärkung ihrer Selbst-
verwaltung einzusetzen. Das kann bei einem
Jubiläum gar nicht oft genug gewürdigt wer-
 den. 
Ihr Jubiläum, meine Damen und Herren, ist
der Grund, aus dem wir heute zusammen
sind. Ich überbringe daher mit Freude die
Grüße des nordrhein-westfälischen Land-
tags, der an diesem frühen Freitagabend be-
 sonders stark vertreten ist. Ich erlaube mir,
das so zu betonen, weil ich eigentlich alle
an wesenden Kolleginnen und Kollegen –
mich eingeschlossen – ermahnen, wenn nicht
sogar ausschimpfen müsste. Denn wer im-
mer pünktlich zu Beginn Ihrer Veranstaltung
in Soest sein wollte, musste den Landtag
noch während der laufenden Plenarsitzung
verlassen. 
Daher bitte ich Sie, die Anwesenheit der
Kolleginnen und Kollegen und der führen-
der Repräsentanten der Fraktionen und des
Parlaments auch als Zeichen der ausdrück-
lichen Wertschätzung Ihrer Arbeit zu ver-
stehen.
Das Landesparlament wird heute unter an-
derem vertreten durch:

� Eckhard Uhlenberg, meinem sehr ge-
schätz ten Vorgänger im Amt des Land-
tagspräsidenten, der hier in Soest ein
Heim spiel hat,

� die Fraktionsvorsitzenden von SPD und
CDU, Norbert Römer und Karl-Josef Lau-
 mann

� den Parlamentarischen Geschäftsführer
der FDP-Fraktion, Christof Rasche.

Wir alle gratulieren zum 65-jährigen Beste-
hen, und wir tun es aus enger Vertrautheit
und großer Verbundenheit. Denn Landtag
und Kreistage hatten stets – auch personell
– eine enge Verzahnung. 
In den langen Jahren der gemeinsamen Ar-
beit hat es immer wieder Männer – weniger

Frauen – gegeben, die das Landtagsman-
dat mit einem hervorgehobenen kommu-
nalpolitischen Mandat verbunden haben.

III.
Ich habe in Vorbereitung auf den heutigen
Tag noch einmal nachgeschaut und dabei
wurde meine Vorahnung bestätigt: 
Exakt 50 Abgeordnete hatten parallel zum
Landtagsmandat ein Amt als Landrat be-
ziehungsweise stellvertretender Landrat
in ne. Darunter waren so bekannte Persön-
lich keiten wie Bernhard Worms, Jürgen Gir-
 gensohn, aber auch Franz-Josef Balke und
Dr. Hans-Ulrich Klose, die ich beide mit Freu-
 de begrüße. 
Und nach Einführung des hauptamtlichen
Landrats schieden Abgeordnete aus dem
Landtag aus, um sich zum Landrat wählen
zu lassen: Ich nenne Hagen Jobi, Carl Meu-
lenbergh und natürlich Wilhelm Riebniger,
den ich ebenfalls herzlich willkommen heiße.
Ich denke, das sind gute Beispiele, um aufzu-
zeigen, welche überragende Rolle die „kom-
munale Familie“ im Landtag spielte und spielt. 
Natürlich lässt sich das auch ausdehnen auf
Abgeordnete, die Bürgermeister und Ober-
bürgermeister waren, um auch den nord -
rhein-westfälischen Städte- und Gemeinde-
bund und den Städtetag ins Boot zu holen.
Das gilt genauso für die vielen hundert Rats-
und Kreistagsmitglieder, die über Jahrzehn-
te bis zum heutigen Tag ihre kommunalpo-
litische Erfahrung in den Parlamentsalltag
des Landtags als Abgeordnete einfließen
las sen.
Die besondere Stellung der kommunalen
Familie ist im Landtag von NRW aber auch
rechtlich fest verortet. In unserer Geschäfts-
 ordnung heißt es in § 56 Abs. 1 Satz 4 zur
öffentlichen Anhörung: 

„Sollen durch Gesetz allgemeine Fragen ge-
 regelt werden, die Gemeinden oder Gemein-
 deverbände unmittelbar berühren, sind die
kommunalen Spitzenverbände anzuhören.“

Die kommunalen Spitzenverbände sind da-
mit die einzigen Interessenvertretungen, die
unsere Geschäftsordnung beim Namen nennt,
denen sie ausgewiesenen Rechte zuweist.
Dieses Alleinstellungsmerkmal ist übrigens
„erst“ im Jahr 2000 in die Geschäftsord-
nung aufgenommen worden und damit ein
weiterer Beweis für unsere enge Verbindung
im landespolitischen Geschehen, und für die
hohe Bedeutung der kommunalen Familie.

IV.
65 Jahre Landkreistag – das verlangt ge-
 radezu, einige wenige Highlights der Lan-
despolitik zumindest kurz nachzuzeichnen.
Nach den dem Zweiten Weltkrieges und sei-
nen schrecklichen Folgen kam es darauf an,
einen neuen Anfang zu schaffen. Dieser He -

rausforderung haben sich die Landkreise
gestellt und sie mit Bravour bewältigt. Sie
standen vor allem vor der Aufgabe, gleich-
wertige Lebensbedingungen im ländlichen
Raum herzustellen. 
Schon auf der Gründungsversammlung
1947 mündete eine lebhafte Debatte in der
Forde rung des Landkreistages, es sei „aller-
höchste Zeit“, dass mit der „Wiedereinglie-
derung der vielen teuren staatlichen Son -
derbehörden“ in die Kreisverwaltung und
Rekommunalisierung der Aufgaben der un-
 teren Instanz „ernst gemacht“ werde, wie
es das Protokoll ausweist.
Der Startschuss der Reformbemühungen
ging dann allerdings nicht von der Regie-
rung, sondern von den Fraktionen aus. In
einem Antrag im Plenum wurde die Kom-
munalisierung der Gesundheitsämter, Stra-
ßenämter, Veterinärämter sowie weiterer
Ämter gefordert und letztlich mit Unterstüt-
 zung der kommunalen Spitzenverbände in
einem Gesetzentwurf 1948 auch beschlos-
sen. 
Diese funktionierende Zusammenarbeit von
Parlament und kommunalen Spitzenverbän-
 den wurde schnell kennzeichnend für wei-
tere Reformvorhaben.

V.
Ein deutlich zäheres Ringen gab es um die
Kreisordnung. Heftig umstritten war, dass
die von der britischen Besatzungsmacht revi-
 dierte Gemeindeordnung auch auf die Land-
 kreise Anwendung finden sollten.
Das galt vor allem für die Übertragung der
zweigleisigen Verwaltung mit einem politi-
schen Repräsentanten, dem Landrat, und
ei nem Hauptverwaltungsbeamten (Ober-
kreisdirektor) – eine Diskussion, wie sie auch
bei der Kommunalreform von 1994 geführt
wurde. Und letztlich in den Neunzigern
dann zu Gunsten der Monospitze entschie-
den wurde.
Das schier unendliche Hin und Her, das Vor
und Zurück der Vorschläge über einen Zei-
traum von mehreren Jahren kann ich hier
aus Zeitgründen nicht nachzeichnen. Nur so
viel: 
Die vom Landkreistag favorisierte Kreisord-
nung mit der Abschaffung der Doppelspit-
ze scheiterte in den Anfängen unseres Bun -
deslandes am Widerstand der Briten und
war auch nach dem Sieg der CDU bei der
Landtagswahl nicht mehr durchzusetzen.
Letztlich trat die neue Kreisordnung am 1.
Oktober 1953 in Kraft. 
Aus Sicht des Landkreistages war es damals
aber zumindest gelungen, die psychologisch
so wichtige Titelfrage befriedigend zu lösen,
nämlich die Bezeichnung des Kreistagsvor-
sitzenden als Landrat.
Der Kreisordnung war dann immerhin eine
über 40 Jahre dauernde Gültigkeit in ihren
wesentlichen Bestimmungen vergönnt.
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VI.

Ein weiterer Markstein in der Geschichte des
nordrhein-westfälischen Landkreistages war
die Gebietsreform, die erst 1975 ihren Ab-
schluss fand. 
Auch in dieser Frage positionierte sich der
Landkreistag früh und konnte sich in Grund-
satzfragen durchsetzen. So etwa bei der Ab-
lehnung der vom Städtetag favorisierten
Ein führung von Regionalkreisen, also die
Zusammenlegung von kreisfreien Städten
mit umliegenden Gemeinden. Das hätte
näm lich einen kompletten Verwaltungsum-
bau erforderlich gemacht.
Der Landkreistag favorisierte eine Reduzie-
rung der Kreise auf 42 bis 45 – möglichst
auf freiwilliger Basis, wozu sich die Kreistage
von Meschede und Arnsberg ebenso ent-
schlossen wie Schleiden/Monschau und
Beckum/Warendorf.
Nach dem Wahlsieg der sozialliberalen Ko-
alition unter Heinz Kühn konnte unter den
Parteien ein breiter Konsens in der Frage
der Gebietsreform erzielt werden.
Mit seiner Forderung nach einer Reform,
„die zu einer wirklichen Stärkung der bür-
gerschaftlichen Selbstverwaltung führt und
allen Landesteilen gleichwertige Lebensver-
hältnisse und Entwicklungschancen gewähr-
 leistet“, sah sich der Landkreistag voll be-
stätigt.  
Durch die nahezu Halbierung der Kreise
von 57 auf heute 31 ist es in der Tat auch
zu schmerzlichen Eingriffen in bestehende
Strukturen gekommen, was wiederum zu
lebhaften Debatten im Landtag führte, die
auch heute noch zu den Sternstunden der
nordrhein-westfälischen Parlamentsgeschich-
 te gehören. Denn wer gibt schon so einfach
Traditionen auf?
Die Begründung zur Notwendigkeit war klar
und eindeutig: 

„Da sich Siedlungs- und Wirtschaftsstruk-
turen ohne Rücksicht auf Verwaltungs-
grenzen verändert haben und Verwaltungs-
grenzen vielfach geschlossene Lebens- und
Wirtschaftsräume durchschneiden, ist der
Gebietszuschnitt vieler Gemeinden und
Landkreise zu klein für ein großräumiges
Planen, wie es die Zukunft erfordert.“

So lautete der Tenor der Begründung.
Dennoch: Auch wenn bis heute stellenweise
noch an „Altkreise“ erinnert wird, so sind
die Kreise im Ergebnis gestärkt und gut ge-
rüstet aus dieser Reform hervorgegangen. 

VII.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
ich will auch gerne an die Rolle erinnern,
die die Kreise in Nordrhein-Westfalen im
Zuge der Vollendung der Deutschen Ein-
heit eingenommen haben.

Nordrhein-Westfalen hatte Mitte 1990
schnell auf die sich anzeichnende Konstitu-
ierung von fünf neuen Bundesländern rea-
giert. In Abstimmung mit den kommunalen
Spitzenverbänden wurden in den Stadt-
und Landkreisen Brandenburgs Beratungs-
stellen für den Aufbau der kommunalen
Selbstverwaltung eingerichtet.
Der Landkreistag NRW hat den Branden-
burgern großzügig Hilfe beim Aufbau zu-
kommen lassen – materiell wie personell. 
In seinem Grußwort bei der Gründungsver-
sammlung des Landkreistages Brandenburg
im September 1990 in Potsdam sprach NRW-
Geschäftsführer Adalbert Leidinger von ei-
ner „bewegenden Zeit“, in der man mit-
helfe, „die Überzeugung vom Wert der
kommunaler Selbstverwaltung fest im Be-
wusstsein der Menschen in Brandenburg
zu verankern.“ 
Die Hilfe war ein Kraftakt für den Landkreis-
tag, aber ein überaus lohnender.

VIII.
Der letzte wichtige Meilenstein in der Ge-
schichte des nordrhein-westfälischen Land-
 kreistages, den ich in meinem kurzen Rück-
blick ansprechen will, ist die grundlegende
Reform des Kommunalverfassungsrechts
von 1994. 
Ich denke insbesondere an den Wegfall der
Doppelspitze und an die erste Direktwahl
der Landräte 1999.
Ich denke aber auch an die Stärkung der
Bürgerrechte – die Einführung von Plebiszi-
ten in Form von Einwohnerantrag und Bür-
gerentscheid.
Es gab wohl kaum einen Punkt, der nicht
auch auf Kreisebene umstritten war.
Die Diskussion um die Abschaffung der
Dop pelspitze wurde Ende der 1980er Jahre
durch die Veröffentlichung einer Umfrage
vom Innenminister Herbert Schnoor ent-
facht. Namhafte Oberstadtdirektoren wie
der Wuppertaler Bodo Richter bezeichne-
ten die Doppelspitze als „Lebenslüge“ und
der Kölner Kurt Rossa riet dem Landtag:
„Verschrotten Sie endlich diese Gemeinde-
ordnung!“
Wohlgemerkt: Die Kritik kam aus den Städ-
ten. Die Kreise waren überwiegend der Auf-
 fassung, den Status Quo beizubehalten, weil
es keine Probleme wie in den Städten gebe.
Der nordrhein-westfälische Landkreistag
hat te sich deshalb früh auf die Beibehal-
tung der Doppelspitze festgelegt, hat je-
doch auch immer die Notwendigkeit der
Parallelität von Gemeindeordnung und Kreis-
 ordnung unterstrichen.
Nach einem Schwenk der Landes-SPD hin
zur Urwahl der Bürgermeister, wie es die
CDU vehement forderte, war klar, dass pa-
rallel dazu auch die Direktwahl des Landra-
tes kommen würde. Das betraf auch die
direktdemokratischen Mitwirkungsrechte

der Bürgerschaft, die ebenfalls auch in den
Kreisen anzuwenden sein würden. Beides
wurde – wie Sie alle wissen – dann so be-
schlossen. Für uns alle ist das heute kom-
munalpolitische „Normalität“, aber es ist
erst 20 Jahre her.
Die anfängliche Kritik ist inzwischen längst
verstummt. Es haben sich starke Landräte
und auch Landrätinnen etabliert. Der Land-
 tag hat also offensichtlich „vernünftig“ ent-
 schieden.
Auch die 1998 und danach beschlossenen
Maßnahmen zur Verwaltungsmodernisie-
rung betreffend Standardabbau, Aufgaben-
 verzicht und Verwaltungsstrukturreform
haben weitere Freiräume geschaffen, damit
die Kommunen im Interesse der Bürgerin-
nen und Bürger effektiver und zielgenauer
handeln können.
Inzwischen haben sich die Kreise immer mehr
zum Servicecenter für Bürger wie Unter-
nehmen entwickelt. Die Zusammenführung
von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe im Zu -
ge der Hartz IV-Reform, die Übernahme der
Versorgungsverwaltung und Teile der Um-
weltverwaltung vom Land wurden nahezu
geräuschlos vollzogen.

IX.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
damit bin im Hier und Jetzt und im Jahr
2012 angekommen. 
Das Thema Kommunalpolitik ist auch ge -
genwärtig und vor allem, was noch viel wich-
 tiger ist, auch zukünftig eine ganz zentrale
Angelegenheit des Landtags: 
In der Regierungserklärung am Mittwoch
hat die Ministerpräsidentin betont, dass ein
zukunftsfähiges Nordrhein-Westfalen nur
mit zukunftsfähigen Kommunen denkbar
ist und die Forderung erhoben, dass unsere
Städte, Gemeinden und Kreise finanziell wie-
 der auf eigenen Füßen stehen können, weil
das für das Zusammenleben aller Bürgerin-
nen und Bürger von zentraler Bedeutung ist.
Nun ist heute weder der richtige Anlass,
noch die ausreichende Zeit, fast möchte ich
sagen – wieder einmal – vertieft in die De-
batte zur Finanzsituation unserer Städte,
Gemeinden und Kreise einzusteigen. Das
tun wir oft und an anderen Stellen. Mir ist
aber schon wichtig, das, was uns eint, zu
betonen. Die finanzielle Herausforderung,
vor der wir alle stehen, können wir nicht
alleine meistern. Dazu brauchen wir die Un -
terstützung des Bundes. Erste richtige Schrit-
 te wurden gegangen. Aber es sind eben er-
ste Schritte, denen weitere folgen müssen.
Dabei treten wir gemeinsam nicht als Bitt-
steller vor den Bund, sondern im Auftrag
der 396 Kommunen, der 31 Landkreise und
letztlich der 18 Millionen Menschen in Nord -
rhein-Westfalen.
Aber, was das Land, der Landtag und die
Landesregierung tun können, das tun wir.

340

65 Jahre Landkreis Nordrhein-Westfalen 1947 – 201265 Jahre Landkreis Nordrhein-Westfalen 1947 – 2012

ED_331-384_10_2012_RZ_Artikel  23.10.12  07:20  Seite 340



Materiell und gesetzestechnisch. Erst ges -
tern haben wir drei Gesetze verabschiedet,
die wichtige kommunale Themen behan-
deln: 

– das Umlagegenehmigungsgesetz, 
– das Gesetz zur Stärkung des kommunalen

Ehrenamts und 
– das Erste Gesetz zur Weiterentwicklung

des Neuen Kommunalen Finanzmana ge-
 ments.

Ich erwähne diesen „zufälligen“ zeitlichen
Zusammenhang, um deutlich zu machen:
Kommunalpolitische Gesichtspunkte be-
schäftigen den Landtag nicht nur gelegent-
lich, sondern gehören zu unserem regel-
mäßigen Programm. 
Als Vorsitzende des Ausschusses für Kom-
munalpolitik in der letzten Wahlperiode ha -
be ich hautnah mitbekommen, welche Pri o-
 rität die kommunalen Themen im Landtag
hatten und haben. 
Dabei habe ich mit Freude festgestellt: bei
allen notwendigen Differenzen im Detail
konnte ein breiter Konsens im Landtag er-
reicht werden, dass die Kommunen in Nord -
rhein-Westfalen handlungs- und zukunfts-
fähig sein müssen und der nordrhein-west -
fälische Landtag „Anwalt und Partner der
Kommunen“ bleibt.
Dies war nämlich der Titel eines Antrags
von CDU, SPD und Grünen, der in einer
Sondersitzung des Landtags am 29. Okt-
ober 2010 ohne Gegenstimmen beschlos-
sen wurde. Das war und ist wirklich kein
alltägliches Ereignis. Und der Anstoß dazu
kam aus der Kommunalen Familie. So wie
die Kommunale Familie überhaupt in den
letzten zwei Jahren der besonderen Regie-
rungskonstellation in NRW, eine besondere
Rolle gespielt hat.
Der breite Konsens, der über Parteigrenzen
hinweg und mit wechselnden Zustimmungs-
mehrheiten oder auch „Duldungsmehrhei-
ten“ erzielt werden konnte, ist nämlich auch
Ihnen meinen Damen und Herren aus der
Kommunalpolitik und den Kommunalen
Spitzenverbänden zu verdanken. Ihre gute
Beratung, Ihr hartnäckiges Werben für die
Belange der Kommunen und damit für die
Lebenssituation der Menschen in unserem
Land, hat dazu beigetragen, dass aus Dia-
logen Verständigung und inhaltliches Auf-
einanderzugehen wurde.
Beim Stichwort „Anwalt der Kommunen“
möchte ich meinen Blick gerne in die Zu-
kunft richten: 
Nach unserem Staatsaufbau gehören die
Kom  munen zur Ebene der Länder. Ein we-
sentliches Thema der gegenwärtigen poli-
tischen Diskussion ist die schon ange-
sproche ne schwierige finanzielle Lage der
öffent lichen Haushalte. 

Dabei gibt es inzwischen einen breiten Kon-
 sens, dass auch in der Landesverfassung
eine Regel zur Schuldenbremse aufgenom-
men werden soll. 
Unmissverständlich hat die Ministerpräsi-
dentin dazu am Mittwoch ausgeführt, dass
bei einer solchen Regelung sichergestellt
wer den muss, dass die Kreditaufnahme wirk-
 lich gebremst und nicht einfach auf die
Kom munen verschoben werden darf.
Der Landkreistag hat mit den anderen kom-
 munalen Spitzenverbänden in den Anhö-
rungen zu dieser Frage in den letzten Le-
gislaturperioden ebenfalls immer wieder
da rauf hingewiesen, dass eine solche Regel
nicht zu Lasten der kommunalen Handlungs-
 fähigkeit gehen darf. 
Ich sage Ihnen zu: der Landtag wird in der
für diese Legislaturperiode verabredeten
Verfassungskommission darauf ganz be-
sonders achten. Denn es geht um die Kom-
munale Handlungsfähigkeit.
Die Frage der Kommunalen Handlungsfä-
higkeit ist nämlich kein Selbstzweck, sondern
hat viel mit einer weiteren wesentli chen Ge-
meinsamkeit von Landtag und Kreis  tagen
und Räten zu tun. Es geht um die Verwirkli-
chung von Demokratie und es geht um die
Menschen. Die wiederum gar nicht nach den
unterschiedlichen Zuständigkeiten fragen.
Das, meine Damen und Herren, wissen Sie
als Vertreterinnen und Ver treter der Kom-
munen doch am allerbesten.
Demokratie muss mit der Zeit gehen. Rich-
tig! Bei allen notwendigen Weiterentwick-
lungen sollten wir uns aber auch die Zeit
neh men, nicht nur die Dinge anzusprechen,
die der Veränderung bedürfen. 
Lassen Sie uns auch die Dinge ansprechen,
die sich bewährt haben. Insbesondere bei
einem so schönen Jubiläum wie heute.
Zu den Dingen, die sich bewährt haben, ge-
hört für mich das Prinzip der repräsentativen
Demokratie.
Über die Verbesserung direkter Mitwirkung
nachzudenken, ist richtig und notwendig.
Wir sollten aber nicht vergessen, welche zen-
 trale Funktion die gewählten Landrätinnen
und Landräte und ganz besonders die eh-
renamtlichen Mitglieder der Kreistage und
Räte für unsere Gesellschaft erfüllen. Dafür
möchte ich an dieser Stelle ebenfalls aus-
drücklich danken.
Der Landtag hat sich auf den Weg gemacht,
den Parlamentarismus – das heißt: seine ei-
gene Arbeit – weiterzuentwickeln. Auch die
kommunale Demokratie ist in Bewegung,
ich hatte ja eben schon auf das aktuelle Ge-
 setz zur Stärkung des kommunalen Ehren-
amts hingewiesen.
Es würde mich freuen, wenn wir auch bei
diesen Debatten voneinander lernen und da-
 bei die bewährte Form lokaler und regiona-
ler Demokratie auf der Höhe der Zeit halten
können.

X.

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
wir nähern uns dem „einfachen Abendes-
sen“. Und so möchte ich anlässlich des 65-
jährigen Jubiläums die Gelegenheit wahr-
nehmen, meinen anfänglich überbrachten
Grüßen des Landtags nunmehr den aufrich-
 tigen Dank hinzuzufügen – den Dank an
den Landkreistag, Herr Präsident Kuben-
dorff, Herr Geschäftsführer Dr. Klein, für Ihre
umfangreiche Beratung, die Sie uns als Le-
gislative stets haben zukommen lassen.
Der Landkreistag lebt wie jede Institution
auch von den Personen, die an seiner Spitze
stehen. Der nordrhein-westfälische Land-
kreistag hatte das Glück, in seiner 65-jäh -
rigen Geschichte stets von engagierten,
kom petenten und sachkundigen Menschen
geführt zu werden. Davon hat der Landtag
immer reich profitiert. 65 Jahre Landkreistag
NRW: Das sind 65 Jahre Engagement für
eine lebendige Demokratie, 65 Jahre Ein-
satz für eine bürgernahe Politik.
Sie, meine Damen und Herren, beweisen
durch ihre Arbeit immer wieder, wie wichtig
gerade die kommunalpolitische Ebene für
das demokratische Miteinander der Men-
schen in Nordrhein-Westfalen ist.
Ihr Netzwerk ist unverzichtbar für den Aus-
tausch kommunalpolitischer Erkenntnisse
und für die nachhaltige Integration von po-
litischen Themen in den Handlungsrahmen
der Kreise. 
Und die heutige Jubiläumsfeier bietet zudem
die hervorragende Gelegenheit, Herr Kuben-
dorff, Herr Dr. Klein, dem Landkreistag für
seine kritisch-kompetente Beratung – ge-
stern, heute und auch morgen – zu danken. 
Gerne binde ich in diesen Dank auch den
Städtetag und den Städte- und Gemeinde-
bund mit ein. In der Regel legen Sie ja ge-
meinsam mit dem Landkreistag eine abge-
stimmte Stellungnahme vor – und Sie tun
das, obwohl Ihre Interessenlage auch nicht
immer dieselbe ist.
Ich kann Ihnen versichern: ihre Stellungnah-
men genießen bei den Abgeordneten höchs -
 te Wertschätzung wegen ihrer profunden
Sachkenntnis und Professionalität. Immer
wieder höre ich den Satz: „Erst mal lesen,
was die kommunalen Spitzenverbände da -
zu meinen!“
Ich empfinde diese Fähigkeit, Ihre Fähig-
keit zum Konsens um der Sache wegen als
vorbildlich! Ganz herzlichen Dank dafür!
Und in Richtung der Parlamentarier: es wäre
schön, wenn wir, die gewählten Abgeord-
neten, den Begriff der „Verantwortungsge-
meinschaft“ zur Basis unserer täglichen Ar-
beit machen könnten.

XI.
Meine sehr geehrten Damen und Herren,
der Landkreistag ist vor drei Jahren vom
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Düsseldorfer Norden nicht nur ins Zentrum
der Stadt, sondern auch ins „Zentrum der
Macht“ gezogen, wenn man die Nähe zum
Landtag zu Grunde legt. Ich bin sicher: Auch
wenn Sie jetzt Ihr Domizil in der Kavallerie-

straße haben, gehen bei Ihren Forderungen
weiterhin nicht die Pferde mit Ihnen durch,
sondern Sie handeln in Zukunft genauso en-
gagiert und besonnen, wie Sie es in den ver-
gangenen 65 Jahren getan haben.

Dazu wünsche ich Ihnen allzeit Glückauf,
Erfolg und Gottes Segen. Herzlichen Dank!

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01
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Wir möchten Ihnen, Herr Dr. Klose, am
heutigen Tage sehr herzlich für Ihr bis-

 her 50 Jahre lang währendes dauerhaftes
und ununterbrochenes Engagement im Kreis-
 tag des Rhein-Kreises Neuss danken. Seit
ebenfalls 50 Jahren – es sind genau genom-
men schon 51 Jahre – haben Sie auch den
Vorsitz im Kreissozialausschuss inne. Wie

kaum eine andere Persönlichkeit haben Sie
Ihr kommunalpolitisches Engagement mit
dem Engagement auf Landesebene über
viele Jahre und Jahrzehnte verknüpft. Ihr
persönlicher und politischer Lebenslauf ist
wahrhaft beeindruckend, so dass ich die
wesentlichen Stationen für alle heute hier
Anwesenden in Erinnerung rufen möchte:
Geboren wurden Sie 1935 in Rüdersdorf in
der Mark Brandenburg bei Berlin. Nach dem
Abitur wurden Sie als 17-Jähriger Mitglied
der Ost-CDU. Während Ihres Studiums wur-
 den Sie aufgrund von Westkontakten und
Ihrer Regimekritik vom Staatssicherheits-
dienst der DDR verhaftet. Nach einer zehn-

monatigen Haft in Bautzen siedelten Sie in
den Westen um. Vor 55 Jahren kamen Sie
mit einem Koffer aus der ehemaligen DDR
und standen – so ist es einigen Ihrer Freun-
de noch in guter Erinnerung – etwas orien-
tierungslos am Bahnhof in Korschenbroich
im Rhein-Kreis Neuss. Ebenso schnell wie
Sie in Korschenbroich und damit im Rhein-

Kreis Neuss eine neue Heimat fanden, en-
gagierten Sie sich politisch in der CDU. 
Nach Ihren Jura-Examina – Sie studierten an
der Universität zu Köln –, Promotion über
Kirche und Staat im Land Hessen, Ihrer Zeit
als Richter am Sozialgericht waren Sie von
1970 bis 1998 Justitiar der Apothekerkam-
mer Nordrhein. Parallel dazu waren Sie von
1961 bis 1974 Mitglied im Rat der Stadt
Korschenbroich und nochmals von 1994
bis 1999 Bürgermeister Ihrer Heimatstadt.
Seit 1961 sind Sie ununterbrochen Kreistags-
mitglied im Rhein-Kreis Neuss und Vorsit-
zender des Sozialausschusses, Vorsitzender
des Evangelischen Arbeitskreises der CDU

Rheinland und später Nordrhein-Westfalen.
Von 1964 bis 2008 waren Sie Presbyter der
evangelischen Kirchengemeinde Korschen-
broich und der Landessynode der evangeli-
schen Kirche im Rheinland. Bis heute sind Sie
Mitglied der Kreissynode Gladbach-Neuss.
Im Jahr 1966 wurden Sie Landtagsabgeord-
 neter und blieben im Landtag bis 2005, also
fast 40 Jahre. Von 1982 bis zum Jahr 2000
– also fast 20 Jahre – amtierten Sie als Er-
ster Vizepräsident des Landtages Nordr-
hein-Westfalen. Nach Ablauf der Legisla-
turperiode 2005 schieden Sie auf eigenen
Wunsch als Abgeordneter aus dem Land-
tag aus. Die Kommunalpolitik holte Sie aber
wieder in herausgehobene Funktionen: Seit
2004 sind Sie Erster stellvertretender Land-
rat des Rhein-Kreises Neuss und damit auch
dem Landkreistag intensiv verbunden. 
Ihre vielfache ehrenamtliche Arbeit für die
Menschen ist mit der Verleihung des Großen
Verdienstkreuzes Erster Klasse des Verdienst -
ordens der Bundesrepublik Deutschland und
der Auszeichnung mit dem Landesverdienst -
orden gewürdigt worden.
Wir möchten den heutigen Tag gerne zum
Anlass nehmen, Ihnen für Ihr herausragen-
des, über fünf Jahrzehnte währendes gro-
ßes Engagement auf Kreisebene herzlich zu
danken. Wir tun dies mit der Überreichung
des ersten Originalkunstdrucks des Freiherr-
vom-Stein-Porträts, dessen Original Sie aus
der neuen Geschäftsstelle des Land kreista-
ges NRW kennen. Geschaffen wurde die-
ses – Sie wissen das – von Landrat a.D. Die-
ter Patt, Landrat des Rhein-Kreises Neuss
von 1996 bis 2009.
Der Kunstdruck ist ungleich leichter zu trans-
 portieren als das 750 Kilogramm schwere
Original. Ich hoffe, dass Sie einen guten
Platz für den Vater der kommunalen Selbst-
 verwaltung in Ihrem Haus finden. Wir freu-
en uns sehr, dass Sie uns auch in den kom-
menden Jahren – möglichst viele Jahre –
weiterhin engagiert begleiten und uns als
Ratgeber zur Seite stehen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01

Ehrung von Dr. Hans-Ulrich Klose
Dr. Hans-Ulrich Klose wurde durch Präsident Landrat Thomas Kubendorff für eine 50 Jahre währende ununterbrochene Tätigkeit im
Kreistag des Kreises Grevenbroich und seines Rechtsnachfolgers, dem Kreis Neuss, geehrt, der heute die Bezeichnung „Rhein-Kreis
Neuss“ trägt. Nachfolgend dokumentieren wir die Ehrung von Dr. Hans-Ulrich Klose.

LKT-Präsident Landrat Thomas Kubendorff und Dr. Hans-Ulrich Klose bei der Überreichung
des Originalkunstdruck des Freiherr-vomStein-Porträts.
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Aus dem LandkreistagAus dem Landkreistag        

Nach einer persönlichen Führung durch
Landrätin Eva Irrgang beschäftigten sich

die Vorstandsmitglieder in ihrer Sitzung un-
ter Vorsitz von Präsident Landrat Thomas
Kubendorff, Kreis Steinfurt, zunächst mit
dem NRW-Förderprogramm für den Länd-
lichen Raum (ELER) sowie mit dem NRW-
EU Ziel 2-Programm (EFRE). Es herrschte
Einigkeit, dass im Bereich der ELER-Förde-
rung die Anzahl der Förderregionen aufzu-
stocken und auf eine Vereinfachung der An-
 tragsverfahren hinzuwirken sei. Zum Thema
EFRE wurden die Schwerpunkte diskutiert,
die der Koalitionsvertrag auf die Förderung
in den strukturschwachen Regionen setzt.
Der Vorstand sah dies kritisch und sprach
sich dafür aus, die Mittel der EFRE-Förde-
rung weiterhin auch dazu verwenden zu
kön nen, die  „Stärken zu stärken“.
Des Weiteren waren sich die Vorstandsmit-
glieder einig, dass der überwiegende Teil der
Fördermittel auch zukünftig im Rahmen von
Wettbewerbsverfahren zu vergeben sein
solle; ebenso müsse die administrative Ab-
wicklung möglichst bürokratiearm und mit -
telstandsfreundlich gestaltet werden und es
sollten kommunale bzw. regionale Budgets
zur selbstverantworteten Förderung durch
die Kommunen einzurichten sein. Um eine
integrierte Wirkung der EU-Förderung zu
er reichen sei grundsätzlich eine weitestge-
hende Annäherung der Förderprogramme
der europäischen Strukturfonds erforderlich.
Diese und weitere Eckpunkte zur Umset-
zung des EFRE-Programms 2014 bis 2020
hatte der LKT NRW zusammen mit dem
Städ tetag NRW und dem Städte- und Ge-
meindebund NRW in einer an den Wirt-
schaftsminister gerichteten, gemeinsamen
Stellungnahme formuliert.
Intensiv befasste sich der Vorstand auch mit
dem aktuellen Thema des U3-Ausbaus, also
von Betreuungskapazitäten für Unterdreijäh-
 rige in Kindertagesstätten sowie der Tages-
pflege. Eine fristgerechte Umsetzung ohne
etwaige Qualitätsabstriche sei problema-

tisch. So gebe es beispielsweise derzeit noch
zu wenige Erzieher und Erzieherinnen. Dies
führe dazu, dass während einer Übergangs-
 phase, in der sich neue Fachkräfte qualifi-
zierten, ggfs. Abstriche vom Standard hin-
zunehmen seien. Grundsätzlich stellte der
Vorstand fest, dass es im Hinblick auf eine
vollständige Befriedigung der Betreuungs-
ansprüche von Kindern unter drei Jahren,
unumgänglich sei, zeitlich befristete Abwei-
chungen von den Standards und Empfeh-
lungen in Bezug auf die Gruppengrößen und
den Personaleinsatz zu ermöglichen.  Über-
dies wurde das Problem diskutiert, dass die
von den Eltern gebuchten Stundenkontin-
gente tatsächlich oft nicht ausgeschöpft wer-
 den. Um eine vollständige Auslastung der
vorhandenen Plätze zu erreichen sei daher
zu überlegen, sich zukünftig auch am tat-
sächlich beanspruchten Betreuungsumfang
zu orientieren.
Bezüglich der Finanzierung des U3-Ausbaus
wurde ausdrücklich festgestellt, dass der
Bund sich auch nach 2013 angemessen an
den Kosten beteiligen müsse. Der Vorstand
sprach sich dafür aus, die Landesregierung
aufzufordern, einen neuen Krippengipfel auf
Bundesebene durchzuführen, mit dem Ziel,
über den 31.08.2013 hinaus die Grundla-
gen für eine weitere finanzielle Beteiligung
des Bundes am Ausbau der U3 Betreuungs-
 kapazitäten in den Kommunen zu schaffen.
Als weiterer Beratungsgegenstand stand die
Weiterentwicklung des Altlastensanierungs-
und Altlastenaufbereitungsverbandes (AAV)
auf dem Programm. Der Vorstand stellte
diesbezüglich fest, dass die bereits im Rah-
men der letzten Sitzung im Juni 2012 disku-
 tierten Bedenken im nunmehr vorliegenden
Entwurf der „Kooperationsvereinbarung zur
Flächen- und Altlastenallianz NRW“ nur teil-
 weise ausgeräumt würden. Insbesondere die
geplante Bezeichnung als „Integriertes Be-
ratungs- und Kompetenzzentrum für Flä-
chen, Boden, Wasser und Altlastensanie-
rung“ in Verbindung mit einer teilweisen

Aus weitung der Aufgaben wurde kritisch
gesehen, da diese Bezeichnung Zuständig-
keiten der Kreise als untere Bodenschutz-
und Wasserbehörden tangiere. Nach Ge-
samtabwägung trage der LKT NRW unter
Zurückstellung von Bedenken den vorlie-
genden Ent wurf der Ko operationsvereinba-
 rung grundsätzlich mit.
Darüber hinaus wurden in der Sitzung Eck-
punkte zur Weiterentwicklung des öffentli -
chen Personennahverkehrs (ÖPNV) in NRW
erörtert. Thema war unter anderem die zu-
künftige ÖPNV-Pauschale. Als problematisch
sah der Vorstand die mögliche Bestim mung
der Pauschale durch eine Rechts verordnung
anstelle einer gesetzlichen Festlegung an. Ei-
nigkeit herrschte darüber, dass bei der Neu-
verteilung der Pauschale der Faktor „Flä-
che“ stärker berücksichtigt werden soll, als
bisher von Landesseite vorgesehen. Die Vor-
 standsmitglieder sprachen sich außerdem
für eine sachgerechte Verteilung der Mittel
zwischen den Aufgabenträgern aus, unter
besonderer Berücksichtigung der demogra-
 fischen Herausforderungen. Eine verbund-
oder sogar landesweite Tarifvereinheitlichung
wurde aufgrund der damit verbundenen er-
 heblichen Verwerfungen in den einzelnen
Regionen abgelehnt. 
Diskutiert wurde außerdem das Gesetz über
die Genehmigung der Kreisumlage und an-
derer Umlagen (Umlagengenehmigungsge-
 setz), welches tags zuvor durch den Land-
tag verabschiedet worden war. Aus Sicht der
Vorstandsmitglieder führt das Gesetz nicht
zur Lösung der eigentlichen Probleme. Für
die Kreise sei es jetzt insbesondere wich tig,
sicherzustellen, dass die Aufsichtsbehör den
ihre Kompetenzen nicht durch fachauf sicht-
 liches Tätigwerden überschritten. Derartige
Eingriffe in die kommunale Selbstverwal-
tung könnten in keinem Fall hingenommen
werden.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.12.01

Vorstand des LKT NRW am
14. September 2012 in Soest

Auf Einladung von Landrätin Eva Irrgang, Kreis Soest, kamen die Vorstandsmitglieder im Soester Rettungszentrum zu Ihrer Sitzung
am 14. September 2012 zusammen. Das Zentrum, das als PPP-Projekt (Public Private Partnership) zusammen mit der Firma Derwald
aus Dortmund gebaut wurde, vereint die Rettungsleitstelle, den Katastrophenschutz, verschiedene Einrichtungen des Rettungsdienstes
und der Feuerwehr, den Veterinärdienst sowie die Kreispolizeileitstelle in einem Gebäudekomplex. Die gemeinsame Unterbringung
dieser Einrichtungen der Gefahrenabwehr plus Veterinärdienst gilt als Konzept mit landesweitem Pilotcharakter. 
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In der Veranstaltung ging es zunächst umdas Gesetz zur Stärkung des kommuna-
len Ehrenamts, zu dem die seinerzeit vorge-
stellten Überlegungen geführt hatten. Der
Gesetzentwurf war nach der Landtagsauf-
lösung im März und der Neuwahl im Mai
dieses Jahres erneut durch SPD, Grüne und
FDP in den neuen Landtag eingebracht und
mit noch einigen kleinen Änderungen am
13.09.2012 vom Landtag verabschiedet wor-
den.
Inhaltlich sieht der Gesetzentwurf unter an-
 derem eine Reihe von Regelungen zur Ver-
besserung der ehrenamtlichen Mandatstä-
tigkeit in Räten und Kreistagen vor:

� Kommunalen Mandatsträgern wird ein
eigenständiger Urlaubsanspruch von acht
Arbeitstagen in der Wahlperiode zur Teil-
nahme an kommunalpolitischen Bildungs-
veranstaltungen zuerkannt.

� Gesetzlich ist jetzt klargestellt, dass auch
die Tätigkeit in sogenannten „Drittgremi  -
en“, also Organe und Gremien von juris-
 tischen Personen und Vereinigungen des
privaten oder öffentlichen Rechts, Man-
 datsausübung ist, die auf Veranlassung
der jeweiligen Kommunalvertretung er-
folgt und derentwegen eine Freistellung
zu erfolgen hat.

� Und schließlich werden die gesetzlichen
Freistellungsansprüche mit Blick auf Ar-
beitnehmer in Gleitzeit oder mit vollstän-
dig flexiblen Arbeitszeiten dahingehend
ausgeweitet, dass ihnen die Hälfte der für
die Mandatswahrnehmung aufgewende-
 ten Zeit auf dem Gleitzeitkonto gutge-
schrieben wird; für diese Zeitgutschrift
besteht ein Anspruch auf Verdienstaus-
fallentschädigung.

� Die aktuellen Ergänzungen, die erst An-
fang September 2012 durch SPD, Grüne
und FDP am Gesetzentwurf eingebracht
wurden, betreffen zwei folgende wesent-
 liche Punkte (für GO und Kreisordnung;
analoge Anwendung für Landschafts-
ver bandsordnung und Landesverband
Lippe):

1. Das OVG NRW hatte in einem Beschluss
vom 05.10.2010 klargestellt, dass auf-
grund des § 45 Abs. 1 S. 2 GO die regel-
mäßige Arbeitszeit auch bei der Hausar-
beit ermittelt werden muss und deshalb
für Haushaltsführende nur dann eine Ent-
schädigung zu gewähren ist, wenn die
Mandatswahrnehmung in die regelmä-
ßi ge Arbeitszeit der Haushaltsführenden
fällt. Dies war in der Praxis kaum nach-
weisbar. Die neue Regelung ermöglicht

die Zahlung einer Entschädigung für die-
jenigen, die nicht oder weniger als 20
Stun den erwerbstätig sind. Dies gilt aber
nur dann, wenn der Haushalt mindestens
zwei Personen umfasst – davon mindes-
tens ein Kind unter 14 Jahren oder eine
anerkannt pflegebedürftige Person – oder
mindestens drei Personen umfasst.

2. Bislang unterlagen kommunale Man-
dats träger, die Beamte sind, den neben-
tätigkeitsrechtlichen Vorgaben des Be-
amtenrechts, wenn sie im Rahmen ihrer
Mandatstätigkeit in Gremien (Gesellschaf -
terversammlungen, Aufsichtsräte etc.)
von Unternehmen mit kommunaler Be-
teiligung entsandt worden sind. Diese
Beschränkung trifft keine andere Berufs-
gruppe und bewirkt deshalb eine Be-
nachteiligung von Beamten als kommu-
nale Mandatsträger. Deshalb wird § 49
Landesbeamtengesetz derart geändert,
dass die Wahrnehmung eines öffentli chen
Ehrenamtes nicht als Nebentätigkeit gilt.
Der Beamte hat allerdings – um etwaige
Interessenkollisionen bzw. Befangenheit
auszuschließen – die Ausübung seines
Eh renamtes seinem Dienstvorgesetzten
vorab schriftlich anzuzeigen. Die neue
Rechts lage entspricht der in fast allen an-
 deren Bundesländern.

3. Kreistagsforum des Landkreistages:
Zukunft des kommunales Ehrenamts
im Mittelpunkt 

Zum dritten Mal hat der Landkreistag Nordrhein-Westfalen am 18. September 2012 Abgeordnete der nordrhein-westfälischen Kreis-
tage zu einem Kreistagsforum nach Düsseldorf eingeladen. Im Mittelpunkt des Treffens standen die Möglichkeiten einer Verbesserung
der ehrenamtlichen Mandatstätigkeit. Bereits anlässlich des letzten Kreistagsforums vor rund einem Jahr hatte der Landkreistag NRW
über den damaligen Stand der Überlegungen für einen Gesetzentwurf zur Stärkung des kommunalen Ehrenamts informiert. Zur inten -
siven Diskussion im Rahmen des diesjährigen Kreistagsforums trugen die Vertreter der kommunalpolitischen Vereinigungen der im
Landtag vertretenen Parteien sowie der stellvertretende Leiter der Kommunalabteilung des Ministeriums für Inneres und Kommunales
NRW, Leitender Ministerialrat Benedikt Emschermann, bei.

V.l.n.r. für die Vereinigung Liberaler Kommunalpolitiker (VLK) Vorstandsmitglied Herr Dr. Tobias Brocke, für die Kommunalpolitische
Vereinigung der CDU (KPV) ihr Geschäftsführer Herr Klaus-Viktor Kleerbaum, für die Grünen/Alternativen in den Räten (GAR) Vor-
standsmitglied Frau Anne Peters, für die Sozialdemokratische Gemeinschaft für Kommunalpolitik (SGK) ihr Geschäftsführer Herr Bern-
hard Daldrup, Leitender Ministerialrat Benedikt Emschermann, Ministerium für Inneres und Kommunales des Landes Nordrhein-West-
falen, LKT-Präsident Landrat Thomas Kubendorff, LKT-Hauptgeschäftsführer Dr. Martin Klein, für die Landtagsfraktion der Piratenpartei
NRW-Parteivorsitzender Sven Sladek.
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Vornehmlich werden damit die Rahmenbe-
dingungen für die Wahrnehmung des kom-
 munalen Ehrenamts in einer sich verändern-
  den Arbeitswelt angepasst. Mit wei terge-
henden Fragestellungen soll sich nunmehr
eine noch einzurichtende Expertenkom-
mission befassen, in der voraussichtlich die
kom munalpolitischen Vereinigungen und
die kommunalen Spitzenverbände vertreten
sein werden.
LKT-Präsident Landrat Thomas Kubendorff,
Kreis Steinfurt, betonte, das Gesetz sei ein
notwendiger Schritt zur Verbesserung der
Attraktivität eines kommunalpolitischen
Man dats. Dennoch seien weitere Überle-
gungen notwendig, wie das kommunale Eh-
 renamt gestärkt werden könne. Auch die
Vertreter der kommunalpolitischen Vereini-
gungen waren sich einig, dass die Übernah-
 me von Verantwortung für das Geschehen
vor Ort Unterstützung verdient.
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer befass -
 ten sich in diesem Zusammenhang auch mit
den in der jüngeren Vergangenheit vermehrt
erhobenen Forderungen nach einer stärke-
ren Einbindung von Bürgerinnen und Bür-
gern in kommunale Entscheidungsprozesse.

Obwohl solche Forderungen nichts grundle-
 gend Neues seien, sind sie vor dem Hin ter-
grund von„Stuttgart 21“einer zunehmen den
Zahl von sogenannten „Bür gerhaushalten“

oder der sogenannten digitalen Partizipa-
tion stärker in den Fokus der öffentlichen
Wahrnehmung gerückt. LKT-Präsident Ku-
bendorff wies jedoch auch auf die Gefahr
hin, dass eine Ausweitung der unmittelbaren
Bürgerbeteiligung auch zu einer Schwächung
des kommunalen Ehrenamts führen könne.

Hier müsse auf einen ausgewogenen Aus-
gleich zwischen einer möglichst weitgehen-
 den Einbindung der Bürgerinnen und Bürger
in kommunale Entscheidungsprozesse und

den berechtigten Kompetenzen der demo-
kratisch legitimierten kommunalen Mandats-
 träger geachtet werden. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  20.30.00
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Reges Interesse am Kreistagsforum.

Im ersten Teil der Veranstaltung stellte Ans- gar Hein, Geschäftsführer der Anatom5
Perception Marketing GmbH, zunächst die
Chancen, aber auch die Herausforderun-
gen der sozialen Medien im Web 2.0 dar,
die auf vielfältigen Kanälen nahezu unbe-
grenzte Möglichkeiten zur Interaktion mit
Bürgern bieten. Wichtig sei hier daher zu-
nächst eine kluge Auswahl der jeweils ge-
eignetsten sozialen Medien; unverzichtbar
seien allerdings auch vorbereitende Maßnah-
men, wie „Social Media Guidelines“ so wie
klare Vertreter- und Befugnisregelungen.
Hein machte deutlich, dass sich gerade für
Kommunen verschiedenste Arten von Mit-
teilungen und Nutzungen anbieten, die einen
deutlich unterschiedlichen Bearbeitungs auf-
wand und verschiedenste interne Abläufe
erforderten.
Im Anschluss beleuchtete Rechtsanwalt Ste-
phan Dirks, Fachanwalt für Urheber- und
Medienrecht bei der Kanzlei Strunk, Dirks
und Partner aus Kiel die rechtlichen Aspek-
te, die im Umgang mit sozialen Medien zu

berücksichtigen sind. Hier zeigte sich, dass
insbesondere die Regelungen des Teleme-
diengesetzes, beispielsweise mit Blick auf

Haftungsfragen, aber auch die umfassen-
den rechtlichen Anforderungen im Bereich
des Datenschutzes eine rechtssichere Hand-
 habung sozialer Medien durch Kreise zu ei-
ner Herausforderung werden lassen. So sei
beispielsweise die Problematik der soge-
nann ten „Plugins“ bei Facebook datenschutz-
 rechtlich noch nicht vollständig geklärt. Zu
dieser und anderen Fragestellungen gab der
Referent Lösungshinweise und konkrete Vor-
 schläge. Auch die Thematik von Namens-
und Markenrechts- sowie Urheberrechts-
verletzungen wurde diskutiert. 
Die Veranstaltung zeigte zum einen, dass
eine Beschäftigung mit den Möglichkeiten
des Web 2.0 auch für die Kreise langfristig
wohl unumgänglich sein wird. Insbesondere
Facebook-Auftritte erfordern jedoch eine
sorgfältige Vorbereitung und verursachen
nicht zuletzt einen spürbaren und konstan-
ten Betreuungsaufwand. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  13.10.20

Web 2.0 im Rittersaal: Klausurtagung der
Pressereferenten im Kreis Coesfeld 

Im historischen Ambiente des Rittersaals der Burg Vischering in Lüdinghausen tagte am 21. und 22. September der Arbeitskreis der
Pressereferentinnen und -referenten des Landkreistages NRW auf Einladung des Kreises Coesfeld. Thema der zweitägigen Veran-
staltung, die sowohl die fachliche Fortbildung als auch den Austausch zwischen den Pressestellen der Kreise zum Ziel hatte, waren die
speziellen Fragestellungen der Kommunen an den Umgang mit Web 2.0 im Allgemeinen und Social Media im Besonderen. Externe
Referenten behandelten die kommunalrelevanten Fragestellungen zu diesem Themenbereich ausführlich unter publizistischen und
auch juristischen Aspekten; eine kurze Führung durch das Münsterlandmuseum in der Burg schloss sich an. Zudem ergab sich im An-
schluss an die Veranstaltung Gelegenheit zu einer Besichtigung des Schlosses Nordkirchen.

Die Pressesprecherinnen und Pressespre-
cher der NRW-Kreise tagten im histori-
schen Ambiente der Burg Vischering
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Still und leise hat sich der kreisangehöri-
gen Raum in den letzten Jahren zur in-

dus triellen Herzkammer des Landes Nordr-
hein-Westfalen entwickelt. War früher die
wirtschaftliche Aufteilung des Landes relativ
klar strukturiert: Industrie im Ruhrgebiet und
im Bergischen Land, Verwaltung und Dienst-
 leistung in der Rheinschiene, Landwirtschaft
und Kleinbetriebe im kreisangehörigen Raum
– hat sich ein mittlerweile ein Strukturwan-
del der besonderen Art im einstmals „länd-
lichen Raum“ entwickelt. Die Kreise in NRW
sind – statistischer Stand 20111 – mittlerwei-
le die Herzkammer der Industrie in NRW ge-
worden. Diese Entwicklung hat sich – mit
unterschiedlichen Ausprägungen im Detail –
in ganz unterschiedlichen Regionen des Lan-
 des vollzogen.
Die Entwicklung des kreisangehörigen Rau-
mes zum bevorzugten Industriestandort lässt
sich anhand von Indikatoren wie der Zahl der
Industriearbeitsplätze, der Anzahl und der
Entwicklung von Industriebetrieben, sowie
anhand des Jahresumsatzes nachvollziehen.

Industriearbeitsplätze

Insgesamt gab es in Nordrhein-Westfalen zum
Stichtag 30.09.2011 laut IT.NRW1.199.644
Beschäftigte in Industriebetrieben. Hierun-
ter erfasst sind laut IT.NRW Betriebe des ver-
arbeitenden Gewerbes und des Bergbaus
sowie der Gewinnung von Steinen und Er-
den, mit im Allgemeinen 20 und mehr täti-
gen Personen2. Von den 1.199.644 Indus-
triebeschäftigten in ganz NRW entfielen
815.199 Beschäftige auf Industriebetriebe

in den Kreisen (einschließlich der Städtere-
gion Aachen). Dies entspricht einer Quote
der Industriebeschäftigen im kreisangehö-
rigen Raum von ca. 68 Prozent im Verhält-
nis zur Gesamtzahl der Industriebeschäftig-
ten in NRW, also nahezu sieben Zehntel.
Die meisten Industriebeschäftigten unter den
nordrhein-westfälischen Kommunen auf der
Ebene der Kreise und kreisfreien Städte
hatte der Märkische Kreis mit 64.386, ge-
folgt vom Kreis Gütersloh mit 51.526 und
der Stadt Köln mit 49.772 Arbeitnehmern.
Damit befinden sich die ersten beiden Spit-
zenplätze in dieser Betrachtung in den Rei-
hen der nordrhein-westfälischen Kreise,
ge folgt nur von der wesentlich größeren
Stadt Köln. 

Interessant ist auch die Relation der Indus-
triebeschäftigten zur Gesamteinwohnerzahl.
Bei dieser Betrachtungsweise befinden sich
unter den zehn höchstplatzierten Kommu-
nen auf der Ebene der Kreise und kreisfrei en
Städte gleich neun Kreise. Spitzenreiter ist

bei dieser relativen Betrachtung der Kreis
Olpe mit 17,1 Prozent, gefolgt vom Märki-
schen Kreis mit 15 Prozent und dem Kreis
Gütersloh mit 14,5 Prozent. Bemerkenswert
ist bei dieser Betrachtung auch, dass die neun
unter den ersten zehn platzierten Kreisen aus
sehr verschiedenen Landesteilen kommen,
das Phänomen einer starken industriellen
Ausrichtung der Kreislandschaften also nicht
auf einzelne Regionen oder Regierungsbe-
zirke beschränkt ist (wenngleich es natürlich
Schwerpunkte gibt).
Parallel zu dieser Entwicklung lässt sich auch
konstatieren, dass Industrieunternehmen
und Industriebetriebe im Sinne der Defini-
tion von IT.NRW im Bereich der Großstäd-
te zunehmend nur noch eine Randstellung

einnehmen. So liegt der Industriebeschäftig-
 tenanteil in allen kreisfreien Städten, bis auf
die Stadt Remscheid, unter einem Anteil von
10 Prozent. In der Stadt Köln entsprechen
die rund 50.000 Industriebeschäftigten nur
4,9 Prozent der Einwohner. Bemerkenswert

Der kreisangehörige Raum entwickelt sich in Nordrhein-Westfalen zunehmend zum Schwerpunkt von Gewerbe und Industrie. Fast
unbemerkt von der Öffentlichkeit hat sich in den letzten beiden Jahrzehnten ein strukturpolitisch hochinteressanter Prozess ereignet:
Der „ländliche Raum“ ist mittlerweile die stärkste Industrieregion in NRW, noch vor den meisten Großstädten in NRW. Dies zeigt sich
unter anderem in steigenden Beschäftigten- und Umsatzzahlen. Im Jahre 2011 befanden sich fast 70 Prozent der Industriearbeits-
plätze Nordrhein-Westfalens im kreisangehörigen Raum, auch nach Umsatzbetrachtung entfielen circa 64 Prozent der Umsätze auf
Unternehmen in den Kreisen. Unter den zehn Städten und Kreisen mit den meisten Industriearbeitsplätzen befanden sich 2011 gleich
sieben Kreise, die Plätze 1 und 2 in dieser Statistik wurde von Kreisen belegt, noch vor der Stadt Köln und den Großstädten des Ruhrgebiets. 

Vom ländlichen Raum zur indus-
triellen Herzkammer Nordrhein-
Westfalens – Der leise Aufstieg
der Kreise zur Industrieregion
Von Dr. Markus Faber, Referent beim
Landkreistag NRW und
Kirsten Rüenbrink, Verwaltungsreferendarin
beim Landkreistag NRW

1 Statistischer Stichtag war der 30.09.2011. Die
Zahlen für 2012 werden voraussichtlich im Früh-
jahr 2013 vorliegen.

2 Definition von IT.NRW als statistisches Landes-
 amt.
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ist dabei, dass die zunehmende urbane Ent-
 industrialisierung nicht nur die Dienstleis-
tungsmetropolen der Rheinschiene betrifft,
sondern auch die klassischen Industriere-
viere in den Großstädten des Ruhrgebiets3.

Industriebetriebe

Betrachtet man die reine Anzahl an Indus-
trie btrieben, fällt die Relation zu Gunsten
des kreisangehörigen Raums noch deut-
licher aus. In NRW sind 6.995 Industriebe-
triebe (Stand 30.09.2011) auf Kreisebene
angesiedelt, das sind rund 73 Prozent der
insgesamt in NRW ansässigen Industriebe-
triebe. Damit beträgt die durchschnittliche
Beschäftigtenzahl eines Industriebetriebes
im kreisangehörigen Raum 117 Mitarbeiter,
im Gegensatz zu 147 Mitarbeitern pro In-

dus triebetrieb in den kreisfreien Städten4.
Ursächlich hierfür dürfte in erster Linie die
stärkere Orientierung der Wirtschaft im
kreisangehörigen Raum auf mittelständische
Betriebe sein. Andererseits sind die Größen-
unterschiede jedoch nicht so stark ausge-

prägt, dass man im kreisangehörigen Raum
generell von industriellen Kleinstrukturen
aus gehen könnte. Vielmehr dominiert im
kreis angehörigen Raum in weiten Teilen der
Typus mittelgroßer industrieller Unterneh-
menseinheiten.
Im Jahresvergleich 2010/2011 zeigt sich,
dass die kreisfreien Städte mit bis zu 8 Pro-
zent teilweise besonders hohe Rückgänge
bei den Industriebetrieben zu verzeichnen
hatten. Die beiden höchsten Zuwachsraten
haben die Städteregion Aachen und der Kreis
Coesfeld. Insgesamt kann bei dieser Ver-
gleichsbetrachtung die Tendenz beobach-
tet werden, dass bei den Zuwachsraten die
Potenziale eher bei den Kommunen lagen,
die hinsichtlich der absoluten Beschäftigten
und Betriebszahlen nicht ganz vorne zu fin-
den waren (Ausnahme Aachen).

Durchschnittlich verzeichnen die NRW-Kreis-
gebiete einen Zuwachs an Industriebetrie-
ben im Jahresvergleich 2010/2011 von 0,7
Prozent, die kreisfreien Städte hingegen im
gleichen Zeitraum eine Reduzierung von 0,2
Prozent. 

Jahresumsatz

In NRW wurden im Jahr 2011mit 217,7Mrd.
Euro rund 62,5 Prozent des Jahresumsatzes
der Industrie im kreisangehörigen Raum er-
wirtschaftet. Damit liegt der kreisangehörige
Raum auch bei dieser Betrachtungsweise vor
den kreisfreien Städten in Summe.
Auf der Ebene der Kreise erzielte die Indus-
trie im Kreis Gütersloh mit 16,9 Mrd. den
höchsten Jahresumsatz 2011, allerdings
hinter den Industrieumsatzzahlen der Stadt
Köln. Weiterhin sind hier auch der Märki-
sche Kreis, der Rhein-Erft Kreis und der Kreis
Recklinghausen in den vorderen Platzierun-
gen zu finden5. Auffällig ist bei der Umsatz  -
betrachtung, dass es in einigen Kommunen
Industrieunternehmen gibt, die mit einer
relativ geringen Mitarbeiterzahl hohe Um-
sätze generieren können (zum Beispiel Stahl,
Energieerzeugung).
Auch bei der Betrachtung der Zuwachsra-
ten beim Jahresumsatz 2010/2011 waren
unter den ersten zehn Platzierten wiede-
rum sechs Kreise zu finden. Die größte
Umsatzsteigerung erreichte der Kreis Mett-
mann mit 25,3 Prozent. Ein Rückgang des
Jahresumsatzes war in keinem Kreis zu ver-
zeichnen.
Durchschnittlich hat sich der Jahresumsatz
der Industrie auf Kreisebene im Vergleich
2010/2011 um rund 12 Prozent gesteigert.
Der durchschnittliche Zuwachs auf Ebene
der kreisfreien Städte lag mit rund 7,7 Pro-
zent deutlich niedriger.

Quintessenz

In nahezu allen denkbaren statistischen
Kor relationen in Bezug auf Industrieunter-
nehmen liegt die Kreislandschaft in NRW
mittlerweile vor den Großstädten, bei der
Beschäftigtenzahl und der Gesamtzahl der
Industriebetriebe sogar recht deutlich. Be-
merkenswert ist dabei, dass die statistischen
Daten von IT.NRW für Industriebetriebe
nur Betriebe ab 20 Mitarbeiter umfassen,
das heißt die Vielzahl kleiner und kleinster
produzierender Unternehmen und kleiner
Handwerksbetriebe wird von dieser statis-
tischen Auswertung noch gar nicht erfasst.
Würde man auch Klein- und Kleinstbetrie-
be des produzierenden Gewerbes mit in die
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3 Unter den letzten zehn platzierten Kommunen
in dieser Statistik befinden sich mit Essen, Dort-
mund, Oberhausen und Gelsenkirchen gleich
vier „klassische“ Ruhrgebietsstädte.

4 In diesem Kontext ist nochmal darauf hinzu-
weisen, dass IT.NRW bei Industriebetrieben
von vorherein nur Betriebe mit mehr als 20 Be-
schäftigten erfasst, d.h. Klein- und Kleinstbe-
triebe werden in dieser Statistik nicht erfasst.

5 Platz 4 wird bei dieser Betrachtung von der
Stadt Duisburg belegt.
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Statistik nehmen, läge der Anteil der indus-
triell oder produzierend Beschäftigten im
kreisangehörigen Raum im Vergleich zur lan-
 desweiten Betrachtung sogar bei deutlich
über 70 Prozent.
Mit Recht lässt sich deshalb konstatieren,
dass der kreisangehörige Raum das indus-
trielle und gewerblich-produzierende Herz
Nordrhein-Westfalens ist. Einhergehend mit
dem großstädtischen Wandel von der In-
dus trie- zur Dienstleistungsgesellschaft voll-
 zieht sich im kreisangehörigen Raum der
Wandel von der Agrar- zur eigentlichen In-
dustrieregion im Lande. Mit diesem Prozess
korreliert aber auch die schwindende Be-
deutung des Agrarsektors im kreisangehö-
rigen Raum. Der Anteil der Beschäftigten im
Agrarsektor in NRW macht in den Kreisen
insgesamt nur rund 1,9 Prozent der Gesamt-
zahl der Beschäftigten aus6, der höchste An-
teil in einem Kreis liegt bei gerade einmal
rund 5 Prozent.
Mit gutem Recht könnte man den „ländli-
 chen Raum“ heute eigentlich als „produzie-
 renden Raum“ im Lande NRW bezeichnen.
Der kreisangehörige Raum nimmt zuneh-
mend wirtschaftlich die Stellung als Werk-
bank des Landes NRW ein, die früher ein-
mal in den Großstädten zu finden war –
al  len voran im Ruhrgebiet. Dies betrifft ganz
unterschiedliche Regionen im Lande NRW
und zwar interessanter Weise auch Kreise,
die weiter entfernt von den großen Ballungs-
 räumen des Landes liegen: Das Argument,
die Kreise würden in erster Linie Industrie
aus den Städten auf „die grüne Wiese“ zie-
 hen, kann also so nicht gelten. 
Natürlich gibt es daneben auch Kreise, die an
dem geschilderten Prozess des Strukturwan-
 dels hin zum „produzierenden Raum“ nicht
so stark partizipieren. Das hat verschie dene

Ursachen: Zu nennen ist hier zum Bei spiel
eine überproportional starke Stellung als Pen -
dlerwohnlage in einigen Ballungsraumum-
landkreisen, eine beginnende Tertiärisie rung
(verstärkte Tendenz zu Dienstleistungstätig-
 keiten) auch im kreisangehörigen Raum und
leider in einigen Regionen auch die ungüns -
tige, periphere Lage, insbesondere wenn kei  -
ne effiziente Autobahnanbindung besteht.

Mögliche Ursachen

Die allgemeine positive Entwicklung der In-
dustrie im kreisangehörigen Raum lässt sich
auf verschiedene, teils miteinander verbun-
dene Ursachen zurückführen.
Die hohe Anzahl an Industriebetrieben im
ländlichen Raum ist unter anderem damit zu
erklären, dass es im kreisangehörigen Raum
mehr mittelständische Unternehmen im in-
dustriellen Sektor mit einer überschaubaren
Anzahl an Beschäftigten gibt, während sich
in den Ballungszentren der kreisfreien Städ-
 te tendenziell mehr Großindustrie angesie-
delt hat. Die damit verbundene höhere
Diversifizierung hilft dabei, Wachstumspo-
tenziale breiter zu streuen und macht unab-
 hängiger von möglichen Kriseneinwirkun-
gen. Andererseits sind die Größenstrukturen
der Industrieunternehmen in den Kreisen
(durch schnittlich 117 Mitarbeiter im Ge gen-
 satz zu 147 Mitarbeiter im großstädtischen
Raum) immer noch groß genug, um über-
regionale und auch internationale Märkte
erschließen zu können: Nicht umsonst fin-
den sich viele Weltmarktführer in ihren jewei-
 ligen Branchen und sog. „Hidden-Champi-
 ons“ gerade im kreisangehörigen Raum in
NRW. Der kreisangehörige Raum ist in wei-
ten Teilen weder großindustriell noch rein
kleinteilig strukturiert, sondern eben klas-
sisch „mittelständisch“.
Diese Aufteilung hat für die Standorte wei-
tere Auswirkungen: Die größeren Industrie-
 betriebe und Dienstleistungsunternehmen

stellen – insbesondere in den Ballungszen-
tren – häufig attraktive und gut bezahlte
Arbeitsplätze zur Verfügung, was zum einen
dazu führt, dass weniger Existenzgründun-
gen erfolgen, da gut dotierte abhängige Be-
 schäftigungsverhältnisse präferiert werden,
zum anderen stehen kleine und mittelstän-
dische Unternehmen in den Ballungszentren
in einem viel stärkeren Wettbewerb um qua-
 lifizierte Arbeitskräfte. Das zieht potenziell
sowohl einen „brain drain“ zu Lasten mit -
telständischer Unternehmen als auch einen
Anstieg der Arbeitsplatzkosten nach sich.
Sol che innerregionalen Wettbewerbssitua-
ti onen spielen im kreisangehörigen Raum
eine geringere Rolle, daher ist die Verfüg-
barkeit qualifizierter Arbeitskräfte für den
Mittelstand hier tendenziell größer.
Von Bedeutung ist zudem die hohe Akzep-
tanz des Sektors Industrie, die in den mit tel-
 ständisch geprägten kleinstädtischen oder
sogar dörflichen Regionen herrscht. Durch
zahlreiche historisch gewachsene, inhaber-
geführte Unternehmen begründet sich eine
besondere Einstellung der Arbeitnehmer und
Einwohner zu den jeweiligen Unternehmen.
Arbeitnehmer, Unternehmer und Bewohner
leben in räumlicher Nähe zueinander, sind
im alltäglichen Stadt- und Gemeindeleben
einander bekannt und zudem über Institu-
tionen und Vereine oftmals vernetzt. Die
Bürger akzeptieren bestimmte Rahmenbe-
dingungen durch Unternehmen (Lärm, An-
lieferverkehr, Zersiedlung) eher und umge-
kehrt haben die örtlich verwurzelten Unter-
nehmer und Unternehmensfamilien häufiger
ein originäres Interesse, zumindest den we-
sentlichen Teil der Produktionsbereiche vor
Ort oder im Nahbereich zu etablieren und
auch vor Ort zu wachsen. Nicht umsonst
wollen rund 75 Prozent aller klein- und mit -
telständischen Unternehmen im kreisange-
hörigen Raum eine mögliche Betriebserwei-
terung im Nahbereich von höchstens 20 bis
30 Kilometern vornehmen.
Des Weiteren haben sich im Umfeld dieser
Unternehmen Netzwerke von Zulieferern
und anderen Unternehmen gebildet, wel-
che auch weiterhin wachsen. Dem liegt die
Hypothese zu Grunde, dass gerade mittel-
ständische Unternehmen im Rahmen ihrer
Tätigkeit tendenziell eher auf Geschäftspart-
nerstrukturen zurückgreifen, zu denen eine
persönliche Interaktion möglich ist. Insoweit
kommt einer persönlichen und regionalen
Netzwerkbildung eine relativ wichtige Rolle
zu.
Der Geschäftsführer der „Gesellschaft zur
Wirtschafts- und Strukturförderung im Mär-
 kischen Kreis mbH“, Jochen Schröder, ver-
weist auf eine gute Mischung der Indus-
triebetriebe. Der Märkische Kreis zeichne sich
durch Vielfalt aus, da die ansässigen Betrie-
be verschiedene Wirtschaftszweige der In-
dustrie, wie beispielsweise die Sparten Me -
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6 Ohne Saisonarbeitskräfte, aber einschl. ganzjäh-
rig mitwirkende Familienangehörige.
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tall, Kunststoff, Maschinen, Elektrotechnik
und Gebäudetechnik abdeckten. Albrecht
Pförtner, Geschäftsführer der „pro Wirt-
schaft GT GmbH“ sieht für den Kreis Gü-
tersloh einen wesentlichen Vorteil im guten
Zusammenspiel von Unternehmen, Politik
und Verwaltung. Es bestehe ein Grundkon-
sens, wodurch schnelles Handeln, beispiels-
weise die zügige Umsetzung neuer Projekte
ermöglicht werde. Beide Wirtschaftsförde-
rer weisen auf eine jeweils gute Struktur
vor Ort hin. Es gebe eine gebündelte bran-
chenübergreifende Kompetenz, sämtliche
Ansprechpartner und Experten seien im
Umkreis von nur wenigen Kilometern er-
reichbar.
Werner Geerißen, Geschäftsstellenleiter des
„Verbands der Wirtschaftsförderungs- und
Entwicklungsgesellschaften in NRW e.V.“
sieht Vorteile des ländlichen Raums gegen-
über den Ballungszentren außerdem in der
höheren Verfügbarkeit unbelasteter Flächen
sowie gut ausgebildeter Mitarbeiter. Darü-
ber hinaus habe sich die Verkehrsinfrastruk-
 tur verbessert und der Verkehrsfluss sei im
ländlichen Raum oft besser als in den Bal-
lungszentren, was Zeitersparnis für die Un -
ternehmer bedeute.
Was die verfügbaren Flächen angeht, so ist
in der Tat bemerkenswert, dass Flächen für
industrielle Ansiedlungen im kreisangehöri-
gen Raum in der Regel deutlich günstiger
angeboten werden können als in den Groß-
städten. In den dienstleistungsorientierten
Städten der Rheinschiene zieht mittlerweile
die Flächennachfrage für Büroflächen und
Dienstleistungsunternehmen die Grund-
stückspreise nach oben, in den sowieso schon
wirtschaftlich schwachen Kommunen des
Ruhrgebiets erschweren die zum Teil erheb-
 lichen Kosten für Altlastensanierung und/
oder Baureifmachung eine kostengünstige
Flächenbereitstellung. In diesem Zusam men  -
hang muss zudem betont werden, dass es
strategisch betrachtet nicht alleine ausrei-
chend ist, eine nachfragebezogene Auswei-
 sung von Flächen vorzunehmen. Auch eine
Angebotsplanung für die Zukunft ist not-
wendig, weil man wirtschaftliche Entwick-

lungen eben nicht auf Jahre hinaus in Mo-
dellstudien und Gutachten planen kann.

Politische Forderungen

Will man aus den oben geschilderten Ent-
wicklungen politisch Konsequenzen ablei-
ten, so ist die vielleicht wichtigste Forderung
die nach Anerkennung des kreisangehöri-
gen Raums als wichtigster Standort von In-
dustrie und produzierenden Gewerbe in
NRW. Die politische Großwetterlage ist noch
viel zu oft von dem Gedanken an die Groß-
städte als wirtschaftliche Zentren und dem
kreisangehörigen Raum als quasi landwirt-
schaftlich dominiertes „Beiwerk“ geprägt.
Dieser Ansatz ist – wie die oben dargelegten
Zahlen zeigen – falsch und Landtag, Minis-
terien und Verbände in NRW tun gut daran,
zu akzeptieren, dass die frühere wirt schaft-
liche Verteilung in NRW so nicht mehr be-
steht. Daran schließt sich zugleich die For de-
 rung an, dass die Politik stärker als bisher die
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für
Industrie und produzierendes Gewerbe im
kreisangehörigen Raum weiter verbessert.
Das wichtigste Anliegen in den nächsten
Jahren für die Wirtschaft im kreisangehöri-
gen Raum dürfte es sein, proaktiv dem dro-
 henden Fachkräftemangel im kreisangehö-
rigen Raum zu begegnen. Mittelständische
Unternehmen in dezentral gelegenen Re-
gionen haben es sehr schwer, Fachkräfte
aus anderen Landesteilen und insbesonde-
re auch den Großstädten anzuwerben. Be-
sonders gravierend ist dieses Problem bei
Hochschul- und Fachhochschulabsolventen.
Hier besteht das Problem, dass die Köpfe,
die den kreisangehörigen Raum zum Stu-
dium verlassen, oft nicht mehr zurückkom-
men. Eine Patentlösung für dieses Problem
wird es nicht geben. Denkbare Maßnahmen
sind die zunehmende Eigenausbildung der
Unternehmen im Rahmen dualer Studien-
angebote, eine frühzeitige Kooperation und
Bindung der Unternehmen über die Schu-
len, Hochschulen und Fachhochschulen, ein
aktives Werben für die Vorteile des kreis-
angehörigen Raums (Wohnumfeld, Wohn-

kos ten, naturnähere Umgebung) oder auch
spezielle Förderangebote – zum Beispiel
Wirtschaftsstipendien mit zeitlich befriste-
ter Unternehmensbindung.
In den Kanon der einzufordernden Rahmen-
bedingungen gehört auch die Gewährleis-
tung einer funktionsfähigen Infrastruktur im
kreisangehörigen Raum – Zu nennen ins-
besondere eine leistungsfähige Straßenan-
bindung, ein Grundangebot im ÖPNV und
Schienenverkehr, die Gewährleistung von
schnellen Internetverbindungen und das
Vor handensein entsprechender Einrichtun-
gen des sozialen Lebens und des Gesund-
heitswesens. Dies sind nicht nur Forderun-
gen für gleichartige Lebensbedingungen,
sondern Standortfaktoren für die starke Wirt-
 schaft im kreisangehörigen Raum. 
Schließlich muss in diesem Kontext auch das
Flächensparziel des Landes NRW Erwäh-
nung finden. Ein Flächensparziel, das zudem
mit rein bevölkerungszahlorientierten Be-
darfsprognosen umgesetzt werden soll, wird
den Anforderungen der industriellen und
pro duzierenden Wirtschaft im kreisange-
hörigen Raum nicht gerecht. Insbesondere
die Entwicklungskennziffern von Anzahl und
Umsatz im industriellen Sektor geben Anlass,
auch weiterhin von einer positiven Entwick-
 lung von Industrie und produzierendem Ge-
 werbe im kreisangehörigen Raum auszu-
ge hen. Diese Entwicklung darf nicht durch
überzogene Restriktionen bei der notwen-
digen Flächenverwendung durch die Landes-
planung eingeschnürt werden. Die von der
Landesregierung vorgesehene Begrenzung
könnte die weitere positive Entwicklung des
Industriesektors im kreisangehörigen Raum
nachhaltig behindern, zum Beispiel durch
die Erschwerung von Standorterweiterungen
im Bestand, einer Beeinträchtigung nah-
räumlicher Expansionen, die Verhinderung
kurzer räumlicher Anbindungen zwischen
Produzenten, Zulieferern und Kunden und
last but not least auch durch einen mög-
lichen Preisdruck bei den Gewerbeflächen.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  80.10.01
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I. Schule und Weiterbildung
(Einzelplan 05)

1. Fehlender konnexitätsbedingter
Belastungsausgleich für die Inklusion
im Schulbereich

Die kommunalen Spitzenverbände begrü-
ßen den durch die UN-Behindertenkonven-
tion (UN-BRK) herbeigeführten Paradig-

menwechsel hin zu einer inklusiven Schule
ausdrücklich. Sie sind allerdings auch im
Interesse der behinderten Menschen daran
interessiert, dass der erforderliche Paradig-
menwechsel auch gelingen kann.
Auch die UN-BRK verlangt eine Einhaltung
der verfassungsrechtlichen Zuständigkeiten
im Bereich der Schulgesetzgebung. Dies be-
 deutet, dass das Land Nordrhein-Westfalen,

das nach der Kompetenzordnung des Grund-
 gesetzes für die Schulgesetzgebung zustän-
 dig ist, auch für die Umsetzung des für die
Schule maßgeblichen Art. 24 UN-BRK zu-
ständig ist. 
Obwohl die UN-Behindertenrechtskonven-
tion (UN-BRK) bereits seit dem 26.03.2009
für Deutschland verbindlich ist, hat das Land
NRW die ihm aufgrund des Gebots der Bun -

Haushaltsgesetz 2012 des Landes NRW
Landkreistag, Städtetag sowie Städte- und Gemeindebund NRW haben im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Spitzen-
verbände Stellung zum Gesetzentwurf der Landesregierung für das Haushaltsgesetz 2012 genommen (Drucksache 16/300). Die Stellung-
nahme wird im Folgenden abgedruckt.

ED_331-384_10_2012_RZ_Artikel  23.10.12  07:21  Seite 349



destreue obliegende Verpflichtung zur Um-
 setzung des Art. 24 UN-BRK im Schulbereich
nicht erfüllt. Stattdessen wurde seitens der
Landesregierung bereits Ende 2010 in einer
untergesetzlichen Regelung (Änderung der
Verwaltungsvorschriften zur Verordnung
über die sonderpädagogische Förderung, den
Hausunterricht und die Schule für Kranke
durch Rderl. des MSW v. 15.12.2010, ABl.
NRW 01/11, S. 43) eine „Beweislastumkehr“
dergestalt vorgenommen, dass die Ableh-
nung des Elternwunsches auf eine Beschu-
lung in der allgemeinen Schule besonders
begründungsbedürftig wurde. Ferner wur-
de die Schulaufsicht seitens des Ministeri-
ums für Schule und Weiterbildung zu einer
besonders inklusionsfördernden Praxis auf-
gefordert. Dadurch bedingt stehen bereits
in den letzten Jahren immer mehr behinder-
 te Kinder vor den Türen der allgemeinen
Schule. Entsprechende Erwartungshaltungen
sind bei den Eltern auch geweckt worden
und werden von diesen auch eingefordert.
Hiermit haben sich die kommunalen Schul-
träger bereits in den letzten Jahren, so auch
im Haushaltsjahr 2012 zu befassen, ohne
dass ihnen seitens des Landes Unterstüt-
zung gewährt wurde. 
Nachdem mehrere entsprechende Ankün-
digungen, bis Ende des Jahres 2011 einen
Referentenentwurf vorzulegen, nicht einge-
halten wurden, liegt den kommunalen Spit-
 zenverbänden nun seit dem 20.09.2012
der Referentenentwurf eines „Ersten Ge-
setzes zur Umsetzung der UN-Behinderten-
rechtskonvention in den Schulen (9. Schul-
rechtsänderungsgesetz)“ vor. Zusammen
mit die sem Entwurf wurde ein fünfseitiges
Do kument „Auswirkungen des 9. Schul-
rechtsänderungsgesetzes auf die Selbstver-
waltung und die Finanzlage der Gemein-
den und Gemeindeverbände“ übermittelt.
Hierin versucht die Landesregierung bzw.
das federführende Schulministerium einen
konnexitätsrechtlichen Ausgleichsanspruch
in eklatanter Verkennung der rechtlichen La -
ge „wegzuargumentieren“. Obwohl bereits
Gutachten namhafter Rechtswissenschaft ler
eindeutig bestätigt haben, dass den Kom-
 munen einen Anspruch auf Ausgleich der zu
erwartenden Mehrkosten in den Bereichen
Schülerfahrkosten, Beschaffung geeigneter
Lehr- und Lernmittel, Bereitstellung medizi-
 nisch-therapeutischen Personals, Schulbe-
 gleiter oder „Inklusionshelfer“ und für die
Schaffung inklusionsgeeigneter Schulgebäu-
 de zu stehen, negiert das Land den Konne-
xitätsfall bereits dem Grunde nach. 
Sofern es insoweit nicht im vorparlamenta-
rischen bzw. parlamentarischen Gesetzge-
bungsverfahren zu einer grundlegenden Neu-
 positionierung des Landes kommt, werden
die durch die Gemeindeordnung zu sparsa-
mer und wirtschaftlicher Haushaltsführung
verpflichteten Kommunen dazu gezwungen

sein, ihre Ansprüche im Wege der Kommu-
nalverfassungs-beschwerde durchzusetzen.
Die Kommunen haben, genau wie die Lan-
desregierung, die hier – ausweislich des
Koalitionsvertrages und der Regierungser-
klärung der Ministerpräsidentin – einen
Schwerpunkt ihrer Politik in der 16. Legis-
laturperiode setzen will, ein großes Interesse
an einer gelingenden, qualitativ hochwerti-
gen Inklusion im Schulbereich. Es wäre aus
Sicht der Kommunen äußerst bedauerlich,
wenn die Inklusion aufgrund fehlender fi-
nanzieller Ausstattung scheitern und dieses
wichtige Thema über Jahre Gegenstand har-
 ter politischer und juristischer Auseinander-
setzungen werden würde. 
Wir fordern daher die Landesregierung und
den Landes(haushalts)gesetzgeber auf, auf
die Kommunen zuzugehen, einen Konne-
xitätsanspruch dem Grunde nach zu beja-
hen und zügig in Verhandlungen über einen
angemessenen Ausgleich der den Kommu-
nen durch die Inklusion entstehenden Mehr-
belastungen einzutreten.
Die Umsetzung der Inklusion im Schulbe-
reich wird sowohl auf der Seite des Landes
als auch der Seite der Kommunen zu Kosten-
 belastungen führen, wobei zwischen kurz-
fristigen, mittelfristigen und langfristigen Ef-
 fekten zu unterscheiden sein wird. Da eine
Umsetzung der Inklusion im Schulbereich
im Haushaltsjahr 2013 unausweichlich ist,
müssten die Mittel für einen entsprechen-
den Belastungsausgleich nach dem Konne-
xitätsprinzip spätestens im Haushaltsplan-
entwurf 2013 vorgesehen werden. Hierauf
möchten wir bereits an dieser Stelle vorsorg-
lich hinweisen.

a) Kostenfolgen beim Land 
a) Das Land dürfte gegebenenfalls (zumin-

dest vorübergehend solange viele Paral-
lelsysteme vorhanden sein werden) an-
steigende Lehrerkosten inklusive Aus- und
Fortbildungskosten zu tragen haben. Fer-
 ner sind inklusive curricula zu entwickeln.
Sofern Schulpsychologen und  Sozialpä-
dagogen vom Land finanziert werden,
muss auch hier steigender Bedarf einkal-
kuliert werden. Auch ist darauf hinzuwei-
 sen, dass das Land speziell für die Inklu-
sion zusätzliche Schulpsychologen bzw.
Schulsozialpädagogen/Sozialarbeiter ein-
 stellen müsste.

b) Kostenfolgen bei den Kommunen
b) In folgenden Bereichen werden Kosten-

folgen auf die Kommunen zukommen:

b) – Schülertransport
b) – Anschaffung inklusionsgeeigneter

Lehr- und Lernmittel
b) – Schaffung der Barrierefreiheit von

Schulgebäuden (im Altbestand)
b) – spezielle Ausstattung von Schul-

gebäuden in Abhängigkeit des
Schwerpunkts der Behinderung

b) – Schulisches Ergänzungspersonal
(soweit bisher kommunal finanziert): 

b) – • Integrationshelfer/Schulbegleiter
b) – • Sozialpädagogen
b) – • Schulpsychologen

Normative Grundlagen für die Schulbeglei-
ter und Integrationshelfer sind bundes-
rechtliche Regelungen im SGB VIII und im
SGB XII. Das seit einigen Jahren zu ver-
zeichnende zum Teil massive Ansteigen der
Fallzahlen und Kosten für den Einsatz von
Integrationshelfern dürfte auch auf die Stei-
gerung der Integration/Inklusion der behin-
derten Kinder in der Schule zurückzuführen
sein.
Das Land wird aufgefordert, die Mittel für
einen konnexitätsbedingten Belastungsaus-
 gleich in den Haushaltsplanentwurf 2013
einzustellen. Ohne die erforderliche Res-
sour cenausstattung ist die begrüßenswerte
Inklusion, die ihrem Anspruch auf Teilhabe
behinderter Menschen gerecht werden muss,
nicht zu verwirklichen. Das Leugnen kon-
kreter Unterstützungsbedarfe und der er-
forderlichen Ressourcenhinterlegung wür-
de weder den behinderten Menschen noch
dem Anliegen der UN-BRK gerecht.

2. Fehlende Ressourcen für 
das Management des
Übergangs Schule-Beruf

Neben der kommunalen Koordinierung des
Übergangs von der Schule in Ausbildung
und Beruf wurde im Spitzengespräch Aus-
bildungskonsens im Februar und November
2011 unter anderem beschlossen, die grund-
 legende Neuordnung des Übergangssystems
in NRW mit einer flächendeckenden Berufs-
und Studienorientierung für die Schülerinnen
und Schüler in Klasse 8 aller Schulformen
zu unterstützen.
Das Land reklamiert für sich, als erstes Bun -
desland eine derartige Neuausrichtung in
Angriff zu nehmen und hat dabei von der
ursprünglichen Planung, primär die Schü-
lerschaft mit Förderbedarf in den Blick zu
nehmen, nach den Diskussionen im Arbeits-
 kreis Ausbildungskonsens Abstand genom-
men. Die kommunalen Spitzenverbände be-
 fürworten diese anspruchsvolle Zielsetzung
und vertreten die Auffassung, dass für die
Implementierung dieser neuen Strukturen
in allen Schulen auch entsprechende Finanz-
 mittel in den Haushalt des Ministeriums für
Schule und Weiterbildung einzustellen sind.
Es erscheint unrealistisch, diese Aufgabe mit
dem Finanzrahmen für den allgemeinen
Schul betrieb schultern zu wollen oder an-
derweitige Stellen in die Finanzierung ein-
binden zu können. Wir schlagen daher vor,
im Einzelplan 05 die erforderlichen Mittel
vorzusehen.
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II.  Familie, Kinder, Kultur,
Sport (Einzelplan 07)

Die Finanzierung der Betreuungsangebo-
te in Kindertageseinrichtungen und der
Kin dertagespflege hat – wie bereits in den
vergangenen Jahren – für die kommenden
Jahre einen herausragenden Stellenwert,
insbesondere auch mit Blick auf den durch
das Kinderförderungsgesetz eingeführten
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz
ab dem ersten Lebensjahr ab dem 01. Au-
gust 2013. Wir begrüßen, dass in dem vor-
liegenden Gesetzentwurf der Landesregie-
rung für das Haushaltsjahr 2012 endlich eine
Veranschlagung der Mittel, die den Kom-
munen nach dem Urteil des Verfassungsge-
 richtshofs vom 12.10.2010 für den Ausbau
der Betreuungsplätze für Kinder unter drei
Jahren nach dem Konnexitätsausführungs-
gesetz zustehen, erfolgt ist. Dieser Posten
wird in den folgenden Jahren anzupassen
sein, da der Ausbau der Angebote in Bezug
auf den Rechtsanspruch noch keinesfalls ab-
 geschlossen ist.
Wir begrüßen die Umsetzung der Verwal-
tungsvereinbarung „Bundesinitiative Netz-
werke Frühe Hilfen und Familienhebammen
2012–2015“ in Titelgruppe 66 ebenso wie
den Ausbau des Kinder- und Jugendförder-
plans. 
In Folge der Entscheidung des Landtags für
die Einführung der Elternbeitragsfreiheit im
letzten Kindergartenjahr ist eine entspre-
chende Einstellung von Mitteln zur Kosten-
erstattung (Titelgruppe 98) erfolgt. Wir wei-
sen darauf hin, dass ausgehend von den
statistischen Daten, nach denen etwa 96
Pro zent aller Kinder im letzten Kindergarten-
 jahr vor der Einschulung bereits den Kinder-
 garten besuchen, es nach wie vor fraglich
erscheint, inwieweit die Einführung der Bei-
 tragsfreiheit gerade im letzten Kindergar-
tenjahr vor der Einschulung zu einer Verbes-
 serung der Bildung von Kindern beitragen
kann. Insbesondere vor dem Hintergrund der
Herausforderungen des U3-Ausbaus sind
die kommunalen Spitzenverbände der Auf-
fassung, dass eine weitere Ausdehnung der
Elternbeitragsfreiheit zum gegenwärtigen
Zeitpunkt hintan stehen sollte.

III. Bau, Wohnen, Stadt-
e ntwicklung und Verkehr
(Einzelplan 09)

1.  Investitionen im Bereich des ÖPNV
Der Haushalt des Ministeriums für Bau,Woh-
nen, Stadtentwicklung und Verkehr (Einzel-
plan 09) sieht bezüglich von Investitionen
im Bereich des ÖPNV (Kapitel 09 110 – För-
derung der Eisenbahnen und des öffentli -
chen Nahverkehrs/Titelgruppe 66) Kürzun-
gen in Höhe von mindestens 20,3 Mio. Euro
vor.

Mit den in der Titelgruppe 66 genannten
Mitteln sind Investitionen in die Infrastruk-
tur des ÖPNV gemäß §§12 und 13 ÖPNVG
NW zu decken. Gemäß § 12 ÖPNVG NRW
erhalten die Aufgabenträger des ÖPNV pau-
 schalierte Zuwendungen von jährlich min-
destens 150 Mio. EUR. Tatsächlich sieht die
Titelgruppe 66 aber vor, lediglich 9,7 Mio.
Euro an Gemeinden und Gemeindeverbän-
de,100 Mio. an Zweckverbände und 20 Mio.
Euro an öffentliche Unternehmen, zusam-
men129,7Mio. Euro in den Jahren 2011und
2012 zu finanzieren. Damit werden sowohl
der gesetzliche Mindestbedarf in Höhe von
150 Mio. Euro wie insbesondere auch die in
der Titelgruppe genannten Verpflichtungs-
ermächtigungen in Höhe von 194 Mio. Eu -
ro unterschritten.
Die Einsparungen werden insbesondere auf
kommunaler Ebene vorgenommen: Ge gen-
 über den Ist-Ausgaben 2010 werden die Zu-
 weisungen an die Gemeinden und Gemein-
 deverbände von 21,6 Mio. Euro auf jeweils
9,7 Mio. Euro (2011 und 2012) und die Zu-
 weisungen für – im Wesentlichen ebenfalls
kommunale – öffentliche Unternehmen da -
rüber hinaus von 31,2 Mio. Euro auf 20 Mio.
Euro gekürzt. Die Kürzungen sind angesichts
der notwendigen Erhaltungsinvestitionen bei
den Städten und Kreisen, z.B. bei Brücken
oder Tunneln von Stadtbahnsystemen, nicht
hinnehmbar. Wir bitten die Abgeordneten
daher nachdrücklich, den vorgeschlagenen
Einsparungen im Einzelplan 09 in der Titel-
gruppe 66 nicht Folge zu leisten und bei den
Zuweisungen für den ÖPNV mindestens 22
Mio. Euro für Gemeinden und Gemeinde-
verbände und mindestens 32 Mio. Euro für
öffentliche Unternehmen vorzusehen ober-
halb der Ist-Ausgaben des Jahres 2010. 

2. Städtebauförderung

Die Städtebauförderung ist für die Kom-
munen unverzichtbares Instrument zur Ver-
 besserung der städtebaulichen und sozialen
Struktur. Als sich eigenständig tragendes För-
 derinstrument löst ein Euro an Städtebauf-
ördermittel nach Berechnungen des Deut-
schen Instituts für Wirtschaftsforschung bis
zu acht weiteren Euro an Investitionen, ins-
besondere im regionalen Baugewerbe und
Handwerk aus. Hinzu kommt, dass jede Kür-
 zung der Städtebauförderung, insbesonde-
re bei den noch längst nicht abgeschlosse-
nen Programmen „Stadtumbau“, „Soziale
Stadt“, „Kleinere Städte und Gemeinden“,
die Menschen und ihre Perspektiven nega-
tiv betreffen würde. Daher wurde und wird
die Kürzung der Städtebauförderung durch
den Bund seitens der kommunalen Spitzen-
verbände stark kritisiert. Die Kommunen
brau chen in der Stadtentwicklung langfris-
tig Planungssicherheit. 
Wir fordern daher, dass das Land das Niveau
der Städtebauförderung mindestens auf dem

Niveau vor 2011 belässt und sich nicht den
Kürzungen der Bundesmittel anschließt und
vielmehr der Kürzung der zur Verfügung ge-
 stellten Mittel durch Aufstockung der Lan-
 desmittel entgegenwirkt (Kapitel 09 500).

IV. Klimaschutz, Umwelt,
Landwirtschaft, Natur-
und Verbraucherschutz
(Einzelplan 10)

1. Umweltüberwachung

Der Haushalt sieht in Kapitel 10 011 für die
Erledigung von Umweltaufgaben durch die
Kommunen Gesamtausgaben in Höhe von
insgesamt 24.833.400 Euro vor. Diese Sum-
me berücksichtigt einen erhöhten Belas-
tungsausgleich für die Übertragung der Auf-
 gaben seit 2008 aufgrund einer im Jahr 2010
durchgeführten Evaluation der Aufgaben-
übertragung. Die Pauschale für den allge-
meinen Sachaufwand und die Zuweisungen
für den Personalaufwand wurden an die tat-
 sächlichen Verhältnisse angepasst. Darüber
hinaus ist eine einmalige Zuweisung zur pau-
 schalen Abgeltung von Unterdeckungen im
Haushaltsjahr 2011 in Höhe von 1,5 Mio.
Euro vorgesehen.
Zugleich ist in Kapitel 10 411 zum Zweck ei-
 ner Verbesserung der Umweltüberwachung
die Einrichtung von nochmals 100 Stellen
(nach bereits 100 Stellen im Nachtragshaus-
 halt 2010 und weiteren 100 Stellen im Lan-
deshaushalt 2011) vorgesehen; diese sollen
zunächst beim LANUV angesiedelt, jedoch
bei den Bezirksregierungen eingesetzt wer-
den. Der Plan spricht diesbezüglich wiede-
rum von einer „notwendigen Aufbaupha-
se“, ohne dass entweder im Plan selbst oder
an anderer Stelle bereits ein Konzept für eine
verbesserte Umweltüberwachung ersicht-
lich wäre. Hierfür vorgesehen sind Ausgaben
in Höhe von 7.416.700 Euro, und damit
fast ein Drittel von dem, was den Kommu-
nen für die Umweltüberwachung insgesamt
zugestanden wird. Diese Summe erscheint
insbesondere vor dem Hintergrund unan-
gemessen, als vom Landtag erwartet wird,
sie ohne nähere Kenntnis über ihren Zweck
bereitzustellen.
Auch fachlich ist eine solche einseitige Auf-
stockung des landesseitig verbliebenen An-
teils der Umweltüberwachung nicht nach-
vollziehbar und kann jedenfalls nicht ohne
ein umfassendes und wenigstens mittelfris-
tiges Konzept erfolgen, das die kommunale
Umweltüberwachung mitbetrachtet. Die ein-
 deutige Außerachtlassung der unteren Um  -
weltschutzbehörden zugunsten einer groß-
 zügigen Stärkung der Bezirksregierungen als
obere Umweltschutzbehörden, obwohl de-
ren Überwachungsaufgaben weniger als die
Hälfte der zu immissionsschutzrechtlich zu
überwachenden Anlagen umfassen, ist sach-
lich nicht begründbar und geht am Bedarf
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vorbei. Für die Erreichung einer verbesser-
ten Umweltüberwachung ist insbesondere
eine adäquate Personalausstattung der un-
teren Umweltschutzbehörden notwendig,
die den Großteil der Überwachungsaufga-
ben leisten. Eine Aufstockung in diesem Be-
reich ist jedoch nicht einmal in geringem
Maße vorgesehen.

2. Altlastensanierung
In Kapitel 10 050 ist eine Erhöhung der Zu-
weisungen an Zweckverbände zur Altlasten -
sanierung von 2 Mio. auf 7 Mio. Euro vorge-
 sehen. Die hiermit verbundene verbesserte
Finanzausstattung des Altlastenaufberei-
tungs-Verbandes (AAV) wird von den kom-
 munalen Spitzenverbänden ausdrücklich be-
 grüßt. Das Ziel des Landes, die Innenentwick-
 lung von Bauflächen (bevorzugt gegenü-
ber der Außenentwicklung) zu fördern, um
damit einen wichtigen Beitrag zur Reduzie-
rung des Flächenverbrauchs und des 30-
Hektar-Ziels des Bundes (in NRW: 5-ha-Ziel)
zu leisten, wird nur dann realisiert werden
können, wenn neben unbebauten Grund-
stücken (Baulücken) insbesondere Brachflä-
 chen reaktiviert werden können. Letztere Flä-
 chen erfordern oftmals eine Sanierung des
Grundstücks, die in vielen Fällen von der
fachlichen und finanziellen Unterstützung
des AAV abhängt. Eine Ausstattung des AAV
in der vorgesehenen Höhe wird als unbe-
dingt erforderlich angesehen und sollte nicht
unterschritten werden.

3. Klimaschutz
Die Landesregierung Nordrhein-Westfalen
hat am 26.06.2012 den Entwurf eines Kli-
maschutzgesetzes mit gesetzlichen Klima-
schutzzielen beschlossen. Aus dem Klima-
schutzgesetz werden neue Pflichten für die
Kommunen mit daraus resultierenden finan-
 ziellen Belastungen entstehen. Dazu gibt es
bisher keine Kostenfolgenabschätzung nach
Maßgabe des Konnexitätsausführungsge-
setzes. Auch ist im Landeshaushaltsentwurf
2012 im Kapitel 10060 bisher kein Kosten-
ausgleich vorgesehen. Im Hinblick auf die
Ein haltung des Konnexitätsprinzips nach Art.
78 Abs. 3 der Landesverfassung NRW soll-
te im Landeshaushalt 2012 bereits Vorsor-
ge für die aus dem Klimaschutzgesetz resul-
 tierenden finanziellen Belastungen für die
Kommunen getroffen werden.

4. Verbesserung des Förderrahmens
für Maßnahmen nach dem
„NRW-Programm Ländlicher Raum“ 

Mit dem „NRW-Programm Ländlicher Raum
2007-2013“ wird im Wesentlichen die EU-
Verordnung Nr. 1698/2005 des Rates vom
20.09.2005 über die Förderung der Ent-
wicklung des ländlichen Raumes als sog.
zweiter Säule der europäischen Agrarpolitik
auf Ebene des Landes NRW umgesetzt. Mit

dem Programm, das für die Jahre 2007–
2013 konzipiert ist, werden (neben Land-
und Forstwirtschaft) auch Kommunen in
ländlichen Räumen gefördert und erhalten
so verlässliche Entwicklungsperspektiven für
die Zukunft in folgenden vier Schwerpunkt-
 gebieten:

1. Verbesserung der Wettbewerbs-
fähigkeit der Land- und Forstwirtschaft, 

2. Verbesserung der Umwelt und der
Landschaft

3. Lebensqualität im ländlichen Raum
und die Diversifizierung der ländlichen
Wirtschaft und des ländlichen Raums 

4. LEADER.

Bislang ist das „Programm Ländlicher Raum“
nicht in der Ausnahmeregelung des § 28
Abs. 3 des Landeshaushaltsgesetz-Entwurfs
2012 enthalten. Nach § 28 Abs. 3 kann der
Förderrahmen von Zuwendungen abwei-
chend von der Verwaltungsvorschrift zu §44
LHO für Kommunen ohne ausgeglichenen
Haushalt und ohne genehmigtes Haushalts-
 sicherungskonzept auf bis zu 90% der zu-
wendungsfähigen Ausgaben erhöht werden.
Darüber hinaus können zweckgebundene
Spenden für die Bemessung der Zuwendung
außer Betracht bleiben und insoweit den
verbleibenden Eigenanteil des Zuwendungs-
 empfängers ersetzen. Von diesen Ausnah-
men sind bislang 7 Bereiche erfasst. Leider
sind die Zuwendungen für Kommunen aus
dem „NRW-Programm Ländlicher Raum“
nicht Gegenstand der Ausnahmeregelung.
Insoweit wird Nothaushaltskommunen im
ländlichen Raum der Zugang zu diesem För-
 derprogramm verwehrt, da sie den kom-
mu nalen Kofinanzierungsanteil nicht leis-
ten dür fen, obwohl sie die Mittel für eine
positive gemeindliche Entwicklung dringend
benötigen. Daher wird angeregt, auch das
„NRW-Programm Ländlicher Raum“ in den
Ausnahmekatalog des §28 Abs. 3 Landes-
haushaltsgesetz aufzunehmen.

V. Gesundheit, Emanzipation,
Pflege und Alter
(Einzelplan 15)

1. Krankenhausförderung
(hier Bereich Gesundheit)

Hinsichtlich des Kapitels 15 070 (Kranken-
hausförderung) ist darauf hinzuweisen, dass
die Landesregierung mehrfach erklärt hat,
die bereits für das Jahr 2011 avisierte neue
Krankenhausrahmenplanung nunmehr in
der zweiten Jahreshälfte 2012 für die parla-
mentarische Beratung vorzubereiten. Ziel
ist es, die stationäre medizinische Grundver-
 sorgung in der Fläche zu sichern und zu einer
landesweiten Gesamtplanung zu gelangen.
Die kommunalen Spitzenverbände verbin-
den damit für die Krankenhäuser in kommu-

naler Trägerschaft nach wie vor die Erwar-
tung, dass im Landeshaushalt 2012 auch
signifikante Verbesserungen im Bereich der
Investitionsförderung angelegt werden. Zu
verzeichnen ist jedoch, dass sich die geplan-
 ten Gesamtausgaben für die Krankenhaus-
förderung – Kapitel 15 070 – insgesamt nur
auf Vorjahresniveau bewegen. 
Damit wird – wie auch bereits in den Vor-
jahren – dem landesweiten Investitionsbe-
darf der Krankenhäuser nicht entsprochen.
Die Bausubstanz, wie auch die wirtschaftli-
che und medizinische Infrastruktur der kom-
munalen Krankenhäuser zeigt vielschichti-
gen Investitionsbedarf, der durch staatliche
Förderungen der vergangenen Jahre, wie
bei spielsweise die Konjunkturpakete des
Bun des, nur in seinen Spitzen aufgefangen
werden konnte. Auch ist zu bedenken, dass
die kommunalen Krankenhausträger gemäß
§17 KHGG weiterhin an den förderfähigen
Investitionsaufwendungen im Sinne des
Kran kenhausfinanzierungsgesetzes in Hö -
he von 40% beteiligt werden. Für die Mehr-
 zahl der Kommunen sind diese Anteile auf-
grund ihrer angespannten Haushaltssituation
nicht mehr darstellbar. Zugleich sind aber
leistungsfähige kommunale Krankenhäuser,
deren Zukunft gesichert werden muss, we-
sentliche Bausteine für eine ortsnahe und zu-
 gleich flächendeckende medizinischen Ver-
sorgung der Bevölkerung. Sie übernehmen
eine wichtige Aufgabe in der Krankenhaus-
versorgung der Bevölkerung und sind zu-
gleich als regionaler Arbeitgeber bedeutsam.
Die ortsnahe gesundheitliche Versorgung ist
ein maßgeblicher Standortfaktor.
Die Krankenhäuser sind zudem laufend ge-
fordert, sich veränderten Bedarfslagen in
medizinischer und pflegerischer Hinsicht an-
 zupassen. Eng verknüpft mit der Bewältigung
dieser und weiterer laufenden Herausforde-
 rungen sind aber behandlungsoptimierende
und zudem wirtschaftlich effiziente Kranken-
hausstrukturen, die durch entsprechende In-
 vestitionen und eine auskömmliche In vesti-
tionsförderung des Landes sichergestellt
werden müssen. 
Insgesamt appellieren wir an den Haushalts-
gesetzgeber, anders als im Moment im Ent-
wurf des Haushaltsplan 2012 vorgesehen,
die hierin bei weitem zu geringe Höhe der
Krankenhausfördermittel erheblich aufzu-
stocken und damit zu beginnen, den kom-
munalen Förderanteil von derzeit 40 Prozent
deutlich zu vermindern. Dringend be nötig-
te, zusätzliche Investitionsfördermittel des
Landes dürfen nicht zu Lasten der kommu-
nalen Haushalte gehen. 

2.  Maßnahmen für das Gesundheitswesen,
(hier: Prävention und Hilfen im Bereich
AIDS sowie Sucht und Drogen)

Im Zusammenhang mit Kapitel 15 080 (Maß-
nahmen für das Gesundheitswesen) und den
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dortigen Titelgruppen 64 und 71 (Prävention
und Hilfen im Bereich AIDS sowie Sucht und
Drogen) halten wir es weiterhin für ange-
zeigt, dass die im Rahmen der Kommunali-
sierung der Landesförderung für den Sucht-,
Drogen und AIDS-Bereich zur Verfügung
stehenden Mittel von Seiten des Landes an-
 gemessen weiterentwickelt werden. 
In vielen Städten und Kreisen fehlen Lan-
desmittel für einen anerkanntermaßen an-
gezeigten Ausbau von Strukturen. In einigen
Kommunen wird überhaupt keine Landes-
förderung zur AIDS-Bekämpfung bereitge-
stellt; im Bereich der Suchtpräventionsmittel
gibt es beträchtliche Disparitäten zwi schen

den Kommunen. Ziel muss daher eine be-
darfsgerechte Mittelsteuerung sein, die be-
währte Strukturen fortentwickelt und nicht
zu rechtfertigende Lücken in der Landes-
förderung schließt. Um zu verhindern, dass
es nicht zu Kürzungen der Landesförderung
bei anderen Kommunen kommt, ist eine
Ausweitung der Landesmittel notwendig.
Wir verweisen hierzu auf unsere bereits be-
kannte, auch anlässlich vorangegangener
Haushaltsberatungen vorgetragene Positi o-
 nierung.
Bei den Erläuterungen zu den Titelgruppen
64 und 71 (Bekämpfung der Suchtgefahren)
wird im Haushaltsplan darauf verwiesen,

dass der Einsatz der Landesmittel durch ei ne
zwischen dem Land NRW, den kommunalen
Spitzenverbänden und den Spitzenverbän-
den der Freien Wohlfahrtspflege ab geschlos-
 sene Rahmenvereinbarung unterstützt wird.
Hierzu ist darauf hinzuweisen, dass die an-
gesprochene Rahmenvereinbarung im Mai
2011 ausgelaufen ist. Derzeit laufen zwar
Ge spräche zu einer neuerlichen Vereinba-
rung, die aber noch nicht abgeschlossen sind.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  20.21.10
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1. Eckpunkte bedeuten
keine Veränderung
der GFG-Struktur

An den vorgelegten Eckpunkten für ein GFG
2013 ist zentral, dass sie keine strukturellen
Änderungen gegenüber dem GFG 2012 be-
 deuten. Die Schilderung der Eckpunkte zur
Ausgangslage, wonach ein GFG 2013 in den
durch die Eckpunkte skizzierten Umrissen
kei ne Abweichung von der für das GFG 2012
genutzten Datenbasis und Struktur, den ge-
 nutzten Ansätzen und Indikatoren beinhal-

tete, ist daher zutreffend. Die teils extremen
Verschiebungswirkungen des GFG 2013
wer den – wie die vorläufige Modellrech-
nung vom August 2012 aufgezeigt hat –
aus Veränderungen der normierten Steuer-
kraft resultieren.
Die Differenz zwischen normierter Steuer-
kraft und normierten Bedarfen der kreis-/
städteregionsangehörigen Gemeinden, die
bereits vom 2010 auf 2011 um 2,93 Pro-
zent und von 2011 auf 2012 um 6,55 Pro-
 zent zurückgegangen war, geht von 2012
auf 2013 erneut um 5,22 Prozent zurück.

Die Differenz zwischen normierter Steuer-
kraft und normierten Bedarfen der kreisfrei -
en Städte hingegen, die bereits von 2010
auf 2011 um 3,15 Prozent und von 2011 auf
2012 um12,42 Prozent gestiegen war,nimmt
von 2012 auf 2013 erneut um 10,34 Prozent
zu. Aus diesem kontinuierlichen Ab sinken der
fiktiven Ausgleichsbedarfe der kreis-/städ -
teregionsangehörigen Gemeinden folgt im
GFG bei ebenso kontinuierlichem Anstieg
der fiktiven Ausgleichsbedarfe der kreisfrei -
en Städte eine Verschiebung der allgemeinen
Deckungsmittel in den kreis frei en Raum.
Wesentlicher Grund für diese Wirkung ist
die mit der verfassungsrechtlich gebotenen
Grunddatenanpassung in den GFG 2011
und 2012 erreichte „Niveauverschiebung“
auf der Bedarfsseite: Denn von 2012 auf
2013 entwickeln sich die normierten Be-
darfe der kreis-/städteregionsangehörigen
Gemeinden einerseits (+2,17 Prozent) und
der kreisfreien Städte andererseits (+2,65
Prozent) nahezu gleich. Allein die normierte
Steuerkraft entwickelt sich divers: Sie nimmt
bei den kreis-/städteregionsangehörigen Ge-
 meinden um 3,63 Prozent zu, während sie
bei den kreisfreien Städten um 1,13 Prozent
abnimmt. Bei sich von 2012 auf 2013 nahe-
 zu gleich entwickelnden normierten Bedar-
fen steht damit einer Differenz in der Steu-
erkraftentwicklung von 4,65 Prozent eine
Differenz in der Schlüsselzuweisungsent-
wick lung von 4,48 Prozent gegenüber. We-
 sentlich daraus resultieren also auch bei ei-
ner Zunahme der Schlüsselmasse um etwa
198 Mio. € (+3,54 Prozent) Schlüsselzu-
weisungsverluste der kreis-/städteregions-
angehörigen Gemeinden in Höhe von etwa
52 Mio. € (-2,24 Prozent) und Schlüssel-
zuweisungsgewinne der kreisfreien Städte
von etwa 250 Mio. € (+2,24 Prozent).

Eckpunkte zum Entwurf des Gemeinde-
finanzierungsgesetzes 2013 (GFG 2013)

Zu den vorgelegten Eckpunkten zum Entwurf des Gemeindefinanzierungsgesetzes hat der Landkreistag wie nachfolgend dokumentiert
Stellung genommen. Die Stellungnahme ist ebenfalls auf der Homepage des LKT NRW verfügbar.

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Festsetzungen und Modellrechnungen des MIK NRW zu
den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2008 bis 2013. Nachgewiesen wird die Differenz zwischen Ausgangs-
und Steuerkraftmesszahl. Die Stadt Aachen wird zum Zweck der Vergleichbarkeit der Zahlenreihe bereits für
die Gemeindefinanzierungsgesetze 2008 und 2009 als städteregionsangehörig eingestuft.)

Differenz zwischen normierten Bedarfen und normierter Steuerkraft –
Entwicklung 2008 bis 2013 (in Euro)
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Das GFG 2013 legt damit offen, dass eine
Wirkung zugunsten einer Gruppe unter den
kreisfreien Städten und gegen den kreis-/
städteregionsangehörigen Raum „automa-
tisch“ – ohne politische Eingriffe – eintritt,
wenn nicht die veraltete und politisch drin-
gend überarbeitungsbedürftige GFG-Struk -
tur geändert wird: Wird die Struktur nicht
verändert, konzentrieren sich die GFG-Mit-
 tel – bei verfassungsrechtlich gebotener re-
gelmäßiger Durchführung weiterer techni-
scher Grunddatenanpassungen – „wie von
selbst“ auf eine Gruppe unter den kreisfreien
Städten. Daher hatten wir schon angesichts
der im GFG 2012 vorgesehenen „Abmilde-
rungshilfe“ am 20.01.2012 formuliert1:

„Mit der an sich begrüßenswerten „Abmil -
derungshilfe“ wird jedoch offenkundig sei-
 tens der Landesregierung versucht, die vor-
stehend geschilderten, bereits ab dem GFG
2013 auch effektiv schwerwiegenden, struk-
 turell für den kreis-/städteregionsangehö-
rigen Raum deutlich nachteiligen Verände-
rungen im Gesetzgebungsprozess des GFG
2012 in den Hintergrund treten zu lassen.
Künftige Gemeindefinanzierungsgesetze
könnten – beginnend mit dem GFG 2013 –
auf der so geschaffenen Basis unter Hinweis
darauf vorgelegt werden, es seien kei ne
struk turellen Veränderungen vorgenommen
worden. […]“

2. Gebotene Veränderung
der GFG-Struktur

Die auf dieser Basis fortgeführte, herkömm-
liche GFG-Struktur drängt – wie von uns
bereits in unseren Stellungnahmen zu den
Gemeindefinanzierungsgesetzen 2011 und
2012 dargestellt – den Anteil des kreis-/städ -
teregionsangehörigen Raums an der GFG-
Gesamtschlüsselmasse zwangsläufig immer
weiter zurück.
Der kreis-/städteregionsangehörige Raum,
in dem mehr als 60 Prozent der Bevölkerung
Nordrhein-Westfalens leben, erhält damit
„nur“ mehr 46 Prozent der allgemeinen De-
ckungsmittel: Absolut enthält der kreis-/
städ teregionsangehörige Raum damit etwa
23,6 Mio. € weniger an GFG-Schlüsselmas-
se, obwohl diese um etwa 252,9 Mio. € im
GFG 2013 auf die Rekordhöhe von etwa 7,4
Mrd. € steigt.
Die kommunalen Sozialaufwendungen – die
die mit Abstand prägendste Aufwandsposi-
tion in den kommunalen Haushalten darstel-
 len – verteilen sich jedoch zwischen dem kreis-/
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1 (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Stellung-
nahme vom 20.01.2012 zur öffentlichen Anhö-
 rung des Ausschusses für Kommunalpolitik zum
Entwurf eines GFG 2012 am 27.01.2012, LT-
Stellungnahme 15/1331, S. 11, abrufbar unter:
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument/MMST15-1331.
pdf?von=1&bis=0 [Stand: 27.09.2012])

Anteil des kreis-/städteregionsangehörigen Raums
an der GFG-Gesamtschlüsselmasse (in Prozenz)

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Festsetzungen und Modellrechnungen des MIK NRW zu
den Gemeindefinanzierungsgesetzen 2010, 2011, 2012 und 2013. Der Anteil des kreis-/städteregionsange-
hörigen Raums an der GFG-Gesamtschlüsselmasse entspricht dabei dem Anteil der kumulierten Schlüsselzu-
weisungen an kreisangehörige Gemeinden und Kreise/Städteregion zzgl. eines Anteils an Landschaftsver-
bandsschlüsselmasse in Höhe des Umlagegrundlagenanteils der Kreise/Städteregion. 2010: 46,02 %-Anteil
LVR-Schlüsselmasse und 67 %-Anteil LWL-Schlüsselmasse; 2011: 45,2 %-Anteil LVR-Schlüsselmasse und
66,05 %-Anteil LWL-Schlüsselmasse; 2012: 45,08 %-Anteil LVR-Schlüsselmasse und 66,54 %-Anteil LWL-
Schlüsselmasse; 2013: 43,23 %-Anteil LVR-Schlüsselmasse und 64,41 %-Anteil LWL-Schlüsselmasse.)

Kommunale Sozialaufwendungen NRW in ausgewählten Hilfearten 2010
(in Mio. Euro – netto)

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage von Sonderauswertungen von IT.NRW. Die Sozialaufwendun-
gen des kreis-/städteregionsangehörigen Raums entsprechen dabei dem Anteil der kumulierten Sozialauf-
wendungen der kreisangehörigen Gemeinden und der Kreise/Städteregion zzgl. eines Anteils an den Sozia-
laufwendungen der Landschaftsverbände in Höhe des Umlagegrundlagenanteils der Kreise/Städteregion.
2010: 46,02%-Anteil LVR-Schlüsselmasse und 67%-Anteil LWL-Schlüsselmasse. Die Sozialaufwendungen
des kreisfreien Raums entsprechen dem Anteil der kumulierten Sozialaufwendungen der kreisfreien Städte
zzgl. eines Anteils an den Sozialaufwendungen der Landschaftsverbände in Höhe des Umlagegrundlagenanteils
der kreisfreien Städte. 2010: 53,98 %-Anteil LVR-Schlüsselmasse und 33%-Anteil LWL-Schlüsselmasse.)
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städteregionsangehörigen Bereich und dem
kreisfreien Bereich annähernd gleich. Der
kreis-/ städteregionsangehörige Bereich lag
2010 mit einem Anteil von etwa 50,91 Pro-
 zent sogar leicht vorne gegenüber dem kreis-
 freien Raum, dessen Anteil etwa 49,09 Pro-
zent betrug:
Angesichts der damit entstehenden struk-
turellen Schieflage der Verteilung der GFG-

Mittel im Verhältnis zur realen Bedarfsver-
teilung waren in der ifo-Kommission zwei
wesentliche Korrekturschritte thematisiert
worden:

a) Teilschlüsselmassenanpassung
Die ifo-Kommission hatte einstimmig emp-
fohlen, erstmals seit 1980 eine Anpassung
der Teilschlüsselmassen auf Grundlage einer

Zuschussbedarfsrelation durchzuführen2.
Danach müsste der Schlüsselmassenanteil
der Kreise/Städteregion von derzeit 11,7 auf
17,11 Prozent und der der Landschaftsver-
bände von 9,8 auf 11,33 Prozent steigen.
Der Schlüsselmassenanteil der Gemeinden
ginge von 78,5 auf 71,56 Prozent zurück.

b) Revision der Verankerung des
Soziallastenansatzes

Zusätzlich war in der ifo-Kommission erör-
tert worden, die – allein auf einer provisori-
schen Grundlage bei dessen Einführung im
Jahre 1988 erfolgte – Fehlverankerung des
Soziallastenansatzes in der einheitlichen Ge-
meindeschlüsselmasse zu revidieren. Dazu
liegt der wissenschaftlich begründete Vor-
schlag der Bildung einer neuen Teilschlüs-
selmasse für übergemeindliche Aufgaben
kreisfreier Städte und der Kreise bei Weg-
fall der Kreisschlüsselmasse vor3.

c) Verhältnis der vorliegenden
Eckpunkte zu den Änderungsbedarfen

Die wesentliche Abweichung der vorliegen-
den Eckpunkte gegenüber den im Rahmen
der Vorlage des GFG 2012 gemachten Aus-
 sagen liegt darin, dass seitens der Landesre-
 gierung nicht mehr behauptet wird, es sei
ei ne Umsetzung unter Beachtung der Be-
 ratungsergebnisse der ifo-Kommission er-
folgt4, sondern nur noch eine solche der aus
dem Gutachten des ifo-Instituts resultieren-
den Veränderungen (so die vorliegenden
Eckpunkte unter A. Ausgangslage). Dies
könnte so interpretiert werden, als ob die
Landesregierung gar keine Umsetzung der
Beratungsergebnisse der ifo-Kommission
mehr beabsichtigte: Für den kreis-/ städte-
regi ons angehörigen Raum ist dabei jedoch
die Um setzung der von entscheidender Be-
deutung. Es wäre mit demokratischen Wil-
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2 (vgl. ifo-Kommission, Analyse und Weiterentwik-
klung des kommunalen Finanzausgleichs Nord-
 rhein-Westfalen – Kommission zur Beratung
der Empfehlungen des Instituts für Wirtschafts-
forschung an der Universität München (ifo), Ab-
 schlussbericht vom 25.06.2011, LT-Vorlage 15/
21 vom 05.07.2010, S. 21 ff., 24 und 78 [Emp-
fehlung 16] sowie S. 394 ff., abrufbar unter:
http://www.landtag.nrw.de/portal/WWW/
dokumentenarchiv/Dokument/MMV15-21.pdf?
von=1&bis=0 [Stand: 25.09.2012]).

3 (vgl. Junkernheinrich/Micosatt, Kreise im Finanz-
ausgleich der Länder – Eine finanzwissenschaft-
liche Untersuchung am Beispiel Nordrhein-West-
falens, Wiesbaden 2011).

4 (so noch: Gesetzentwurf der Landesregierung zu
einem Gesetz zur Regelung der Zuweisungen des
Landes Nordrhein-Westfalen an die Gemein den
und Gemeindeverbände im Haushaltsjahr 2012
[Gemeindefinanzierungsgesetz 2012 – GFG
2012], LT-Drs. 16/302 vom 31.08.2012, S. 1 f.
und S. 51, abrufbar unter: http://www.landtag.
nrw.de/portal/WWW/dokumentenarchiv/
Dokument/MMD16-302.pdf?von=1&bis=0
[Stand: 25.09.2012])

Aufteilung der GFG-Gesamtschlüsselmasse gemessen am GFG 2013
(in Prozent)

Anteil kreisangehöriger Gemeinden an jedem Euro Gemeindeschlüsselmasse
(in Euro)

(Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der Modellrechnung des MIK NRW zum Gemeindefinanzie-
rungsgesetz 2013 vom August 2012. Zugrundegelegt wurde eine Teilschlüsselmassenanpassung auf Basis
der Zuschussbedarfe nach ifo-Kommission. Kreise/Städteregion: 17,11 Prozent; Landschaftsverbände 11,33
Prozent; Gemeinden: 71,56 Prozent. Der Anteil des kreis-/städteregionsangehörigen Raums an der GFG-Ge-
samtschlüsselmasse entspricht dabei dem Anteil der kumulierten Schlüsselzuweisungen an kreisangehörige
Gemeinden und Kreise/Städteregion zzgl. eines Anteils an Landschaftsverbandsschlüsselmasse in Höhe des
Umlagegrundlagenanteils der Kreise/Städteregion im Jahr 2013: 43,23%-Anteil LVR-Schlüsselmasse und
64,41%-Anteil LWL-Schlüsselmasse. Der Anteil des kreisfreien Raums an der GFG-Gesamtschlüsselmasse
entspricht dabei dem Anteil der kumulierten Schlüsselzuweisungen an kreisfreie Städte zzgl. eines Anteils an
Landschaftsverbandsschlüsselmasse in Höhe des Umlagegrundlagenanteils der kreisfreien Städte im Jahr
2013: 56,77%-Anteil LVR-Schlüsselmasse und 35,59%-Anteil LWL-Schlüsselmasse)

(Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Festsetzungen und Modellrechnungen des MIK NRW zu den
Gemeindefinanzierungsgesetzen 2010, 2011, 2012 und 2013.)
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lensbildungsprozessen schwerlich verein-
bar, die Ergebnisse der zweijährigen Ar-
beit dieser transparent aus Vertretern des
Landtages, der Staatskanzlei, des Finanz-
ministeriums, des Innenministeriums und
der kommunalen Spitzenverbände zu-
sammengesetzten Kom mission zu negieren
und den Gesetzgeber zu veranlassen,
schlicht die Empfehlungen eines Münche-
ner Wirtschaftsforschungsinstituts formell
„umzusetzen“.

d) Folgen der Unterlassung der
Teilschlüsselmassenanpassung

Die Wirkungen der Unterlassung allein der
von der ifo-Kommission empfohlenen Teil-
schlüsselmassenanpassung zuungunsten des
kreis-/städteregionsanagehörigen Raums
sind gravierend: Würde sie im GFG 2013
vorgenommen, läge der Anteil des 
kreis-/städteregionsangehörigen Raums an
der GFG-Gesamtschlüsselmasse – bei Bei-
behaltung einer einheitlichen Gemeinde-
schlüsselmasse – etwa 270 Mio. €, also 8
Prozent, höher als nach der Ende August
2012 vorgelegten Modellrechnung. Insge-

samt würde sich die GFG-Gesamtschlüssel-
masse nahezu ebenmäßig auf den kreis-/
städteregionsangehörigen Raum einerseits
(49,95 Prozent) und den kreisfreien Raum
andererseits (50,05 Prozent) verteilen. Die
Verteilung entspräche damit nahezu voll-
ständig der der Verteilung der Nettoaufwen-
 dungen für Soziale Leistungen zwischen
den beiden Räumen (vgl. oben).
Zwar ginge der Schlüsselmassenanteil der
Ge meinden von 78,5 auf 71,56 Prozent zu-
 rück. Der Anteil der kreisangehörigen Ge-
meinden an der Gemeindeschlüsselmasse
wird im Zuge der Anpassung des Soziallas-
tenansatzes jedoch ohnehin immer weiter
marginalisiert: Hatten kreis-/städteregions-
angehörige Gemeinden im Jahr 2010 noch
45 Cent von jedem Euro Gemeindeschlüs-
selmasse erhalten, waren es 2011 nurmehr
42 Cent und 2012 nur noch 40 Cent. Im
Jahr 2013 werden es nach den vorliegen-
den Eckpunkten gerade noch 37 Cent sein.
Die Schlüsselzuweisungsverluste der kreis-/
städteregionsangehörigen Gemeinden lie-
ßen sich in diesem Fall über die Senkung der
Kreis-/Städteregionsumlagen vollumfäng-
lich kompensieren, die wegen der deutlich
steigenden Schlüsselmasse der Kreise/Städ -
teregion ermöglicht würde. Hinzu kämen
die Gewinne der Landschaftsverbände an
Schlüsselmasse, die dem kreis-/städteregi-
 ons angehörigen Raum überproportional zu-
 gutekämen, da dieser 2013 landesweit etwa
55 Prozent der Landschaftsumlage aufzu-
bringen haben wird.

Es ist daher für den kreis-/städteregionsan-
gehörigen Raum von hoher Bedeutung, dass
die Landesregierung im Juli 2012 – Forde-
rungen aus dem Kreis der kommunalen Spit-
 zenverbände entsprechend – den Auftrag
zu einem „Gutachten zur Weiterentwick-
lung des kommunalen Finanzausgleichs in
Nordrhein-Westfalen“ an die „Gesellschaft
zur Förderung der finanzwissenschaftli chen
Forschung e.V.“ des Finanzwissenschaftli -
chen Forschungsinstituts an der Universität
Köln (FiFo Köln) vergeben hat, der bis Ende
Januar 2013 abgearbeitet werden soll.

3. Zu einzelnen
Schwerpunkten der
vorliegenden Eckpunkte

Zu den einzelnen Aspekten des GFG in der
herkömmlichen Struktur hatten wir bereits
umfänglich im Rahmen unserer Stellungnah-
men zu den GFG 2011 und 2012 aus unse-
rer Sicht ausgeführt. Da die vorgelegten Eck-
 punkte für ein GFG 2013 – wie dargestellt –
keine abweichende, modernisierte Struktur
beinhalten, beschränken wir uns zur Ver-
meidung von Wiederholungen hinsichtlich
der Einzelaspekte auf den Verweis auf unse-
 re Stellungnahme zum Entwurf eines GFG
2012.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  20.30.00
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5 (Landkreistag Nordrhein-Westfalen, Stellungnah-
me vom 24.09.2012 zur öffentlichen Anhörung
des Ausschusses für Kommunalpolitik zum Ent-
wurf eines GFG 2012 am 28.09.2012, LT-Stel-
lungnahme 15/98, abrufbar unter: http://www.
landtag.nrw.de/portal/WWW/dokumenten
archiv/Dokument/MMST16-98.pdf?von=1&
bis=0 [Stand: 27.09.2012])

Sonderschicht für die Mitarbeiter einer
Kreisverwaltung: Wegen einer Großver-

anstaltung muss sonntags kurzfristig die Stra-
 ßenbeschilderung geändert werden. Nach
dem mehrstündigen Einsatz lädt der Kollege,
dessen Familie aus Polen stammt, das zehn-
 köpfige Team zu sich nach Hause ein. Herbst-
 fest in einer Kindertagesstätte: Die Eltern
aus 13 verschiedenen Ländern tauschen sich
den ganzen Nachmittag intensiv über die Er-
 fahrungen mit ihren Kindern aus- und ver-
abreden zum Schluss einen gemeinsamen
Zoobesuch. Übungsstunde der Badminton-
mannschaft des örtlichen Sportvereins: Zwei
Frauen türkischer Herkunft sind bereits zum
dritten Mal dabei. Mit ihrem Können und
ihrer Teamfähigkeit sind sie eine große Be-
reicherung für die Gruppe. 

Drei Beispiele, die belegen: Integration ent-
scheidet sich vor Ort. Dort, wo Menschen
unterschiedlichster Herkunft tagtäglich zu-
sammenkommen: am Arbeitsplatz, in der
Schu le, in der Nachbarschaft, im Verein. Der
Einsatz für ein gutes Zusammenleben wird
angesichts der wachsenden Vielfalt immer
wichtiger: nicht nur in Großstädten, sondern
auch in ländlicheren Regionen wie den Land-
 kreisen. 16 Millionen Menschen aus Zuwan-
 dererfamilien leben mittlerweile in unserem
Land. Mehr als die Hälfte von ihnen hat die
deutsche Staatsbürgerschaft. Während die
Bevölkerungszahl insgesamt sinkt, steigt der
Anteil der Migranten. Etwa jedes dritte Kind
kommt bereits aus einer Zuwandererfami-
lie.

Integrationspolitik
ist die zentrale
Zukunftsaufgabe

Für die Bundesregierung steht die Schlüs-
selaufgabe Integration seit 2005 ganz oben
auf der Agenda. Die Integrationsgipfel und
die Deutsche Islamkonferenz sind sichtbare
Zeichen. Mit dem Nationalen Integrations-
plan wurde 2007 erstmals ein integrations-
politisches Gesamtkonzept vorgelegt. Mit
großem Engagement hat daran auch die
Bun desvereinigung der kommunalen Spit-
zenverbände mitgewirkt. Die im Integrati -
ons plan festgehaltenen Maßnahmen und
über 400 Selbstverpflichtungen haben auf
allen Ebenen eine intensive Debatte über ein
gutes Miteinander in unserem Land ange-

Integration ist eine immer wichtiger werdende Zukunftsaufgabe für unser Land. Bereits jetzt leben 16 Millionen
Migranten bei uns, die Vielfalt wächst weiter. Damit Integration gelingt, ist es entscheidend, dass Bund, Länder
und Kommunen an einem Strang ziehen. Von zentraler Bedeutung ist die Integration vor Ort, wo Menschen
unterschiedlichster Herkunft tagtäglich zusammenkommen. Umso erfreulicher ist es, dass auch immer mehr
Städte, Gemeinden und Landkreise Integration ganz oben auf die Agenda setzen.

Integration entscheidet sich vor Ort!
Von Staatsministerin Prof. Dr. Maria Böhmer MdB
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stoßen- insbesondere auch in den Städten,
Gemeinden und Landkreisen. Integrations-
politik ist mittlerweile zentrale Zukunftsauf-
 gabe in den Kommunen! Belegt wird dies
durch die Studie „Stand der kommunalen
Integrationspolitik in Deutschland“, die ich
im Mai dieses Jahres gemeinsam mit Staats-
 sekretär Bomba aus dem Verkehrsministeri -
um und Vertretern der kommunalen Spitzen-
verbände vorgestellt habe. Danach mes sen
71,5 Prozent der befragten Städte, Gemein-
 den und Landkreise dem Thema Integrati -
on eine sehr hohe oder hohe Bedeutung bei.
Die Studie enthält drei wichtige Kernbot-
schaften:

� Immer mehr Kommunen machen Integra-
tion zur „Chefsache“. Damit erhält Inte-
gration den Stellenwert, der dem Thema
gerecht wird.

� Integration wird zunehmend als Quer-
schnittsaufgabe in der Verwaltung veran-
 kert- von der Altenhilfe bis zur Kinder-
 betreuung. Dadurch kommt es zu einer
stär keren Vernetzung der Akteure vor
Ort – Integrationsangebote können da-
durch effektiver und passgenauer vermit -
telt werden.

� Notwendig ist ein Paradigmenwechsel:
von der Projektförderung hin zum Regel-
 angebot. Das sichert die nachhaltige För-
 derung der Integration vor Ort.

Kreise in Nordrhein-Westfalen
sind starke Partner

Die Studie macht deutlich: Die Kommunen
sind bei der Integration ein starker Partner.
Sie leisten mit ihrem Einsatz einen wertvol-
len Beitrag zur Sicherung des Zusammen-
halts. Besonders aktiv sind auch die Kreise
in Nordrhein-Westfalen, wie diese drei Bei-
spiele zeigen: 

� Der Kreis Warendorf legt bei seiner Inte-
grationspolitik großen Wert auf die Ein-
beziehung der Migranten und anderer
gesellschaftlicher Gruppen, beispielswei -
se durch die Organisation von öffentli -
chen Integrationsforen in allen kreisange-
 hörigen Städten und Gemeinden.

� Der Kreis Düren legt einen Schwerpunkt
auf die Förderung der Wirtschaftskraft
durch die Potenziale von Unternehmerin-
 nen und Unternehmern mit Migrations-
hintergrund.

� Der Kreis Mettmann sieht in einer aktiven
Netzwerkarbeit mit einer Vielzahl von Ko-
 operationspartnern eine Möglichkeit, zum
Gelingen von Integration beizutragen. 

Die Vernetzung der Akteure vor Ort zu ver-
stärken, ist auch das Ziel des Modellpro-
jekts der Integrationsvereinbarungen, das
ich in Zusammenarbeit mit bundesweit 18

Kommunen auf den Weg gebracht habe.
In Nordrhein-Westfalen sind dies die Städte
Essen und Hamm, als Landkreis wurde Ma -
yen-Koblenz in Rheinland-Pfalz ausgewählt.
Beratungsstellen, Jobcenter, Ausländeräm-
ter, Integrationskursträger und kommunale
Behörden sind aufgefordert, in tensiver Hand
in Hand zu arbeiten. Ziel ist es, dass sich
Zuwanderer schnell und erfolgreich in un-
serem Land einbringen können. In den Ver-
einbarungen wird individuell festgehalten,
mit welchen Voraussetzungen Zuwanderer
nach Deutschland kommen, beispielsweise
in Bezug auf Sprachkenntnisse und berufli-
che Qualifikation, und welche Hilfe sie be-
nötigen. Anschließend werden den Zuwan-
 derern geeignete Unterstützungsangebote
vermittelt. Dazu zählt Hilfe beim Sprach -
erwerb, bei der Suche nach einem Ausbil-
dungsplatz oder bei Möglichkeiten zur Kin-
derbetreuung.

Integration
verbindlicher gestalten

Mit den Integrationsvereinbarungen errei-
chen wir mehr Verbindlichkeit bei der Inte-
gration. Dafür steht auch der Nationale Ak-
 tionsplan Integration, der im Januar dieses
Jahres auf dem 5. Integrationsgipfel im Bun -
deskanzleramt verabschiedet wurde. Mit sei-
 nen Maßnahmen vergrößert er die Chancen
jedes einzelnen Migranten auf gleiche Teil-
habe und stärkt damit den Zusammenhalt
in unserem Land. Bei der Erarbeitung des
Ak tionsplans waren die Kommunen erneut
verlässliche Partner. Inhaltlich im Mittelpunkt
stehen die Großbaustellen der Integration:
Sprache, Bildung und Ausbildung sowie
Arbeitsmarkt. Ansporn für unsere gemein-
samen Anstrengungen sind die Erfolge, bei-
 spielsweise bei der wichtigen Sprachförde-
rung von Anfang an. Nahezu alle Länder
haben mittlerweile Sprachstandstests und
Sprachfördermaßnahmen eingeführt. Mit
der „Offensive Frühe Chancen“ unterstützt
die Bundesregierung den Ausbau der Sprach-
 förderung in 4000 Schwerpunkt-Kitas mit
400 Millionen Euro. Erfreulich ist auch die
hohe Zahl von einer Million erwachsener Mi-
grantinnen und Migranten, die sich bisher
zur Teilnahme an einem Integrationskurs an-
 gemeldet haben, um Deutsch zu lernen. Seit
2005 hat der Bund für die Sprachförderung
im Rahmen der Integrationskurse eine Mil -
liarde Euro investiert. 

Erfolge auch bei
der Bildung
und Ausbildung

Bei der Bildung holen Migranten langsam
auf: Immer mehr erreichen einen mittleren
oder höheren Schulabschluss. So ist der An-
teil der ausländischen Jugendlichen mit

(Fach-) Hochschulreife von 2004/2005 bis
2009/2010 um 36 Prozent gestiegen. Fort-
schritte gibt es auch beim Übergang von der
Schule in den Beruf: Die Ausbildungsbetei-
ligungsquote ausländischer Jugendlicher ist
von 2009 bis 2010 von 31,4 Prozent auf 33,5
Prozent leicht gestiegen. Um die Quote wei-
 ter zu erhöhen, ist die Förderung von jungen
Migranten seit 2010 Schwerpunkt des Aus-
 bildungspaktes von Politik und Wirtschaft.
Als Integrationsbeauftragte der Bundesre-
gierung führe ich im Rahmen des Paktes
jährliche Ausbildungs- und Elternkonferen-
zen durch.
Ein Meilenstein für die Integration und für
bessere Arbeitsmarktchancen von Migran-
ten ist das Gesetz zur verbesserten Aner-
kennung ausländischer Abschlüsse, das im
April in Kraft getreten ist. Das Gesetz ist ein
besonders gutes Beispiel dafür, dass unsere
Integrationspolitik allen zu Gute kommt: 

� Zugewanderte Akademiker und Fach-
kräfte können sich jetzt besser mit ihren
Qualifikationen in Deutschland einbrin-
gen.

� Die Unternehmen können verstärkt ihren
wachsenden Bedarf an Fachkräften si-
chern.

� Und unser Land profitiert von den Fähig-
 keiten und dem Wissen der Zuwanderer.

Auch wenn die Chancengleichheit von Mi-
granten gerade auf dem Arbeitsmarkt noch
nicht erreicht ist: Immer mehr Arbeitgeber
setzen auf die gezielte Ausbildung und Be-
schäftigung von Menschen aus Zuwande-
rerfamilien. Bundesweit haben bereits 1300
Unternehmen und Institutionen mit insge-
samt mehr als 6,5 Millionen Beschäftigten
die „Charta der Vielfalt“ unterzeichnet. Die
Arbeitgeber nutzen die Sprachkenntnisse
und oft eigenen kulturellen Erfahrungen der
Migranten. Vielfalt ist zunehmend ein wich-
 tiger Standortfaktor!

Wir brauchen mehr Migranten
im öffentlichen Dienst!

Für den Zusammenhalt unseres Landes ist
es entscheidend, dass sich die steigende Zahl
von Menschen aus Zuwandererfamilien auch
angemessen im öffentlichen Dienst wider-
spiegelt. Deshalb ist das Thema „Migranten
im öffentlichen Dienst“ auch neues Schwer-
punktthema des Nationalen Aktionsplans.
Wir brauchen mehr Migranten als Erziehe-
rinnen oder Lehrkräfte, bei Polizei und Feu-
erwehr- und auch in den Kreisverwaltun-
gen. Die Bundesregierung spricht mit ihrer
Kampagne „Meine Stadt. Mein Land. Mei-
ne Aufgabe“ gezielt Migranten an, sich für
eine berufliche Perspektive im öffentlichen
Dienst zu entscheiden. Beschäftigte aus Zu-
wandererfamilien sind wertvolle Brücken-
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bauer. So ist es ein großer Gewinn, wenn
es der Erzieherin im Kindergarten aufgrund
ihrer eigenen Migrationserfahrung möglich
ist, besonders sensibel auf Kinder mit aus-
ländischen Wurzeln einzugehen. Oder wenn
der Beamte italienischer Herkunft in der KFZ-
Zulassungsstelle Kollegen bei Gesprächen
mit italienischen Bürgern unterstützen kann.
Zugleich sind Bund, Länder und Kommu-
nen aufgefordert, verstärkt die interkulturel  -

le Öffnung der Verwaltungen anzugehen.
Es gilt, eine wirkliche Kultur des Willkom-
mens und der Wertschätzung zu etablieren.
In der gesamten Gesellschaft ist ein Wan-
del im Umgang mit Migranten notwendig.
Die Botschaft lautet: Migranten sind eine
Bereicherung für unser Land. Für ein gutes
Miteinander ist es entscheidend, dass Inte-
gration vor Ort gelebt wird. Ich setze dar-
auf, dass Städte, Gemeinden und die Kreise

dazu weiter ihren Beitrag leisten. Die Auf-
gabe lautet, verstärkt die Chancen der Viel-
 falt zu nutzen und ein „Wir-Gefühl“ aller
Bürgerinnen und Bürger für ihren jeweiligen
Heimatort zu erreichen- unabhängig von
ihrer Herkunft.
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1. Das Teilhabe- und
Integrationsgesetz –
NRW setzt Zeichen 

Am 8. Februar 2012 hat der nordrhein-west-
 fälische Landtag das „Gesetz zur Förderung
der gesellschaftlichen Teilhabe und Inte-
gration“ ohne Gegenstimmen und bei we-
nigen Enthaltungen verabschiedet. Mit dem
Gesetz soll eine vorausschauende, aktivie-
rende und unterstützende Integrationspo-
 litik für alle Generationen ermöglicht wer-
den. Das Gesetz ist ein Gemeinschaftswerk
von Landesregierung und Landtag. Es hat
bundesweit Beachtung gefunden und unter-
streicht die Vorreiterrolle Nordrhein-West-
falens in der Integrationspolitik. Das Teilha-
be- und Integrationsgesetz ist das Ergebnis
eines breit angelegten gesellschaftlichen Di-
a logprozesses. Alle wichtigen gesellschaft-
lichen Gruppen wurden gehört. Besonders
wichtig war mir als Integrationsminister die
frühzeitige und umfassende Beteiligung der
Organisationen der zugewanderten Men-
schen. 

2. Aufbau und Struktur
des Teilhabe- und
Integrationsgesetzes 

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz ver-
steht und normiert Integration als Quer-
schnittsaufgabe der Landespolitik. Nicht nur
das federführende Integrationsministerium
ist betroffen. Alle Ressorts der Landesregie-
 rung tragen integrationspolitische Verant-
wortung. Das Gesetz ist ein Artikelgesetz
mit insgesamt 13 Artikeln, unter anderem
zum Schulgesetz, Kinder- und Jugendförde-
 rungsgesetz, Landesaltenpflegegesetz oder
zum Schiedsamtsgesetz. In diesen Artikeln
geht es entweder um Normen, die sich dar-

auf beziehen, dass sich Ausbildungs- oder
Angebotsstandards an der Bevölkerungs-
vielfalt und den damit einhergehenden in -
terkulturellen Anforderungen auszurichten
haben. Oder es geht um Regelungen, die
die Interessenvertretungen von Menschen
mit Migrationshintergrund in Gremien be-
treffen. Das Kerngesetz selbst gliedert sich
in vier Teile. 
Im ersten Teil sind die Ziele und Grundsät-
ze der auf Teilhabe und Integration ausge-
richteten Politik formuliert. Der zweite Teil
behandelt die vielfältigen integrationspoli-
tischen Aufgaben des Landes. Hier finden
sich unter anderem die Selbstverpflichtun-
gen zur weiteren interkulturellen Öffnung,
zur Erhöhung des Anteils der Menschen
mit Migrationshintergrund im öffentlichen
Dienst und zur Förderung der interkulturel-
len Kompetenz der Bediensteten der Lan-
desverwaltung. Im dritten Teil wird die bis-
her auf Basis des Landesaufnahmegesetzes
erfolgte Finanzierung der Aufnahme von
besonderen Zuwanderergruppen neu gere-
gelt. Im vierten Teil ist festgelegt, dass die
Landesregierung einmal in der Legislaturpe-
 riode einen umfassenden Integrationsbe-
richt, der auf einem indikatorengestützten
Integrationsmonitoring basiert, vorzulegen
hat. Dieser soll den Stand der Integration
und die integrationspolitischen Maßnahmen
und Leistungen des Landes in umfassender
Weise dokumentieren und bewerten. 

3. Kommunale Integrations-
zentren stärken die
integrationspolitische
Handlungsfähigkeit
der Kommunen 

Die wichtigste programmatische und ins -
titutionelle Weichenstellung des Teilhabe-

und Integrationsgesetzes ist die nachhaltige
Stärkung der Integrationskraft der nordrhein-
westfälischen Kommunen durch die Schaf-
fung von Kommunalen Integrationszentren.
Integration findet vor Ort statt. Viele Kom-
munen in Nordrhein-Westfalen leisten seit
langem eine vorbildliche Integrationsarbeit.
In diesem Zusammenhang können die Städ-
te und Kreise unter anderem auf zwei heraus-
gehobene Programmangebote des Landes
zurückgreifen. Dabei handelt es sich zum
einen um die inzwischen mehr als dreißig-
jährige Expertise der „Regionalen Arbeits-
stellen zur Förderung von Kindern und Ju-
gendlichen aus Zuwandererfamilien (RAA)“
im Bildungsbereich. Die mittlerweile 30 in
Nordrhein-Westfalen arbeitenden RAA be-
gleiten die gesamte Bildungslaufbahn der
jungen Menschen mit Migrationshintergrund
und sorgen für eine enge Kooperation der
verschiedenen Partnerinnen und Partner
schulischer und außerschulischer Arbeit. 
Konkrete Unterstützung seitens des Landes
erfahren die Kommunen zum anderen durch
das Landesprogramm „KOMM-IN NRW –
Innovation in der kommunalen Integrati ons-
arbeit“. Seit seiner Einführung im Jahr 2005
hat es maßgeblich dazu beigetragen, die
In tegrationsarbeit in den beteiligten Kom-
munen strategisch neu auszurichten. Viele
Kommunen haben mit Mitteln aus KOMM-
IN Integrationskonzepte entwickelt, Integra-
 tionskongresse durchgeführt oder Leitfäden
für Neuzuwanderinnen und Neuzuwande-
rer erarbeitet. Von entscheidender Bedeu-
tung für die Akzeptanz des Programms war
dabei, dass durch KOMM-IN nicht nur Groß-
städte, sondern auch kleine Städte und Ge-
meinden erreicht wurden, so dass innovati-
ve Ansätze in die Fläche getragen werden
konnten.

Willkommenskultur braucht Teilhabe-
struktur: Nordrhein-Westfalen schafft
als erstes Flächenland eine gesetzliche
Grundlage für Integrationspolitik
Von Guntram Schneider,
Minister für Arbeit, Integration und Soziales
des Landes Nordrhein-Westfalen

Quelle: Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales NRW, Foto: Ralph Sondermann
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Die erfolgreiche und anerkannte Arbeit der
Regionalen Arbeitsstellen und des Pro-
gramms KOMM-IN wird zukünftig in Kom-
munalen Integrationszentren zusammenge-
 führt, verstetigt und substanziell gestärkt.
Ziel der Landesregierung ist die Schaffung
solcher Zentren in allen 54 Kreisen und kreis-
 freien Städten des Landes. Diese strukturel-
 le Verbesserung der Integrationsinfrastruk-
tur lässt sich das Land viel Geld kosten. Die
Kreise und kreisfreien Städte können beim
Schulministerium jeweils zwei Stellen für
Lehrkräfte beantragen. Das Integrationsmi-
 nisterium stellt Mittel für jeweils zwei sozial-
 pädagogische Fachkräfte beziehungswei se
Sozialwissenschaftler, eine Verwaltungs-
fachkraft sowie eine halbe Stelle zur orga-
nisatorisch-technischen Unterstützung zur
Verfügung. Die Personalkosten trägt damit
größtenteils das Land. Die Kreise und kreis-
freien Kommunen übernehmen die Raum-
und die Sachkosten. 
Die Kommunalen Integrationszentren neh-
men umfangreiche Aufgaben wahr. Sie sind
der (Ansprech)-Partner für Integrationsfra-
 gen. Sie arbeiten mit den integrationsrelevan-
 ten Akteuren/Institutionen in den Städten
und Gemeinden – innerhalb und au ßerhalb
der Verwaltung – verbindlich zusammen,
zum Beispiel in den Handlungsfeldern Ge-
sundheit, Bildung, Arbeit. Sie unterstützen
die Städte und Gemeinden insbesondere
bei der Herausforderung, neu zugewander-
 te Kin der und Jugendliche und ihre Eltern
systematisch bei der Integration ins Bil-
dungssystem zu beraten und zu begleiten (so
genannte Seiteneinsteigerberatung und -be-
 schulung). Sie bieten Qualifizierungsmög-
 lichkeiten, zum Beispiel für Erzieherinnen,
Lehrkräfte, kommunale Bedienstete oder
Fachkräfte des Gesundheitswesens an. Mit
den Kommunalen Integrationszentren und
der landesweiten Koordinierungsstelle stärk t
Nordrhein-Westfalen seine strategische Part-
 nerschaft mit den Kommunen. 
Am 25. Juni 2012 wurden vom Integrati ons-
 ministerium und vom Schulministerium der
Erlass und die Richtlinien zur Einrichtung der
Kommunalen Integrationszentren veröffent-
 licht und damit das Antragsverfahren eröff-
net. Es wurde umfangreich informiert über
In ternet, durch Beratung und insgesamt fünf
Regionalveranstaltungen in allen Regie-
rungs bezirken. Die Resonanz war durchweg
positiv. Insbesondere bei den Regionalver-
anstaltungen gab es eine erfreuliche Betei-
ligung interessierter Kreise, die mich zuver-
sichtlich macht, und für die ich dankbar bin.
Die meisten Fragen konnten in einem offe-
nen Dialog geklärt werden. Mittlerweile
haben (Stand: 20.9.2012) bereits zwei Krei-
 se und eine kreisfreie Kommune entspre-
chende politische Beschlüsse und Integra-

tionskonzepte vorgelegt. Sie erhielten die
grundsätzliche Genehmigung beider Ressorts
zur Einrichtung eines Kommunalen Inte-
gra tionszentrums. Viele weitere konkrete
In for mationen sind abrufbar unter: www.
kommunale-integrationszentren.nrw.de.
Das Land unterstützt die Kommunen auch
an anderer Stelle. Die so genannten Unter-
bringungs- und Erstattungspauschalen für
Sozialleistungsaufwendungen an die Kom-
munen für die Aufnahme und Betreuung von
Spätausgesiedelten, jüdischen Zugewander-
 ten aus der ehemaligen Sowjetunion und
weiteren Flüchtlingen mit einem Dauerblei-
berecht, die bisher im ehemaligen Landes-
aufnahmegesetz verankert waren, sind im
Gesetz flexibilisiert und in einheitliche Inte-
grationspauschalen umgewandelt worden.
Die Neuordnung hat zur Folge, dass die Zah-
 lung der Pauschalen für die Wahrnehmung
der den Kommunen obliegenden Aufga-
ben sich nicht mehr an der Unterbringung
in Spätaussiedler-Übergangswohnheimen,
sondern für alle Aufzunehmenden und zu
Be  treuenden an deren Sozialleistungsbezug
orientiert. Dadurch wird nicht nur die bislang
praktizierte Ungleichbehandlung der be tref-
 fenden Gruppen zu Gunsten der Kom munen
aufgehoben, sondern es werden durch die
flexiblere Regelung auch aktive Integrati ons-
 maßnahmen ermöglicht. Erstmals ist auch
eine Härtefallregelung geschaffen worden.
Die Pauschalhöhe pro Quartal beträgt für
zwei Jahre ab Einreise für die vor genannte
Personengruppe bei SGB II – Empfängern
(Grundsicherung für Arbeitssuchende) 250
Euro, bei SGB XII – Empfängern (Sozialhilfe
1.050 Euro). Bei Vorliegen eines Härtefalles
– einer außergewöhnlichen, schwerwiegen-
 den, atypischen und regelmäßig nicht selbst-
 verschuldeten Belastung – kann die Pau-
schale um bis zu 20 Prozent erhöht werden.
Das Kompetenzzentrum für Integration bei
der Bezirksregierung Arnsberg ist für die Ge-
 währung der Pauschalen zuständig.

4. Weitere Stärkung der
Integrationsarbeit von
freien Trägern und
Migrantenorganisationen

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz setzt
neben der Stärkung der kommunalen Inte-
grationsarbeit Maßstäbe für mehr Partizipa-
 tion und Teilhabe. Im Hinblick auf die fach-
lich qualifizierte soziale Integrationsarbeit
kommt den Verbänden der Freien Wohl-
fahrts pflege und den von ihnen getragenen
Integrationsagenturen eine große Bedeu-
tung zu. Durch ihr Engagement in den Be-
reichen „Bürgerschaftliches Engagement für
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte“,
„Interkulturelle Öffnung“, „Sozialraumori-

 entierte Arbeit“ und „Antidiskriminierung“
sind die heute 132 Integrationsagenturen
mit ihren 200 Fachkräften eine tragende
Säu le der Integrationsförderung in unserem
Land. Die kontinuierliche Weiterentwicklung
ihres Integrationsangebots ist ein wichtiges
Handlungsziel bei der Umsetzung des Teil-
habe- und Integrationsgesetzes.
Unverzichtbar für gelingende Integration
ist die Arbeit der vielen engagierten Orga-
nisationen von Menschen mit Migrations-
hintergrund. Ausdrückliches Ziel des Teil-
habe- und Integrationsgesetzes ist es, sie
zu fördern. Migrantenorganisationen sind
ein Potenzial für aktive Partizipation, von
dem unsere Gesellschaft nur profitieren kann.
Nordrhein-Westfalen war das erste Bun des-
 land, das ein eigenes Förderprogramm für
Migrantenorganisationen aufgelegt hat.
Wir wollen diese Förderung ausbauen, um
noch mehr Menschen mit Migrationshinter-
 grund dazu zu bewegen, sich aktiv zu en-
gagieren. 

5. Perspektiven von
Integration und Teilhabe
in Nordrhein-Westfalen

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz ist die
konsequente Weiterentwicklung einer Poli-
tik, deren Fundament mit der Integrati ons-
 offensive des nordrhein-westfälischen Land-
 tags vom 19. Juni 2001 gelegt wurde. Deren
Substanz kann man so zusammenfassen:
Lasst uns in Nordrhein-Westfalen keine ide-
 ologischen Debatten über Einwanderung
und Integration führen. Die nützen nur den
Feinden der offenen Gesellschaft. Lasst uns
offen und ehrlich über die Chancen und die
Probleme des Zusammenlebens sprechen –
und dann zu gemeinsamen Lösungen kom-
 men. Unser Teilhabe- und Integrationsgesetz
steht für diesen pragmatischen, konsens-
orientierten Politikansatz.
Weitere wichtige Aufgaben liegen in den
kommenden Jahren vor uns. Ich denke un-
ter anderem an die Erhöhung der nach wie
vor zu geringen Zahl der jährlichen Einbür-
gerungen, an die Notwendigkeit, die Kom-
munen im angemessenen Umgang mit Ar-
mutswanderung zu unterstützen und an die
Verbesserung des Dialogs mit dem Islam.
Die weitere interkulturelle Öffnung auf allen
Ebenen bleibt eine dauerhafte Verpflich-
 tung. Auch die Städte und Gemeinden im
Land sowie Verbände und privatwirtschaft-
liche Unternehmen sind aufgerufen, ihre
Ak tivitäten zu verstärken. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  50.50.00

359

Schwerpunkt: Teilhabe- und Integrationsgesetz NRWSchwerpunkt: Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW    

ED_331-384_10_2012_RZ_Artikel  23.10.12  07:21  Seite 359



360

Schwerpunkt: Teilhabe- und Integrationsgesetz NRWSchwerpunkt: Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW

Im ersten Schritt führte die Einrichtung ei-
nes Integrationsportals (www.integration.

kreis-kleve.de) zu einer verbesserten Kom-
munikation über Angebote und Informati -
onen. Mit dem Ziel der Vernetzung fand ein
Dialogforum mit mehr als 100 Teilnehmern
im Kreishaus statt. Umfassende öffentlich-
keitswirksame PR-Maßnahmen mit Postkar-
ten und Plakaten zum Thema Integration
sowie der weitere Ausbau des Integrations-
portals bildeten den zweiten Schwerpunkt.
Auch kleine Filme mit persönlichen Darstel-

lungen bereichern das Integrationsportal.
Aktuell gibt es insgesamt zehn Podcasts mit
im Kreis Kleve lebenden Zuwanderinnen und
Zuwanderern, die über ihre eigenen Inte-
grationserfahrungen berichten. 
Das dritte Schwerpunktthema war die Ein-
bürgerung. Mit dem Ziel, einen größeren
Per sonenkreis anzusprechen und über das
Thema zu informieren, veröffentlichte der

Kreis Kleve in den Jahren 2010/2011 einen
Film, eine Informationsbroschüre und eine
Kurzinformation mit den wichtigsten Hin-
weisen zur Einbürgerung. Die Einbürge-
rungsstelle der Kreisverwaltung konnte ihre
Einbürgerungsberatung damit weiter inten-
 sivieren. Im Vergleich der Jahre 2011 und
2010 stieg die Anzahl der Anfragen um 43
Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der

Kreis Kleve im Vergleich zum Jahr 2011 hoch-
 gerechnet eine Steigerung von rund 95 Pro-
 zent. In den Jahren 2011/2012 hat sich der
Kreis Kleve im vierten Schwerpunkt darauf
konzentriert, die Erstversorgung der neu
zugereisten Personen mit den wichtigsten
und individuell erforderlichen Informatio-
nen sicherzustellen. Entwickelt wurde ein
Welcome Guide, eine Willkommensmappe,
mit der seit Mai die Zuwanderinnen und
Zuwanderer in der Ausländerbehörde be-
grüßt werden. Dabei handelt es sich um eine
Sammelmappe mit allgemeinen Informati -
onen über den Kreis Kleve, über Deutsch-
kurse, Notfallrufnummern und vieles mehr,
ergänzt durch individuelle Informationen
pas send zur jeweiligen Lebenssituation. Die
Welcome Guides ergänzen das persönliche
Beratungsgespräch und ermöglichen ein
Vertiefen wichtiger Informationen in Ruhe
zuhause.
Die individuelle Anpassung der Auskünfte
in der Erstberatung soll die Integration er-
leichtern. Diese Aussage fasst das Ziel der
Willkommensmappen kurz und bündig zu-
sammen. Denn jeder, der von nah oder fern
in den Kreis Kleve zieht, bringt naturgemäß
viele Fragen mit. Die Infrastruktur vor Ort
ist meist noch unbekannt, gleiches gilt für
Einrichtungen und Institutionen, die neben
der Ausländerbehörde Hilfen und Unter-
stützung anbieten. Parallel zur Sammelmap-
 pe wurde auch ein Podcast entwickelt, der
das Angebot des Welcome Guide vorstellt,

Nach dem Umbau der Ausländerbehörde zum Servicecenter in den Jahren 2005 und 2006 und der Einführung von Einbürgerungs-
feiern im Jahr 2007 setzt der Kreis Kleve seit vier Jahren im Rahmen seines mehrphasigen Integrationsprojektes nachhaltige Zeichen
in der Integrationsarbeit. 

Begrüßen mit dem Welcome Guide
im Kreis Kleve
Von Landrat Wolfgang Spreen,
Kreis Kleve

Mit Integrationsplakaten unterstützt der
Kreis Kleve seine Integrationsarbeit.

In einem modernen Outfit präsentiert sich die Ausländerbehörde vom Kreis Kleve.  

Der Welcome Guide, vorgestellt von Land-
 rat Wolfgang Spreen.
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außerdem wurde das Integrationsportal um
eine Linksammlung ergänzt. Zuwanderin-
nen und Zuwanderer sollen im Kreis Kleve
alle wichtigen Informationen ohne großen
Aufwand erhalten und von Anfang an das
Gefühl haben, willkommen zu sein. Gutes
Mit einander kann am besten gelingen, wenn
Offenheit, gezielte Beratung und ein hür-

denfreier Informationszugang sichergestellt
sind. 
Die Ausländerbehörde sieht sich in diesem
Prozess auch als Bündelungs- und Modera-
tionsstelle. So ist aus dem Dialog mit den
Einrichtungen in der Integrationsarbeit in-
zwischen ein kreisweites Netzwerk der Inte-
grationspartner entstanden. Der beständige

Austausch hilft, die Beratung und Unter-
stützung der Zuwanderinnen und Zuwan-
derer weiterzuentwickeln. Alle Projekte wur-
 den dabei aus dem KOMM-IN-Programm
des Landes Nordrhein-Westfalen gefördert.
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Die Integration von Migrantinnen und
Migranten findet vor Ort in den Stadt-

teilen, den Familien, der Nachbarschaft, in
Schulen und Kitas über vielfältige Integra-
tionsaktivitäten statt. In den kreisangehöri-
gen Städten ist der Migrantenanteil dabei
sehr unterschiedlich. 

Integration ist ein Thema in allen Städten.
Aber es ist nicht einfach, einen Überblick
über die Integrationsaktivitäten im Kreis
Reck linghausen zu geben. Es gibt viele zu-
ständige Institutionen, die für den Außen-
stehenden auf den ersten Blick kaum un -
ter scheidbar sind. Die kommunale und
re -gionale Integrationslandschaft ist viel-
fältig. 

Durch das neue Teilhabe- und Integrati ons-
 gesetz NRW schafft die Landesregierung un-
 ter anderem neue Strukturen der Integra-
tionsarbeit in den Kreisen und kreisfreien
Städten. Gefördert werden Kommunale In-
tegrationszentren, die zwei Aufgabenbe-
rei che zusammenführen sollen. Und zwar

das Handlungsfeld Bildung, bisher vertreten
durch die RAAs, und das Handlungsfeld Ver-
netzung und Koordination, bisher abgedeckt
durch das Landesprogramm KOMM – IN
NRW. 
Die Vorgaben des Landes sind im Kreis Reck-
 linghausen schwierig umzusetzen. Das liegt
dabei an mehreren Besonderheiten. Im Kreis
Recklinghausen hat die vorhandene RAA

zum einen ihren Sitz in der Stadt Gladbeck
und nimmt seit 1980 die Aufgaben einer
RAA für die Stadt Gladbeck wahr. Diese er-
folgreiche und seit Jahren auf das Stadtge-
biet Gladbeck zugeschnittene Arbeit der RAA
kann nicht einfach auf das gesamte Kreis-
gebiet ausgedehnt werden. Die Konzepte
des Landes sind auf kreisfreie Städte und
Kreise zugeschnitten, die entweder bereits
eine (kreisweite) RAA besitzen oder gar kei-
 ne. Die vielen integrationspolitischen Ansät-
 ze, die in den letzten sieben Jahren durch
die Städte und den Kreis über das Landes-
förderprogramm KOMM-IN NRW finan-
ziert wurden, sind in diesem Umfang nicht
mehr möglich, da die Mittel dafür verringert
wurden und künftig wahrscheinlich weiter
reduziert oder sogar wegfallen werden. Die
zusätzlichen Ressourcen des Landes wiegen
diesen Verlust nicht auf. Integrationspolitik
kann im Kreis Recklinghausen mit seinen
vielfältigen Strukturen nicht schematisch von
einer Stadt auf die andere übertragen wer-
den. Es müssen hier individuelle Lösungen
gefunden werden. Dazu kommt die prekä-
re Haushaltslage im Kreis und in den Städ-
ten. Alle zehn Städte sind im Stärkungspakt
mit dem Ziel der Wiederherstellung ihrer
Handlungsfähigkeit. Das stellt die Region vor
eine zusätzliche Herausforderung bei der
Um setzung. Integrationsarbeit erfordert auch
finanzielle Ressourcen zur Durchführung von
Maßnahmen. Die finanzielle Unterstützung
durch EU, Bund und Land ist vielfältig, oft
scheitern sinnvolle Integrationsansätze aber
an den zu erbringenden Eigenanteilen der
Kommunen.
Die Förderrichtlinien zum Kommunalen In-
tegrationszentrum berücksichtigen die Grö-
 ße und Strukturen der Kommunen nicht.

Der Kreis Recklinghausen liegt im nördlichen Ruhrgebiet und ist der bevölkerungsreichste Kreis der Bundesrepublik. Über 620.000
Einwohner leben in den zehn heterogenen, kreisangehörigen Städten, von denen vier mittlere und sechs große Städte sind. Nicht zu-
letzt aufgrund seiner Bergbaugeschichte ist der Kreis Recklinghausen Heimat für viele Menschen, die aus der Türkei, aber auch aus
Griechenland, Polen oder Russland nach Deutschland gekommen sind.

Einrichtung eines Kommunalen
Integrationszentrums
im Kreis Recklinghausen 
Von Landrat Cay Süberkrüb und
Sabine Fischer, Fachdienst 12,
Kreis Recklinghausen

Je nach Stadt variiert der Anteil der Migranten.
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Bei der Bemessung der Stellen für das Kom-
 munale Integrationszentrum wird weder
die Zahl der Einwohner noch der Anteil der
Migrantinnen und Migranten zu Grunde
gelegt. Das führt dazu, dass zum Beispiel
eine Stadt wie Herne mit 160.000 Einwoh-
nern oder eine Kreis wie der Kreis Olpe mit
138.000 Einwohnern die gleiche personelle
Förderung wie der Kreis Recklinghausen mit
seinen 620.000 Einwohnern erhält. Das zu
erarbeitende Integrationskonzept kann nur
gemeinsam und über alle lokalen Unter-
schiede hinweg entwickelt werden – nur so
kann es im Interesse der Bewohner des Krei-
 ses wirken. Der Kreis hat in diesem Integra-
tionskonzept eine Vermittlerrolle und bietet
mit dem Kommunalen Integrationszentrum
ein Angebot, das an die vorhandenen re-
gionalen und lokalen Strukturen angebun-
den wird. Ausgehend von den bewährten
Strukturen wird die künftige Integrations-
politik Verbesserungsmöglichkeiten erarbei-
 ten. Integration ist und bleibt Aufgabe vor
Ort in den Städten und Stadtteilen. Hier müs-
 sen Verbesserungsmöglichkeiten identifiziert
und der Austausch der Akteure in den Städ-
 ten verbessert werden. Die Sorgen der kreis -
angehörigen Städte müssen in dem Prozess
der Antragstellung und Erarbeitung eines
In tegrationskonzeptes berücksichtigt wer-
den. Die Kosten, die mit der Einrichtung und
der Arbeit eines Kommunalen Integrations-
zentrums verbunden sind, müssen darge-
stellt und die Konsequenzen für die Städte
berechnet werden. Es wird klargestellt, dass
die Städte kostenneutrale Angebote erhal-
ten werden, und konkret benannt, welche
das sind. Den kreisangehörigen Städten, de-
 nen Dienstleistungen des Kommunalen In-
tegrationszentrums angeboten werden, die

Kosten verursachen, sollte die Möglichkeit
der Abwägung – Kosten-Nutzen-Analyse –
gegeben werden. Die Vorteile, die das Kom-
 munale Integrationszentrum im Kreis Reck-
linghausen den kreisangehörigen Städten

bietet, müssen konkretisiert werden. Was
kann durch das Kommunale Integrations-
zentrum effektiver werden?
Die örtlichen Strukturen – Integrationsbe-
auftragte, Anlaufstellen für Integration und
weitere Angebote und Akteure – müssen
durch das Kommunale Integrationszentrum

eingebunden, gestärkt und unterstützt wer-
 den. Diese örtlichen Strukturen müssen er-
halten bleiben. Die Anbindung des Kommu-
 nalen Integrationszentrums und die Einbin-
dung der Städte in diese Strukturen müssen
dargestellt werden. Für die strukturelle Be-
teiligung der Migrantinnen und Migranten
müssen Wege aufgezeigt werden. So muss
es im Kreis Recklinghausen gelingen, die Vo -
raussetzungen für die Antragstellung zu er-
füllen und bis Ende des Jahres einen Antrag
beim Land einzureichen. Dazu müssen ein-
erseits die kreisangehörigen Städte von den
Vorteilen und dem Nutzen eines solchen
Kom munalen Integrationszentrums über-
zeugt werden, andererseits muss der Kreis
ohne weitere finanzielle Ausgaben diese Auf-
gabe übernehmen. Die Sorge der kreisan-
gehörigen Städte, das Kommunale Integra-
tionszentrum würde die bisherige Arbeit vor
Ort ersetzen, muss ernst genommen wer-
den. Darum hat der Kreis die Aufgabe, in den
nächsten Tagen und Wochen weitere Über-
 zeugungsarbeit in den Städten zu leisten
und das Angebot und die Aufgaben eines
Kommunalen Integrationszentrums gemein-
 sam zu erarbeiten und klar zu formulieren.
Um dieser Aufgabe gerecht werden zu kön-
 nen, wird die Verwaltung einen Antrag auf
Einrichtung eines Kommunalen Integrati ons  -

zentrums erarbeiten, das seinen Standort in
Recklinghausen hat, aber Anlaufstellen im
Osten und Westen des Kreises anbieten wird.
Geplant ist, dass die eigentliche Integra-
tionsarbeit auch weiterhin vor Ort in den
Städten des Kreises über die Integrations-
beauftragten und Ansprechpartner für In-
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Ein Kommunales Integrationszentrum, das seinen Standort in Recklinghausen hat, ist
der Plan der Zukunft.
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tegration in den Verwaltungen stattfindet.
Das Kommunale Integrationszentrum er-
bringt in den verschiedenen Bereichen der
Integrationsarbeit Dienstleistungen für den
gesamten Kreis. Die Koordination und Steu-
 erung der Integrationsaufgaben sind beim
Kreis Recklinghausen organisatorisch direkt
dem Landrat zugeordnet. Dadurch ist sicher-
 gestellt, dass das Thema bis in die obersten
Leitungsebenen von Verwaltung und Poli-
tik gebracht wird. Der Kreis übernimmt die
Koordinierungs- und Vernetzungsfunktio-
nen für die Integrationsaktivitäten der Kom-
 munen im Kreis. Die beiden Anlaufstellen
Ost und West übernehmen die bisherige
Arbeit der RAA und den Transfer der Praxis
und der Strukturen in die anderen Städte
des Kreises. 

In den nächsten Wochen und Monaten
kommt es darauf an, parteiübergreifend
und mit allen zehn Städten und den weite-
ren Akteuren der Integrationsarbeit zu ent-
scheiden, welche konkreten Schwerpunkte
in den kommenden zwei Jahren wie und in
welcher Weise gemeinsam umgesetzt wer-
den sollen und können. An der einen oder
anderen Stelle bedarf dieser Prozess viel-
leicht intensiver Diskussionen oder auch nur
eines kleinen Anschubs, um die bestehen-
den Potenziale miteinander zu verbinden,
bewährte Arbeit auszuschöpfen und neue
Ideen und Maßnahmen in die Wege zu lei-
ten. Dieser Prozess und die Umsetzung des
Integrationskonzeptes werden ein wichti-
ger Schritt einer Integrationsarbeit für das
gesamte Kreisgebiet. Alle Menschen im Kreis

Recklinghausen sollen gleichberechtigter Teil
des Zusammenlebens vor Ort sein. Es geht
darum, den Menschen im Kreis Reckling-
hausen, woher sie auch kommen, ein gutes
Leben zu ermöglichen. Sie sollen hier an Lip-
 pe und Emscher ihre persönlichen Chancen
nutzen können. Sie sollen sich und ihre Fa-
milien, wo immer es geht, aus eigener Kraft
und Arbeit ernähren können. Sie sollen hier
ein gutes Zuhause haben, eine funktionie-
ren  de Nachbarschaft, ein friedliches und le-
 bendiges Stadtviertel und aktive und kraft-
volle Städte. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  50.50.00
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Mit der Einrichtung der „Regionalen Ar-
beitsstelle zur Förderung von Kindern

und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien“
(RAA) setzte der Kreis Unna schon 1989 ein
deutliches Signal, Integration als kommu-
nale Aufgabe zu sehen. Als erste RAA auf
Kreisebene entwickelte sie von Beginn an
ein Konzept, das mit seinen Ressourcen und
Angeboten der gebietskörperschaftlichen
Struktur eines Kreises entsprach. Finanziell
und personell wird die RAA aus dem Lan-
desprogramm ‚RAA’ und in absehbarer Zeit
aus den Mitteln des Teilhabe- und Integra-
tionsgesetzes NRW unterstützt. In einem
heterogenen kommunalen Gebilde wie ei-
nem Kreis mit seinen kreisangehörigen Städ-
 ten und Gemeinden ist im Vergleich zu ei-
ner kreisfreien Großstadt der Gesprächs-,
Koordinierungs- und Kooperationsbedarf
und das damit verbundene Zeitbudget für
die Arbeit einer RAA auf Kreisebene deut-
lich höher anzusetzen. Verstärkt wird dieser
Bedarf im Kreis Unna durch die weitgehend
nicht auf die Kreisgrenzen abgestimmten
Strukturen und räumlichen Zuständigkei-
ten der Wohlfahrtsverbände, Kirchen und
Arbeitgeberorganisationen. Diese Ausgangs-
 situation wurde schon bei der Antragsstel-
lung im Jahr 1989 vom Kreis Unna erläutert
und im Rahmen der bisherigen Zuwendungs-
 bedingung vom Land als Fördermittelgeber

berücksichtigt. Die RAA Kreis Unna ist da-
bei in den zehn kreisangehörigen Kommu-
nen Ansprech- und Netzwerkpartnerin für
zehn Stadt- und Gemeindeverwaltungen,
elf Schulverwaltungsämter, 142 Schulen,
acht Jugendämter und 17 offene Jugend-
ein richtungen, 187 Kindertageseinrichtun-
gen, zehn Dienststellen des JobCenters Kreis

Unna, vier Geschäftsstellen der Agentur für
Arbeit Hamm (Kamen, Lünen, Schwerte und
Unna), zwei Ausländerbehörden (Kreis Unna
und Stadt Lünen), fünf freie Wohlfahrtsver-
 bände mit neun Geschäftsstellen, zwölf Inte-
 grationskursträger, drei Integrationsagen tu-
 ren, 48 Jugendreferenten der evangelischen
und katholischen Kirchengemeinden, sechs

Der Kreis Unna grenzt zum einen an die industriell geprägte Metropole Ruhr und zum anderen an das eher ländlich orientierte West-
falen. In den 10 kreisangehörigen Kommunen leben rund 408.000 Menschen, von denen rund 30.000 (7,5 Prozent) einen ausländi-
schen Pass besitzen. Einen Migrationshintergrund haben laut Landesbetrieb Information und Technik NRW rund 24 Prozent der Ein-
wohner/innen im Kreis Unna

23 Jahre Projekte, Fortbildungen,
Beratung und Netzwerkarbeit 
Von Marina Raupach,
Leiterin der RAA, Kreis Unna 

Stadt/Gemeinde
Einwohner 
insgesamt

Einwohner
ohne

Ausländer

Ausländer

insgesamt darunter

absolut v.H. weiblich männlich

Bergkamen 50.603 45.617 4.986 9,9 2.485 2.501

Bönen 18.520 16.849 1.671 9,0 841 830

Fröndenberg/Ruhr 21.675 20.574 1.101 5,1 546 555

Holzwickede 17.287 16.288 999 5,8 499 500

Kamen 44.957 42.032 2.925 6,5 1.993 932

Lünen 87.937 78.773 9.164 10,4 4.532 4.632

Schwerte 48.183 44.723 3.460 7,2 1.746 1.714

Selm 26.917 25.993 924 3,4 464 460

Unna 61.441 57.718 3.723 6,1 1.918 1.805

Werne 30.342 28.902 1.440 4,7 700 740

Kreis Unna 407.862 377.469 30.393 7,5 15.724 14.669

Die Einwohnerstatistik zeigt neben der Gesamtzahl der Einwohner auch den Anteil der
ausländischen Mitbewohner auf.

Quelle: Einwohnermeldeämter der kreisangehörigen Städte und Gemeinden (31.12.2010)
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Integrationsräten (Bergkamen, Bönen, Ka-
men, Schwerte, Lünen und Unna), 46 Mi-
grantenselbstorganisationen sowie unge-
zählten in der Integrationsarbeit ehrenamt-
lich Tätigen und Interessierten.
Die Anregung, die Integrationsarbeit des
Kreises Unna als Querschnittsaufgabe zu
sehen und eine Gesamtkonzeption zu ent-
wickeln, erfolgte durch die parteiübergrei-
fende Integrationsinitiative NRW, die 2001
vom Landtag beschlossen wurde. Prozes-

sunterstützend wurde 2005 bis 2006 die
Förderung durch das Landesprogramm „In-
 novation in der kommunalen Integrations-
arbeit – (KOMM IN-NRW)“ – in Anspruch
genommen. Als Projektpartner konnte die
Stadt Lünen als größte kreisangehörige Kom-
mune mit einer eigenen Ausländerbehörde
gewonnen werden. Die Projektsteuerung
wurde dabei der RAA Kreis Unna übertra-
gen. Unter Beteiligung aller integrationsre-
levanten Institutionen, Migrantenorganisa-
tionen und interessierten Privatpersonen
wurden im Rahmen von vier Integrations-
konferenzen Handlungsempfehlungen er-
arbeitet, die als Basis für die am 5. Juni 2007
vom Kreistag beschlossenen Integrations-
leitziele dienten. Neben diesen Handlungs-
empfehlungen dienten auch öffentliche,
fach liche und politische Diskussionsthemen
als sozialpolitische Argumentationsgrund-
lage für die Verabschiedung der Integra-
tionsleitziele Kreis Unna. Dazu gehörte das
Zuwanderungsgesetz, das am1. Januar 2005
in Kraft trat. In der darin enthaltenen Inte-
gra tionsverordnung sind gesetzliche Integra-
tionsaufgaben für die Ausländerbehörden
festgeschrieben. Dazu kam die Arbeitslo-
senquote. Sie betrug im Dezember 2010 in
NRW 8,1 Prozent. Die Arbeitslosenquote
bei der Gruppe der Ausländer, (ohne Aus-
siedler und eingebürgerte Ausländer, war
mit 21 Prozent um ein Vielfaches höher als
die der Deutschen mit sieben Prozent. Die
Schuluntersuchungen spielten eine weitere
wichtige Rolle. PISA und die Internationale
Grundschul-Lese-Untersuchung (IGLU) der

OECD zeigen, dass in keinem anderen ver-
gleichbaren Staat der Welt der Schulerfolg
so stark von Einkommen und der Vorbildung
der Eltern abhängig ist wie in Deutschland.
Schüler aus einfachen Familien haben – bei
gleicher Intelligenz – eine ungleich gerin-
gere Chance, ein Gymnasium zu besuchen
als Akademikerkinder. Und nicht zuletzt der
demografische Wandel; er erfordert gut (aus)
gebildete Menschen für morgen. Erlaubt man
sich weiterhin eine Bildungsbenachteiligung
von Kindern mit Zuwanderungsgeschichte,
riskiert man eine hohe Arbeitslosenquote
und verstärkt den Fachkräftemangel bei ei-
ner sinkenden Quote von Einwohner im er-
werbsfähigen Alter.
Die Integrationsleitziele umfassen die fünf
Handlungsfelder Bildung und Erziehung,
Arbeitswelt, Integrationsförderung, Stadt-
entwicklung und Wohnen sowie die kom-
munale Steuerung von Integration. Ohne
die anderen Handlungsfelder außer Acht zu
lassen, wurde beim Umsetzungskonzept die
Priorität auf die Handlungsfelder „Bildung
und Erziehung“ sowie „Strategische Steue-
rung“ gelegt. 

Integrationsleitziele 

Zur strategischen Umsetzung des Kreistags-
beschlusses „Integrationsleitziele Kreis Un -
na“ wurde unter Vorsitz von Landrat Mi-
chael Makiolla eine verwaltungsinterne Steu -

erungsgruppe „Kommunale Integration“
eingerichtet. Ein solches fachstellenübergrei-
 fendes Gremium garantiert kurze Informa-
tions-, Abstimmungs- und Planungswege.
Zu den Aufgabenstellungen dieser Steue-
rungsgruppe gehören die Sichtung der In-
tegrationsleitziele nach Zuständigkeit und
Beeinflussbarkeit, die Bestandsaufnahme zu
den bereits vorhandenen Integrationsstruk-

 turen/-maßnahmen in den Fachbereichen
der Kreisverwaltung, die jährliche Prioritäten-
und Schwerpunktsetzung, die Entwicklung
von Umsetzungsstrategien, die Vorberei-
tung zur Bereitstellung der Rahmenbedin-
gungen und die jährliche Evaluation und
Reflexion.
Die Steuerungsgruppe setzt sich aus ver-
schiedenen Dezernaten, Fachbereichen und
Stabsstellen zusammen. Die Mitglieder sind
dabei zugleich prozessbegleitende Ansprech-
 partner für das Querschnittsmanagement
„Integration“. Bei Bedarf werden Beschluss-
 vorlagen für die zuständigen Fachausschüs se
beziehungsweise den Kreistag vorbereitet
oder die Kommunen über die entsprechen-
de Dezernentenkonferenz bzw. die Bürger-
meisterkonferenz informiert und beteiligt. 
Ergänzend zu den Integrationsangeboten
der Wohlfahrtsverbände und verschiede-
ner Migrantenorganisationen versteht sich
die RAA Kreis Unna von Beginn an als Ser-
viceeinrichtung und Kooperationspartner
für die kommunalen und freien Träger des
Bildungs-, Erziehungs- und Sozialwesens,
die sechs Integrationsräte und viele andere
mehr. Um die Arbeit möglichst flächenwirk-
 sam zu gestalten, setzt die RAA auf die Be-
ratung und Qualifizierung von Multiplikato-
 ren und auf die Entwicklung und Erprobung
von Konzepten. Daraus resultiert ein inzwi-
schen großes Netz von Kooperationspart-
ner schaften, mit dessen fachlichen und fi-

nanziellen Ressourcen vielfältigste Projekte
und Veranstaltungen umgesetzt und Erfah-
rungen ausgetauscht werden. 

Die Zielbereiche setzten be-
reits im Elementarbereich an.

Mit der Projektsteuerung für das KOMM
IN-Projekt wurde die Arbeit der RAA im
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Die Auftaktveranstaltung „Go-In-Schulen“
im Kreis Unna wurde gut angenommen.

Organisationsstruktur des zukünftigen „Kommunalen Integrationszentrums Kreis Unna
(KIKU).
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Jahr 2005 um das Handlungsfeld „Kom-
munale Integration“ erweitert. Zu dieser Auf-
 gabe gehören unter anderem die fachliche
Federführung bei der Umsetzung der Inte-
grationsleitziele Kreis Unna, die Moderati -
onsbeteiligung bei den Konzeptentwicklun-
gen der Städte Lünen und Bergkamen, der
Informationsaustausch mit den sechs Inte-
grationsräten und die gemeinsame Wei ter-
entwicklung des Integrationsportals „Wel -
KommIn“ (zentrales Portal zu den Integra-
tionsangeboten im Kreis Unna) mit den
ört lichen Integrationskursträgern als auch
den Beratungsstellen der Wohlfahrtsver-
bän de. Zur Weiterentwicklung des Quer-
schnittthemas Integration nimmt der Kreis
Unna aktuell am bundesweiten KGSt-Ver-
gleichsring zur Entwicklung von Kennziffern
„Integration (Land)Kreise“ teil. Die Kenn-
 zahlen werden zu den Handlungsfeldern
Arbeit, Bildung, Gesundheit, Jugend, Parti-
zipation, Verwaltung und Wirtschaft auf-
gestellt. Die Federführung für diesen Ent-
wicklungsprozess haben als bereichsüber-
greifende Kooperation die RAA und der
Steuerungsdienst/Dezentrales Controlling
inne. Neben den Aktivitäten der RAA sind
im Rahmen der Umsetzungsergebnisse auch
andere Dezernate und deren Fachbereiche
aktiv. So wurden zum Beispiel die „Interkul -
turelle Öffnung“ per Kreistagsbeschluss im
Dezember 2010 im Kinder- und Jugendhil-
feplan  verankert und die Informationsver-
anstaltungen zu den Ausbildungsmöglich-
keiten beim Kreis Unna von den Zentralen
Diensten und der Gleichstellungsstelle in
Mi grantenorganisationen angeboten. Es er-
folgte eine Bestandsaufnahmen zum Anteil
der Auszubildenden mit Migrationshinter-
grund und Schüler mit Zuwanderungsge-
schichte wurden gezielt angesprochen, um
deren Beteiligung an der Kinder-Uni Kreis
Unna zu erhöhen. Außerdem konnten ge-
brauchte PC‘s und die Software für die Mi-
crosoft Initiative „Schlaumäuse“, eine Ver-
mittlung von Sprachkompetenz, an bisher
rund 120 Kitas im Kreis Unna durch die Zen-
trale Datenverarbeitung bereitgestellt wer-
den.
Am 1. Februar 2012 hat Nordrhein-Westfa-
len als erstes Flächenland ein Integrations-
gesetz verabschiedet und gibt damit ein
entscheidendes Bekenntnis zur Integration
ab. Das Gesetz sieht unter anderem die För-
 derung von „Kommunalen Integrationszen-
 tren“ in Trägerschaft von kreisfreien Städten
und Kreisen vor. Die bereits in 30 NRW-
Kommunen bestehenden RAAs sollen ent-
sprechend zu Kommunalen Integrationszen-
tren umgewandelt werden. Das Teilhabe-
und Integrationsgesetz sieht für die Arbeit
der „Kommunalen Integrationszentren“ die
Zusammenführung der Handlungsfelder
„Integration durch Bildung“ und „Kommu-
 nale Integration“ vor. Dies ist bei der RAA

Kreis Unna zum größten Teil durch die von
Beginn an auf einen Kreis ausgerichtete Kon-
zeption und durch die Aufgabenerweiterung
im Rahmen des Projekts „KOMM-IN Kreis
Unna“ (2005 bis 2007) schon gegeben. 

Die Integrationsleitziele
des Kreises Unna

Unter Berücksichtigung dieser Struktur wer-
 den sich im operativen Bereich des zukünf-
tigen „Kommunalen Integrationszentrums

Kreis Unna (KIKU)“ keine umfangreichen
Änderungen durch die Umwandlung erge-
ben. Die Schwerpunkte der Modifizierung
werden die Weiterentwicklung der Netz-
werkarbeit (Transparenz und Schnittstellen-
 bestimmung) mit den integrationsrelevan-
ten Institutionen im Kreis Unna und die der
fachlichen Begleitung im Bereich der stra-
tegischen Steuerung des Querschnittthe-
mas „Integration“ sein. Dazu soll ein Netz-
werk „Kommunale Integration Kreis Unna“
aufgebaut werden. Zum Auftrag des Netz-
werkes gehören die Aktualisierung der In-
tegrationsleitziele/des Konzepts Kreis Unna,
Schnittstellenbestimmung und Schaffung

von Transparenz hinsichtlich der kommu-
nalen (zehn Kommunen) und der verband-
lichen Integrationsziele als auch Konzepte.
Dazu kommen die Diskussion und Beratung
von Bedarfen und Potentialen interkommu-
 naler Schwerpunktsetzung und Möglichkei-
ten der Zusammenarbeit und nicht zuletzt
die Vorberatung von Schwerpunktthemen
für die Foren des Zukunftsdialogs oder an-
derer relevanter Gremien. Es ist geplant, dass
sich das Netzwerk aus je einem Entschei-
dungsträger „Integration“ aus den kreisan-

 gehörigen Kommunen, einem Vertreter in
der Schulaufsicht für den Kreis Unna und
der Bezirksregierung Arnsberg, einem Ver-
treter des Regionalen Bildungsbüros als auch
des JobCenters Kreis Unna zusammensetzt.
Dazu sollen der Regionalkoordinator des
Bun desministeriums für Migration und
Flüchtlinge (BAMF), der Sprecher der AG
der Wohlfahrtsverbände im Kreis Unna und
ein Vertreter aus dem Netzwerk Migrati ons-
beratung für Erwachsene Zuwanderer (MBE)
und Jugendmigrationsdienst (JMD) gehö-
ren. Nicht zu vergessen ist ein Vertreter der
Integrationsagenturen der Wohlfahrtsver-
bände, Vertreter von ausgewählten Migran-
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Das Sprachförderprogramm „Hocus & Lotus“ im Einsatz in Kindertageseinrichtungen.

Steuerung und Vernetzung/Transparenz
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 tenorganisationen und je ein Vertreter aus
zwei Integrationsräten aus dem Netzwerk
der sechs Integrationsräte im Kreis Unna
(jähr liches Rotationsprinzip). Der Vorsitz des
Netzwerkes wird von Rüdiger Sparbrod,
Dezernent für Soziales und Ordnung beim
Kreis Unna, und die Geschäftsführung von
Marina Raupach, der Leiterin des Kommu-
nalen Integrationszentrums Kreis Unna,
übernommen. Für das Netzwerk ist ein Ta-
gungsrhythmus von einmal jährlich und
nach Bedarf angedacht. Integrationskonfe-
renzen werden zukünftig nur nach Bedarf
und in Abstimmung mit dem Netzwerk ab-
gehalten.

Eine weitere Neuerung wird die Einbindung
in den Zukunftsdialog Kreis Unna sein. Im
Mai 2006 hat Landrat Michael Makiolla
den Zukunftsdialog Kreis Unna initiiert und
mit den Bürgermeistern der Städte und Ge-

meinden, der Industrie- und Handelskammer
(IHK) zu Dortmund und der Technischen
Universität Dortmund wichtige Partner und
(Be-)Förderer gefunden. Ziel war und ist
es, Eckpfeiler für eine zukunftsfähige Ent-
wicklung zu formulieren und Ideen zu re-
alisieren. Das Netzwerkmanagement des
zu künftigen „Kommunalen Integrationszen-
 trums“ (ehem. RAA) wird mit seinem Know-
how in diesen Prozess eingebunden. Neben
der Gewährleistung, die Zielbereiche „Inte-
gration durch Bildung“ und „kommunale
Integration“ mit dem Kommunalen Inte-
grationszentrum abzudecken, ist laut För-
derrichtlinien eine weitere wesentliche An-

tragsvoraussetzung zur Umwandlung der
RAA in ein Kommunales Integrationszen-
trum ein Kreistagsbeschluss auf Grundlage
eines aktualisierten Integrationskonzepts.
Die kreisangehörigen Kommunen, unter an-

 derem integrationsrelevante Institutionen,
sind an dieser Konzeptentwicklung zu be-
teiligen. Dieser Beteiligungsprozess wurde
im Kreis Unna mit der Erstellung der Hand-
lungsempfehlungen durch die Teilnehmer der
Integrationskonferenz begonnen und wird in
der aktuellen Übergangsituation fortgeführt.
Der Entwurf für das Konzept durchläuft zur
Zeit einen Informations- und Abstimmungs-
 prozess, an dem die verwaltungsinterne
Steuerungsgruppe, die zehn kreisangehöri-
gen Kommunen, die Schulaufsicht, die sechs
Integrationsräte und die Wohlfahrtsverbän-
 de beteiligt sind. Das so abgestimmte Kon-
zept wird dem Kreistag am 30. Oktober 2012
zum Beschluss vorgelegt.
Der Kreis Unna blickt auf mehr als 23 Jahre
Integrationsarbeit zurück und sieht diese
Arbeit durch das neue Gesetz und die darin
verankerten Inhalte bestätigt. Integrations-
arbeit wird beim Kreis Unna als Querschnitts-
 aufgabe gesehen, dessen Gesamtkonzept
auf die Integrationsleitziele Kreis Unna auf-
baut und schwerpunktmäßig von der RAA
(Rucksackprogramm, Go-In-Schulen und so
weiter), aber auch von anderen Dezernaten
und deren Fachbereichen umgesetzt wird.
Die Integration von Menschen mit Zuwan-
derungsgeschichte stellt mit den Themen
Gleichberechtigte Teilhabe und Potentialför-
derung eine gesamtgesellschaftliche Aufga-
 be dar, die auch weiterhin nicht dem Zufall
überlassen werden darf. Mit dem Kommu-
nalen Integrationszentrum Kreis Unna (KIKU)
wird der Kreis seine Integrationsaktivitäten
weiterentwickeln und die damit verbunde-
nen Serviceleistungen für die kommunalen
und freien Einrichtungen ausbauen.
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Die „Vater-Kind-Spielgruppe“ im Familienzentrum Lünen ist ebenfalls ein Baustein für
das große Feld Integration.

Die Begriffe „Integration“, „Migrantinnen,
Migranten“ oder „Menschen mit Zu-

wanderungsgeschichte“ sind sperrig und,
soweit die Lebenswirklichkeit gemeint ist,
schwer zu definieren. Fest steht, dass zwi-

schen den ersten Bemühungen von Heinz
Kühn als erstem Ausländerbeauftragten,
Ausländer zu integrieren, und dem heutigen
Integrations- und Teilhabegesetz viel ge-
sche hen ist. Deutschland ist bunter und kul-

 turell bereichert worden, viele Betriebe wären
ohne Migrantinnen und Migranten nicht in
der Lage, international erfolgreich zu sein.
Bei den meisten Fußballbundesligamann-
schaften liegt der Ausländeranteil über 50

„Mein Vater ist in der Türkei geboren und mit vier Jahren nach Deutschland gekommen. Ich bin hier geboren, zur Schule gegangen
und studiere. Auch wenn ich nicht in die Moschee gehe, glaube ich an Allah. Bin ich ein Migrant? Muss ich integriert werden und
wenn ja wo rein?“ – so eine Schilderung eines Lehramtsstudenten auf der letzten Dialogkonferenz, die der Kreis gemeinsam mit Ver-
bänden, Migrantenorganisationen und der Polizei durchgeführt hat. 

Gelungene Integration durch
Partizipation im Kreis Mettmann
Von Rainer Krause, Sozialamtsleiter
und Arlin Cakal-Rasch, Dipl. Pädagogin,
Kreis Mettmann 
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Prozent. Der FC Energie Cottbus war die
ers te Bundesligamannschaft, die ausschließ-
 lich Ausländer in der Startaufstellung hatte.
Nicht übersehen werden darf aber, dass an-
 teilig fast doppelt so viele junge Menschen
mit Zuwanderungsgeschichte SGB II-Leis-
tungen beziehen wie deutsche Jugendliche,
bei Schulabbrechern und Schulverweigerern
führend sind und eine höhere Delinquenz-
quote aufweisen. Es gibt also noch viel zu
tun. 
Das Integrations- und Teilhabegesetz eröff-
net durch die Schaffung der Kommunalen
Integrationszentren eine zukunftsweisende
Chance, Integration vor Ort zu stärken. Der
Kreistag des Kreises Mettmann hat bereits
im Jahre 2007 ein „Rahmenkonzept zur In-
tegration zur Ergänzung der Integrations-
arbeit in den kreisangehörigen Städten“
verabschiedet, das die Vernetzung mit den
Städten, den Verbänden und den Migran-
tenorganisationen ebenso in den Focus ge-
nommen hat wie die Stärkung von Bildung

und gesellschaftlicher Teilhabe. Das neue
Gesetz schafft in § 7 rechtliche Grundlagen
für eine zielorientierte Integrationsarbeit in
NRW. Leider ist das Land hinsichtlich der Fi-
nanzierung hinter den kommunalen Erwar-
tungen zurückgeblieben. Zwar werden die
Vollzeitstellen mit je 50.000 Euro und die
halbe Assistenzstelle mit 20.000 Euro fi-
nan ziert, die Sachkosten mit 9.700 Euro
pro Stelle (nach KGST) und die Gemeinkos-
 ten finden allerdings keine Berücksichtigung.
Auch die vom Land abgeordneten Lehre-
rinnen und Lehrer verursachen selbstver-
ständlich Sachkosten. Für den Kreis ist die
Integration der Menschen mit Zuwande-
rungsgeschichte seit langem ein zentrales
Anliegen und sowohl in sozialer als auch
wirtschaftlicher Hinsicht zukunftsweisend
und notwendig. Im Kreis mit seinen zehn
Städten hat fast jeder Vierte eine Zuwande-
rungsgeschichte. Neben den Herausforde-
rungen der Integrationsarbeit ist es wichtig,
die unterschiedlichen regionalen und struk-

turellen Bedingungen der einzelnen Städte
zu berücksichtigen. Um die Integration der
Menschen mit Zuwanderungsgeschichte ak-
tiv zu gestalten, hat Landrat Thomas Hen-
dele im Jahr 2005 mit der Einrichtung der
Abteilung Integration im Kreissozialamt ein
deutliches Signal gesetzt und mit großer
Bedeutung vorangebracht. Eine zentrale
Rolle zur Umsetzung der Integration als
Partizipation spielt die Zusammenarbeit mit
den Wohlfahrtsverbänden, Schulen und
Mi grantenorganisationen auf Augenhöhe.
Zur Steuerung der gemeinsamen Arbeit ist
der Arbeitskreis Integration extern als Platt-
 form fest implementiert. Parallel zu dieser
Arbeit hat der Kreis Mettmann an der eige-
nen interkulturellen Öffnung gearbeitet und
unterstützt im Rahmen des Arbeitskreises
Integration intern alle Ämter hinsichtlich der
interkulturellen Öffnung der Aufgaben. 
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Dass die RAA in Ahlen und nicht in der
Kreisstadt Warendorf angesiedelt wur-

de, ist kein Zufall. In der Industriestadt ist der
Anteil von Menschen mit Zuwanderungs-
geschichte am höchsten – bei den Kindern
und Jugendlichen liegt er bei etwa 50 Pro-
zent. Kreisweit haben etwa 18 Prozent der
277.000 Menschen einen Migrationshin-
tergrund. Zwischen den 13 Städten und Ge-
 meinden im Kreis bestehen dabei große Un -
terschiede. So leben in Warendorf vor allem
Menschen mit russischem Migrationshinter-
 grund, während in Ahlen insbesondere Tür-
ken wohnen. Diese Situation war für den
Kreis Warendorf Anlass für eine detaillierte
Bestandsaufnahme und die Aufstellung ei-
nes Aktionsplans. Ein wichtiges Ziel dabei
ist die volle Teilhabe aller im Kreis lebenden
Menschen am gesellschaftlichen und wirt-
schaftlichen Leben. Nicht zuletzt mit Blick
auf die demografische Entwicklung und den
drohenden Fachkräftemangel. Unter dem
Motto „Einander kennen lernen“ bilanzier-
te und analysierte der Kreis gemeinsam mit
mehr als 2000 Bürgern die Integrationsar-
beit in den Städten und Gemeinden. 

Von ehrenamtlich tätigen Bürgern in Verei-
nen und Migrantenselbstorganisationen bis
hin zu Verantwortlichen in Schulen und im
Bildungssektor sowie in Politik und Verwal-
tung waren zahlreiche Gruppen an dem Pro-

 zess beteiligt. Die Ergebnisse und die dar-
aus resultierenden Ziele und Maßnahmen
wurden 2010 in einem umfassenden Inte-
grationsbericht dargestellt. Ein zentrales Er-
gebnis war, dass die durchgängige Sprach-

bildung der Schlüssel für einen gelingen-
den Integrationsprozess ist – und damit die
entscheidende Voraussetzung für Bildungs-
 partizipation und Chancengleichheit aller
Bevölkerungsgruppen.

In Kooperation zwischen der Sozialplanerin
und der Bildungsplanerin des Kreises sowie
mit der Schulaufsicht entstanden unter brei-
 ter Beteiligung aller maßgeblichen Akteure
der regionalen Bildungslandschaft erste Kon-

„Einander kennen lernen" – so lautet das Motto des Integrationsplans im Kreis Warendorf. Mit großen Schritten kommen die vielen
verschiedenen Akteure im Kreis diesem ehrgeizigen Ziel näher. Ein wichtiger Meilenstein ist jetzt erreicht. Seit dem 22. August 2012
gibt es im Kreis Warendorf eine „Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien"
(RAA). Ihr Sitz befindet sich in Ahlen. Sie soll nach dem Integrations- und Teilhabegesetz NRW zu einem Kommunalen Integrations-
zentrum ausgebaut werden. 

Vom Integrationsbericht zum
Kommunalen Integrationszentrum 
Von Dr. Durdu Legler,
stellv. Leiterin der RAA für den Kreis Warendorf 

Im Rahmen des Projekts Mercator-Förderunterricht unterrichten Studenten Schüler in Klein-
gruppen.
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zepte zur Sprachförderung an Kitas und
Grundschulen. Aus diesen Planungs- und
Beteiligungsprozessen wurden neue Pro-
jekte konzipiert oder bestehende Angebote
weiterentwickelt. Im Rahmen von „Sprach-
schätze" werden an zunächst 15 Grund-
schulen im Kreis Warendorf die Kollegien
und Fachkräfte des Offenen Ganztages qua-
 lifiziert. Im Fokus dieser Qualifizierungs-
maßnahme stehen die interkulturelle Sensi-
bilisierung und Deutsch als Zweitsprache
(DaZ). Die Hauptstelle der RAA in Essen war
bei der Konzepterstellung behilflich und bei
der Umsetzung des Projektes vor Ort aktiv
beteiligt. Der Mercator-Förderunterricht für

Kinder und Jugendliche mit Migrationshin-
tergrund ist ein seit Jahren erfolgreich er-
probtes Fördermodell, das durch die Stiftung
Mercator teilfinanziert wird. Zusätzlich zum
regulären Schulunterricht erhalten Kinder
und Jugendliche in Kleingruppen kosten-
freien Förderunterricht, den Lehramtsstu-
dierende erteilen. Diese werden an der Uni
intensiv auf ihre Unterrichtstätigkeit vorbe-
reitet und dabei begleitet. Der Mercator-
Förderunterricht wird sowohl an einzelnen
Grundschulen als auch an weiterführenden
Schulen in der Sekundarstufe I erteilt.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Fami-
lien des Kreises erprobte parallel das selbst
entwickelte ganzheitliche Förderkonzept FIT
(Frühkindliches Integrationstraining). Erzie-
her sowie Lehrer an Grundschulen sind da-
für qualifiziert worden. Ein Baustein dieses
Konzeptes zielt beispielsweise auf die För-
derung der Muttersprachenkompetenz, auf
die Förderung der deutschen Sprache und
der allgemeinen kindlichen Entwicklung ab.
Dabei werden die Mütter als Expertinnen
für das Erlernen der Erstsprache mit eige-
nen Angeboten einbezogen. Die erfolgrei-
che Startphase all dieser Modellprojekte gab
den entscheidenden Impuls zur Gründung
einer RAA im Kreis. Sie koordiniert jetzt flä-
chendeckend den für den jeweiligen Stand-

 ort angepassten Ausbau dieser Projekte. Die
RAA ist dabei Bestandteil des Schul-, Kultur
und Sportamtes des Kreises. So ist eine en -
ge Anbindung an das Regionale Bildungs-
büro und die Schulpsychologische Bera-
tungs stelle gewährleistet, die ebenfalls zu
diesem Amt gehören. Räumlich ist die RAA
in der Villa Küper, einer zentral gelegenen
Nebenstelle der Kreisverwaltung in Ahlen,
untergebracht. In diesem Gebäude befindet
sich auch eine Außenstelle des Gesundheits-
 amtes sowie die Pflege- und Wohnberatung
des Kreises. In unmittelbarer Nachbarschaft
gibt es zudem die Agentur für Arbeit und
das Jobcenter, so dass insgesamt gute Vor-

aussetzungen für die Vernetzung und Ko-
operationen der RAA mit anderen Akteu-
ren im Kreis Warendorf bestehen.
Als Einrichtung des Kreises ist die RAA für
den gesamten Kreis zuständig. Die Förde-
rung der ganzheitlichen Bildung steht im
Mittelpunkt. Damit richtet sich das Ange-
bot der RAA an alle Institutionen im Kreis
Warendorf, die im schulischen und außer-
schulischen Bildungskontext mit Kindern,
Jugendlichen und jungen Erwachsenen und
deren Familien arbeiten. Daraus ergeben sich
die Aufgabenbereiche frühe Bildung und
Ele mentarerziehung, die durchgängige schu-
 lische Bildung sowie der Übergang Schu-
le/Beruf mit den Schwerpunkten sprachli-
che Qualifizierung und interkulturelle Kom -
petenz. Das Team der RAA besteht aus zwei
Expertinnen aus dem Bereich der Erziehungs-
 wissenschaften und drei Lehrerinnen. Die
Dipl.-Pädagogin Diler Senol-Kocaman lei-
tet die RAA des Kreises. Stellvertretende
Lei terin ist Dr. Durdu Legler. Diler Senol-
Kocaman ist gemeinsam mit der Erziehungs-
 wissenschaftlerin Meryem Özkan für den
Bereich Interkulturelle Erziehung im Elemen-
 tar- und Primarbereich und damit für die
Um setzung des Projektes FIT zuständig.
Mer yem Özkan erwirbt derzeit außerdem
die Qualifikation für den Bereich der Väter -

arbeit, ein weiteres Projekt der RAA. Claudia
Peter-Weidemann und Dr. Durdu Legler
sind Ansprechpartnerinnen für den Bereich
durchgängige Sprachbildung und überneh-
men die Projekte Sprachschätze und Mer-
cator. Anna Weber ist zukünftig Ansprech-
partnerin für die Bereiche Übergang
Schule/Beruf und Schule ohne Rassismus
(SoR). In Kürze wird das Team der RAA
durch eine Verwaltungskraft verstärkt.
Nachdem im Februar 2012 vom Landtag
NRW das „Gesetz zur Förderung der ge-
sellschaftlichen Teilhabe und Integration in
Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Inte-
grationsgesetz)“ verabschiedet wurde, das
die flächendeckende Einrichtung von Kom-
munalen Integrationszentren (KIZ) in Krei-
sen und kreisfreien Städten vorsieht, will der
Kreis Warendorf nun die gerade erst ins Le-
ben gerufene RAA möglichst schnell in ein
solches KIZ umwandeln. Damit bietet sich
die Chance, weitere, große Teile des Inte-
gra tionskonzeptes umzusetzen. Denn die
personelle Besetzung wird um eine ganze,
vom Land nahezu in vollem Umfang geför-
derte Stelle, erweitert. Integration soll als
kreis weite Querschnittsaufgabe wahrgenom-
 men werden. Das KIZ soll künftig die Vielfalt
der Angebote und Aktivitäten der kommu-
nalen Ämter und Einrichtungen sowie der
freien Träger vor Ort koordinieren und er-
gänzende Angebote zur Qualifizierung der
Beschäftigten in Kindertageseinrichtungen,
in Schulen und anderen Bildungsinstitutio-
nen bereitstellen. Beraten, begleitet und ge-
 fördert werden die Kommunalen Integra-
tionszentren durch das Kompetenzzentrum
für Integration der Bezirksregierung Arns-
berg, vom Landesintegrationsrat NRW und
von der Hauptstelle der RAA in Essen. 
Im Kreis Warendorf soll der Übergang Schu-
 le/Beruf ein inhaltlicher Schwerpunkt im Rah-
 men dieser Querschnittsaufgabe werden.
Grundgedanke dieses Schwerpunktthemas
ist es, die großen Potenziale für den Arbeits-
 markt im Bereich der Kinder und Jugendli -
chen mit Migrationshintergrund gezielter
aus zuschöpfen, damit es auch in Zukunft
noch ausreichend Fachkräfte gibt. Schon
Anfang 2013 könnte das Kommunale Inte-
grationszentrum seine Arbeit aufnehmen.
Ein Kreistagsbeschluss dazu soll im Herbst
gefasst werden. Damit hätte der Kreis Wa-
rendorf den Weg von der Erstellung eines
Integrationsberichts über die Einrichtung ei-
 ner RAA bis hin zu einem Kommunalen In-
tegrationszentrum in nicht einmal drei Jah-
ren beschritten – und wäre damit dem Mot to
des Integrationsberichts „Einander kennen
lernen“ in rasantem Tempo zumindest ein
gutes Stück näher gekommen.
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Das Team der RAA für den Kreis Warendorf: Leiterin Diler Senol-Kocaman, Dr. Durdu
Legler, Meryem Özkan und Claudia Peter-Weidemann (v.l.n.r.).
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In den Jahren 2005 bis 2009 sanken die Ein-bürgerungszahlen im Märkischen Kreis be-
trächtlich. Während im Jahr 2005 noch 898
Personen eingebürgert wurden, waren es
im Jahr 2009 nur noch 493 Personen, die
auf ihren Antrag hin die deutsche Staatsan-
gehörigkeit erlangten. Die Entwicklung folg-
 te damit einem bundesweiten Trend, für den
sicherlich die strengeren Vorgaben des Ge-
setzgebers im Staatsangehörigkeitsrecht mit
verantwortlich waren, die sich unter ande-
rem in Form des Einbürgerungstests und des
Nachweises der deutschen Sprachkenntnis -
se mit Zertifikat ausdrückten. Fraglich war
jedoch, ob dies allein die Gründe waren, die
fast zu einer Halbierung der Einbürgerungs-
 zahlen führten oder ob nicht doch andere
Faktoren wie zum Beispiel die Kommunika-
tion und/oder die Motivation vor Ort eine
besondere Rolle spielen. Immerhin erfüllen
circa 70 Prozent der im Märkischen Kreis
lebenden ausländischen Bevölkerung die all-
 gemeinen Voraussetzungen, das heißt vor
allem die zeitlichen Voraussetzungen, für
eine Einbürgerung. Kommunen und Land-
kreise können unmittelbar keinen Einfluss
auf die gesetzlichen Voraussetzungen für die
Einbürgerung nehmen. Die Erfahrungen der
Einbürgerungsbehörde des Märkischen Krei-
 ses legten aber nahe, dass fehlende Infor-
mationen oder auch Falschinformationen
über das Einbürgerungsverfahren und die
Konsequenzen der Einbürgerung eine Be-
deutung für die Entscheidung haben, sich
einbürgern zu lassen. Außerdem bestand der
Eindruck, dass viele Ausländer keinen kon-
kreten Anlass haben, sich mit der Frage der
Einbürgerung zu beschäftigen und diese
Frage daher im Bewusstsein vieler einfach
nicht vorkommt. 
Um diese Erfahrungen beziehungsweise Ein-
 drücke zu hinterfragen, wurde mit Mitteln
aus der Landesförderlinie„KOMM-IN NRW“
und in Zusammenarbeit mit dem Institut für
soziale Innovation aus Solingen das Projekt
„Sag Ja zur Einbürgerung im Märkischen
Kreis" initiiert. Das Projekt begann im Früh-
 jahr 2010 und endete im Sommer 2011.
Die wichtigsten Instrumente dieses Projek-
tes waren drei Workshops, zu denen Ver-
treter von Schulen, Volkshochschulen und
anderen Sprachkursträgern, Vertreter der In-

 tegrationsräte und von Migrantenorganisa-
 tionen, bereits eingebürgerte Personen so-
wie Vertreter der drei Einbürgerungsbehör-
den im Märkischen Kreis eingeladen wurden.
Durch diese Zusammensetzung sollte eine
möglichst große Vielzahl von Ansichten und

Akteuren an einen Tisch gebracht werden.
Außerdem wurde ein Projektbeirat gebildet,
dem verschiedene Akteure der Integration
angehören und der die Arbeit der Einbür-
gerungsbehörden auch in Zukunft bera-
tend begleiten soll. Ziel der Workshops war
eine unbelastete Diskussion über das The-
ma „Einbürgerung", das Für und Wider he -
rauszuarbeiten und durch die verschiede-
nen Argumentationen einen Blick über den
eigenen Tellerrand zu gewinnen. Natürlich
kam es während der Workshops auch zu
kritischen Fragen wie zum Beispiel „Warum
will der deutsche Staat eigentlich, dass man
sich einbürgern lässt – nur wegen der demo-
grafischen Entwicklung?“. In solchen Mo-
menten war man mitten in einer emotiona-
len Diskussion und auch mitten in einem
„Ihr und Wir – Denken“. Durch die Works-
hops entstanden Chancen, dieses Denken“
gemeinsam anzugehen und zu überwinden.
Einbürgerung, so zeigte sich, ist eine höchst-

 persönliche Entscheidung für jeden selbst.
Eine Behörde kann gute Rahmenbedin-
gungen für diese persönliche Entscheidung
schaf fen, indem sie die bestmögliche Infor-
mation, Aufklärung und Transparenz zum
Thema „Einbürgerung“ bietet. Im Rahmen

der Integration gilt es, darüber hinaus aber
auch eine Sensibilität für dieses Thema zu
wecken. Einbürgerung ist letztlich auch eine
Einladung des Staates, dessen Staatsange-
hörigkeit anzunehmen. Und ein Einbürge-
rungswunsch geht auch damit einher, in-
wiefern diese Einladung bei Zugewanderten
ankommt. Obwohl Einbürgerungsbehörden
keinen Einfluss auf die Einbürgerungsvor-
rausetzungen nehmen, können sie die Rah-
 menbedingungen verbessern, indem sie die
betroffenen Personenkreise aktiv informie-
ren, Falschinformationen und Gerüchte of-
fen siv angehen und aufklären, in den be-
trof fenen Personengruppen zum Nachden-
ken über das Thema Einbürgerung anregen
und Initiativen starten, die den Einladung-
scharakter der Einbürgerung verdeutlichen.
Um dies zukünftig zu gewährleisten, wur-
de eine „FAQ-Liste“ erarbeitet, die auf ei-
nen Blick alle relevanten beziehungsweise
häufig gestellten Fragen zum Thema Ein-

Um die Erfahrungen beziehungsweise Eindrücke bezüglich der Einbürgerung zu hinterfragen, wurde mit Mitteln aus der Landesförderlinie
„KOMM-IN NRW“ und in Zusammenarbeit mit dem Institut für soziale Innovation aus Solingen das Projekt „Sag Ja zur Einbürgerung
im Märkischen Kreis" initiiert.

Integration durch Einbürgerung
im Märkischen Kreis
Von Thomas Schmitz, Fachdienst 31
Aufenthaltsrecht und Integration,
Märkischer Kreis

Seit drei Jahren finden regelmäßig Einbürgerungsfeiern statt. Quelle: Hendrik Klein
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bürgerung beantwortet. Diese Auflistung
ist nicht zuletzt ein Ergebnis einer im De-
zember 2010 in Werdohl durchgeführten
Informationsveranstaltung für türkische
Staatsangehörige, welche die Einbürge-
rungsbehörde gemeinsam mit dem Wer-
dohler Integrationsrat vorbereitet hatte. Die
Veranstaltung wurde vom Institut für sozia-
 le Innovation zweisprachig moderiert. Span-
 nend war, dass ein Vertrauensanwalt des
türkischen Generalkonsulats in Essen als
Referent anwesend war. So konnten nicht
nur Fragen zur Einbürgerung in Deutsch-
land, sondern auch zur Ausbürgerung aus
der türkischen Staatsangehörigkeit direkt
und zweisprachig geklärt werden. Durch die
differenzierte Beantwortung von Anfragen
und die intensive Suche nach Lösungen in
Bezug auf die Situationsschilderungen der
ausländischen Teilnehmer konnte ein nach-
haltiges Signal gesetzt werden, dass die Ein-
 bürgerungsbehörde im Märkischen Kreis
durch objektive Beratung und Abbau von
Falschinformationen den Weg zur Einbür-
gerung unterstützen möchte. Ein wichtiges
weiteres Signal gab der Werdohler Bürger-
meister, der die Veranstaltung mit eindeuti-
gen Willkommensworten eröffnete. 
Mittlerweile liegt in allen Stadt- und Ge-
meindeverwaltungen sowie den Einbürge-
rungs- und Ausländerbehörden des Märki-
schen Kreises die „FAQ-Liste“ in Form einer
Broschüre aus und wird nach ersten Erfah-
rungen sehr gut frequentiert. Dies war ein
Ergebnis des Projektes, das schnell und

pro blemlos umgesetzt werden konnte. Ein
weiteres Ergebnis ist das Kommunikati ons-
 konzept „Sag Ja zur Einbürgerung im Mär-
kischen Kreis“. Es beschreibt das Projekt in
seiner Gänze, stellt die verschiedenen Mo-
tivationen zur Einbürgerung mit Vor- und
Nachteilen dar und ist auch für die Behörde
ein nützlicher Ratgeber, wie man die Einla-
dung der Einbürgerung darstellen kann. Seit
Durchführung des Projektes finden regel-
mäßig Besuche von Mitarbeitern der Ein-
bürgerungsbehörde des Märkischen Kreises
bei Integrationskursträgern statt, in deren
Verlauf über die Voraussetzungen der Ein-
bürgerung informiert wird. Natürlich wur-
de auch an die Nachhaltigkeit gedacht. Der
Projektbeirat trifft sich weiter halbjährlich
und begutachtet die aktuellen Entwicklun-
gen. Zudem wurde eine weitere Idee des
Projektes umgesetzt. Zwei Klassen des Bil-
dungsgangs „Gestaltung“ mit dem Schwer-
punkt Grafik und Objektdesign vom Be-
rufskolleg des Märkischen Kreises in Iserlohn
konnten für einen Plakatwettbewerb zum
Thema Einbürgerung gewonnen werden.
Nach Ausstellung der Plakate im Kreishaus
Lüdenscheid werden diese nun in Form ei-
ner Wanderausstellung an Schulen, Volks-
hochschulen, Verwaltungen und andere öf-
 fentliche Einrichtungen verliehen, um so ein
breites Publikum zu erreichen. 
Auch das Instrument der Einbürgerungsfei -
er wird genutzt. Bereits seit drei Jahren fin-
den vierteljährlich Einbürgerungsfeiern statt
und sind mittlerweile fester Bestandteil ei-

ner Willkommenskultur geworden. Im Rah-
men einer Feierstunde werden bis zu 60 Per-
 sonen durch den Landrat eingebürgert, der
auf diese Weise den Neubürgern eine be-
sondere Wertschätzung zeigt. 
Die Einbürgerung hat für die Kreisverwal-
tung des Märkischen Kreis einen hohen Stel-
 lenwert. Durch das KOMM-IN Projekt „Sag
Ja zur Einbürgerung im Märkischen Kreis“
sind der kommunalen Einbürgerungsbe-
hör de die eigenen Handlungsmöglichkei-
ten be wusster geworden und es konnten
ganz konkrete Handlungsansätze erarbei-
tet werden, die nachhaltig zur Anwendung
kommen. Kernerkenntnis ist jedoch, dass
es keine Erfolgsformel für einen gelunge-
nen Integrations- und Einbürgerungspro-
zess gibt, und es deshalb sehr sinnvoll ist,
nicht über, sondern mit den betroffenen
Personenkreisen zu sprechen. Die Perspek-
tiven der am KOMM-IN Projekt beteiligten
Migranten war für die Erkenntnisgewin-
nung überaus hilfreich, und hat nicht zu-
letzt dazu beigetragen, das „Wir und Ihr –
Denken“ zu verlassen und gemeinsame
Sicht weisen zu entwickeln. Auch wenn sich
ein Zusammenhang natürlich nicht eindeu-
tig nachweisen lässt, im Jahr 2011 stieg die
Zahl der Einbürgerungen auf 636 Personen
und für 2012 werden rund 750 Einbürge-
rungen im Märkischen Kreis erwartet.
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Die Stabsstelle konzentrierte sich von Be-
 ginn an auf Vernetzung, Qualifizierung

von Fachleuten und Unterstützung von in -
terkulturellen Öffnungsprozessen insbeson-
 dere im Bildungsbereich. Diese Strategie hat
die Integrationsarbeit kontinuierlich zu einem
relevanten Akteur bei der Bewältigung des
demografischen Wandels gemacht. Die Ein-
 bindung der Einbürgerungsbehörde in die
Stabsstelle befördert die Will kommenskul-
tur im Kreishaus und erreicht neue Zielgrup-
 pen unter den Einbürgerungsberechtigten.
Im Kreis Düren besteht seit mehr als 15 Jah-
 ren eine RAA, im Jahr 2005 kam eine Inte-
grationsbeauftragte hinzu. Beide Fachbe-
reiche waren in verschiedenen Dezernaten

angesiedelt. Dank der Förderung durch das
Landesprogramm KOMM-IN war es mög-

lich, ein umfassendes Integrationskonzept
unter Beteiligung zahlreicher Netzwerkpart-
 ner zu entwickeln. 
In Integrationskonferenzen und Arbeits-
grup pen wurden Arbeitsschwerpunkte he -
raus gearbeitet und gemeinsame Strategi -
en entwickelt. In allen Prozessen wurde die
be sondere Bedeutung einer gelingenden Bil-
 dungsbiographie für die Chancengleichheit
von Menschen mit Migrationshintergrund
betont. Daher war es naheliegend, die För-
derung der Bildung von Menschen mit Mi-
grationshintergrund zu einer Kernaufgabe
der Integrationsarbeit zu machen und mit
den anderen vorhandenen Aktivitäten zu
bündeln. 

Schon am 1. Januar 2010 wurden im Kreis Düren die Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zu-
wandererfamilien (RAA), die Integrationsbeauftragte und die Einbürgerungsbehörde zur Stabsstelle für Migrationsangelegenheiten
im Dezernat des Landrates zusammen geführt. Ziel war es, den Fachverstand im Bereich der Integration von Eingewanderten im Kreis-
haus zu einer effektiven Verwaltungseinheit zu bündeln und Innovationsprozesse mit direkter Unterstützung der Verwaltungsleitung
unbürokratisch und schnell umsetzen zu können. 

Viele Teilnehmer verzeichnete die Abschluss-
konferenz des ersten KOMM-IN Projektes
im Jahr 2006. Foto: Sybille Haußmann

Willkommenskultur und
Interkulturelle Orientierung 
Von Sybille Haußmann, Leiterin der Stabsstelle für
Migrationsangelegenheiten /RAA Kreis Düren
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Viele Effekte

Die Effekte, die daraus entstanden sind viel-
schichtiger Natur. Ein Effekt davon ist zum
Beispiel die Qualität in sprachheterogenen
Schulen, kurz QuisS genannt. Dieses Kon-
zept der Bezirksregierung Köln wird von ei-
ner RAA-Mitarbeiterin in der Stabsstelle um-
gesetzt. Es bietet Schulen, die sich freiwillig
beteiligen, ein umfassendes Konzept der Un -
terrichtsentwicklung für Deutsch in mehr-
sprachigen Klassen (DemeK), Fortbildung
schulischer Steuerungsgruppen, Weiterent-
wicklung des Herkunftssprachlichen Unter-
richts und eine verbesserte Elternarbeit mit
eingewanderten Eltern. Alles mit dem Ziel,

die Lernerfolge von Kindern mit Migrati ons-
 hintergrund nachhaltig zu verbessern und
die Schulen besser auszurüsten für den Um-
 gang mit einer immer heterogeneren Schü-
lerschaft. Das Netzwerk der Integrations-
beauftragten, mit sehr guten Kontakten zu

Migrantenselbstorganisationen, Beratungs-
stellen und Arbeitsmarktakteuren bietet ei -
ne gute Ergänzung des eigentlich nur auf
Schulentwicklung angelegten Konzeptes und
führt zu neuen Kooperationen. So haben
heute alle beteiligten Schulen eine Übersicht
über Beratungsangebote für Migranten in
ihrer Nähe und die Elternarbeit wird gemein-
 sam mit Migrantenorganisationen systema-
 tisch ausgebaut.

Ein anderes Beispiel betrifft die Kundenfreund-
 lichkeit. Ein moderner kundenfreundlicher
Dienstleistungsbetrieb – wie kann dieses
Leitziel der Kreisverwaltung Düren auch für
Menschen umgesetzt werden, die wenig
oder kein Deutsch sprechen? Dieser Frage-
stellung haben sich nahezu alle Ämter der
Kreisverwaltung in den vergangenen Jahren
gewidmet. Heraus gekommen sind ver-
schie dene Maßnahmen, passgenau für je-
des ein zelne Amt. In der Ausländerbehörde
wurde so eine Willkommensmappe entwi-
ckelt, die neben einem Begrüßungsschrei-
ben des Land rates erste Orientierung mit
nützlichen Adres sen beinhaltet. Das Perso-
nalamt entwickelte ein Konzept zur Inter-
kulturellen Personalentwicklung und die
Wirtschaftsförderung kooperiert mit einem
Netzwerk von Migranten-Unternehmern.
Die job-com bietet mehrsprachige Antrags-
Formulare an, das Gesundheitsamt hat ei-
nen mehrsprachigen Ärztewegweiser her-
ausgegeben, die enge Kooperation mit dem
Schulamt ist selbstverständlich und die Ein-
bürgerungsbehörde informiert bei Veran-
staltungen mit einem Einbürgerungsquiz.
Eine hausinterne Dolmetscherbörse und der
viel genutzte ehrenamtliche Dolmetscher-
dienst der Diakonie runden die Angebots -
palette ab. Die interkulturelle Orientierung
der Familienzentren ist ein weiteres Ergeb-
nis. Eine Mitarbeiterin der RAA kümmert

sich ausschließlich um Beratung und Fort-
bildung der Mitarbeiter in Familienzentren
und Kindertageseinrichtungen. Verbindli-
che Verträge regeln die Zusammenarbeit.
Eine Fortbildung mit sieben Modulen für
Sprachförderkräfte im Elementarbereich ver-
mittelt sowohl theoretisches Wissen über
die Entwicklung mehrsprachiger Kinder als
auch praktisches Handwerkszeug für die
Sprachförderung im Kindergartenalltag.

Hier hilft ein unterstützendes Netzwerk mit
den örtlichen Jugendämtern, Schulpsycho-
logischem Dienst, Psychosozialen Zentren,
Lehrern und Fachleuten aus der Region, die
Fortbildungen kostengünstig und praxisnah
gestalten zu können.

Beteiligung von
Migrantenorganisationen

Im Jahr 2008 ermöglichte ein KOMM-IN
Projekt die Bestandsaufnahme aller im Kreis
Düren tätigen Migrantenorganisationen
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Das Fest der Nationen in Aldenhoven wird vom Inititativkreis Integration Aldenhoven alle
zwei Jahre durchgeführt. Die Geschäftsführung und organisatorische Unterstützung wird
von der Stabsstelle Migration Kreis Düren geleistet. 

Foto: Dr. Claudia Roller-Habben, Wissenschaftliche Begleitung des Arbeitskreises

Durch Fördermittel des Kreises war es dem
Irakisch-Kurdischen Sport-und Kulturver-
eins möglich, mit den Kindern einen Aus-
flug in den Brückenkopfpark in Jülich zu
organisieren. 

Foto: Irakisch-Kurdischer Sport-und Kulturverein

Die Trainer Ulrich Vollmer und Bengisu Do-
ganer, bei der Vorbereitung für die Fortbil-
dung eines Grundschul-Kollegiums. 

Foto: Sybille Haußmann

Führungskräfte der Kreisverwaltung, Mit-
glieder des Integrationsausschusses und
Vertreter von Migrantenorganisationen ar-
beiten Hand in Hand bei gemeinsamen
Workshops. Foto: Sybille Haußmann
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(MO). Die Integrationsagentur der Evange-
lischen Gemeinde hat seitdem die Vernet-
zung und Unterstützung der MO übernom-
 men. Die damals aufgebauten Kontakte
tra gen bis heute, viele neue Organisationen
sind seit dem hinzugekommen. Die Stabs-

stelle Migration arbeitet eng mit Vereinen
zusammen, zum Beispiel bei der Fortbildung
von Eltern, bei Veranstaltungen, Festen oder
in Schulprojekten. Die Stabsstelle unterstützt
bei der Entwicklung von Projektanträgen,
bei Raumnot und mit einem kleinen Etat fi-
nanziell. Deutlich wird die verbesserte Par-
tizipation in der Beteiligung an politischen
Gremien, in Elternpflegschaften und selbst
in einer steigenden Zahl von Bewerbungen
für den öffentlichen Dienst aus den Reihen
der MO. 
Familien, die aus dem Ausland in den Kreis
Düren einreisen, erhalten ganzheitliche Un -
terstützung bei der ersten Orientierung und
dem Erlernen der deutschen Sprache. Mit
Hilfe des ersten KOMM-IN Projektes im Jahr
2007 wurde eine sehr gute Zusammenar-
beit aller Akteure im Bereich der Integra-
tionskurse aufgebaut, die bis heute trägt.
Von Lehrern der RAA werden traditionell
die neu eingewanderten Familien mit schul-
 pflichtigen Kindern beraten, damit geeigne-
te Schulen für die Kinder gefunden werden.
Im ersten Jahr in Deutschland ermöglichen
drei Seiteneinsteigerklassen eine strukturier-
te und intensive Vermittlung der deutschen
Sprache für Schülerinnen der fünften bis
zehn ten Klasse. Grundschulkinder werden
durch ehrenamtliche Sprachpaten unter-
stützt und der Förderverein der RAA fi-
nanziert zusätzliche Hilfen am Nachmittag.
Durch die Zusammenarbeit zwischen den
Akteuren im Netzwerk der Stabsstelle und
den Beratungslehrern sind heute auch indi-
viduelle Lösungen möglich. Als ein verläss-
licher Partner erweist sich hier der Jugend-
migrationsdienst des SkF. Einige Beispiele

dienen der Verdeutlichung: Ein 16-jähriger,
der gleichzeitig Integrationskurs und Be-
rufskolleg besuchen kann, ein Praktikum-
platz in einem Betrieb aus dem Netzwerk
der Migrantenunternehmer oder eine Leh-
rerin aus dem Kosovo, ohne anerkannten
Abschluss, die in der Offenen Ganztagsschu-
le Hausaufgaben betreut. 
Gerade kleine Kommunen haben nicht die
Ressourcen, eine strategische Integrations-
arbeit aufzubauen. Trotzdem ist es häufig
wichtig, den sozialen Nahbereich genauer
zu betrachten, die Bedarfe vor Ort zu analy-
sieren und darauf zu reagieren. Die Stabs-
stelle Migration übernimmt hier bei Bedarf
die Funktion der Dienstleisterin für kreisan-
gehörige Kommunen, indem örtliche Netz-

werke begleitet, Ressourcen für lokale Akti-
 vitäten zur Verfügung gestellt und Projekte
gemeinsam durchgeführt werden. Die Zu-
sammenarbeit in der Gemeinde Aldenho-
ven wurde sogar wissenschaftlich begleitet
und veröffentlicht (Claudia Roller, „Mobile
Gesellschaft und Soziale Arbeit: Inklusions-
prozesse und Partizipation von Allochthonen
und Autochthonen in einem peripheren lo-
kalen Milieu“). Das erste Integrationskon-
zept für den Kreis Düren wurde im Jahr 2007
vom Kreistag verabschiedet. Seitdem wur-
de es dreimal fortgeschrieben und weiter
entwickelt. Hier laufen die Fäden zusammen
und es wird Transparenz geschaffen über
Maßnahmen und Ziele der Integrationsar-
beit. Eine breite Partizipation sowohl von
Betroffenen als auch von Fachleuten wird
durch drei Gremien sichergestellt, die für
die Steuerung und Koordinierung verant-

wortlich sind. Der Integrations- und Migra-
tionsausschuss des Kreises Düren, in dem
auch sachkundige Einwohner mit Migrati -
onserfahrung vertreten sind, und der Ar-
beitskreis Migration, mit Vertretern aller am
Integrationskonzept beteiligten Institutio-
nen und Arbeitskreise. Regelmäßige Integra-
 tionskonferenzen beziehen die interessierte
(Fach-)Öffentlichkeit mit ein. Systement-
wicklung und Innovation gelingt dann, wenn
Menschen überzeugt werden, dass Verän-
derungen sinnvoll und für alle nützlich sind.
Das heißt, Überzeugungsarbeit leisten, die
Stärken und Grenzen von Systemen und
Netzwerken ausloten und immer wieder
Motor sein. Dafür braucht es ein Team, das
sich dieser Aufgabe stellt. 

Die Erfolge im Kreis Düren waren nur mög-
lich, durch ein über Jahre gewachsenes
Netzwerk von Fachleuten, die vertrauens-
voll zu  sammen arbeiten. Gegenseitige Un -
terstützung über fachliche Grenzen hinweg
sind dadurch zur Selbstverständlichkeit ge-
worden. Dieses Netzwerk zu pflegen und
weiter zu entwickeln wird im Kreis Düren
die Aufgabe des Kommunalen Integrati ons-
 zentrums sein. Dass das Land NRW diese
Arbeit durch das Teilhabe- und Integrati -
onsgesetz endlich besser finanziell ausstat-
tet, sieht der Kreis Düren als Bestätigung
und Anerkennung des Weges, der hier ein-
geschlagen wurde. 
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Vor Ort beim SmiLe-Patenprojekt, Wolfgang Spelthahn, Landrat des Kreises Düren (2.v.li.)
und Jill Schulléri, Koordinatorin des Patenprojektes (3.v.re.). Das Patenprojekt unterstützt
Grundschulkinder, die gerade erst aus dem Ausland eingewandert sind.

(Foto: Josef Kreutzer, Pressereferent Kreis Düren) 

Auch schon einmal im Eingangsbereich der
Ausländerbehörde Kreis Düren anzutreffen:
Alia Goli (li.) und Hafid Labtaouri (re.),
Mitarbeiter der Stabsstelle Migration/RAA.

Foto: Josef Kreutzer, Pressereferent Kreis Düren
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Da wären zum Beispiel  Udo di Fabio, bis
2011 Richter am Bundesverfassungsge-

richt, Mesut Özil, Nationalspieler der Deut-
schen Fußballmannschaft, Aygül Özkan,
Sozialministerin des Landes Niedersachsen,
Fatih Akin, mehrfach ausgezeichneter Film-
 regisseur, Ural Öger, bis vor kurzem Eigen-
tümer des Reiseunternehmens Öger Tours,
Philipp Rösler, Bundeswirtschaftsminister
oder Cem Özdemir, Bundesvorsitzender der
Partei Bündnis 90/Die Grünen. In Nordrhein-
Westfalen hat knapp ein Viertel der Einwoh-
ner einen Migrationshintergrund. Mit dem
Integrationsgesetz überträgt das Land Nord -
rhein-Westfalen neben den kreisfreien Städ-
 ten gerade den Kreisen eine besondere Ver-
 antwortung für eine erfolgreiche Integration
der Bürgerinnen und Bürger mit ausländi-
scher Herkunft. Ab dem 1. August 2013 sol-
len landesweit in kommunalen Integrati ons-
 zentren nicht nur die stark schulisch ge präg -
ten Aufgaben der RAA wahrgenommen
werden, sondern im gesamten Kreisgebiet
die Integrationsarbeit koordiniert werden.
Zur Übernahme dieser Aufgaben hat der
Rhein-Kreis Neuss seit vielen Jahren Initia-
tiven gezeigt, so dass er auf die Wahrneh-
mung der neuen Aufgabe vorbereitet ist. 
Ein wichtiger Baustein nachhaltig wirkender
Integrationsarbeit ist die Investition in die
schulische Laufbahn von Schülerinnen und
Schüler mit Migrationshintergrund. So gibt
es im Rhein-Kreis Neuss seit über 15 Jahren
für aus dem Ausland stammende potentielle
Gymnasiasten und Gesamtschulschüler die

Möglichkeit, über einen Seiteneinsteiger-
kurs die sprachlichen Voraussetzungen zu
erwerben, um ein Gymnasium oder eine Ge-
 samtschule zu besuchen. Nach einem fünf-
monatigen Intensivkurs, der zentral am Qui-
 rinus-Gymnasium in Neuss angesiedelt ist,
können die Schüler dann auf eins der Gym-
nasien im Kreisgebiet wechseln, wo sie durch
einen nachmittäglichen Begleitkurs weiter
unterstützt werden. Die aus diesem Kurs her-
 vorgegangenen erfolgreichen Abiturien-
tinnen und Abiturienten bildeten die erste
Zielgruppe, an die sich das Migranten-Sti-
pendium des Rhein-Kreises Neuss im Jahre
2009 richtete. Die Zielgruppe ist in diesem
Jahr erweitert worden, damit Abiturientin-
nen und Abiturienten ohne dieses Bildungs-
angebot auch von den berufsbildenden Schu-
len im Rhein-Kreis Neuss die Möglichkeit
haben, sich um ein Stipendium zu bewer-
ben. Das Stipendium richtet sich an erfolg-
reiche und sozial engagierte Abiturienten,
die als Migranten schon zur Grundschulzeit
oder früher in den Rhein-Kreis Neuss kamen.
Das Migranten-Stipendium beinhaltet eine
finan zielle Förderung von monatlich 300
Euro für einen Bachelor- beziehungsweise
Master-Studiengang bis maximal zwölf Se-
mester. Die Finanzierung der Stipendien er-
folgt zur Hälfte aus Mitteln des Rhein-Krei-
ses Neuss, zur anderen Hälfte aus Mitteln
des Landes Nordrhein-Westfalen. Denn das
Sti pendium ist Teil des NRW-Stipendien-
Programms und wird in Kooperation mit
den Exzellenz-Hochschulen RWTH Aachen

und der Universität zu Köln vergeben. Zu
den Studienfächern, die die bis jetzt sieben
jungen Frauen und Männer für ihr Studium
gewählt haben, zählen Medien- und Kul-
turwissenschaften, Medizin, Mathematik für
das Lehramt, Physik, Jura, BWL und Maschi-
 nenbau.
Die Stipendiaten haben sich ihrerseits ver-
pflichtet, über ihre erfolgreiche schulische
Laufbahn und ihr Studium in den Schulen
im Rhein-Kreis Neuss zu berichten. In den
Schulen ernten sie regelmäßig Beifall. Als
Repräsentanten erfolgreicher Integration
kön nen sie Schülerinnen und Schülern in
al len Schulformen ermutigen, ebenfalls ihr
Schicksal in die Hand zu nehmen und ei-
nen guten Schulabschluss anzustreben. Als
nächs ten Schritt beabsichtigt der Rhein-
Kreis Neuss, für die Stipendiaten ein Begleit-
 programm anzubieten, in dem sie sich so-
wohl interdisziplinär wissenschaftlich zu
Themen der Zeit austauschen als auch Kon-
 takte zu Führungspersönlichkeiten im
Rhein-Kreis Neuss knüpfen können. Die
Rückmeldungen der Stipendiaten als auch
der Schü lerinnen und Schüler aus den Schu-
 len zeigen, dass es gelingt, mit einem über-
schaubaren finanziellen Einsatz Motivation
zu erzeugen und die Integration über das
Bildungswesen zu fördern.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  50.50.00

In der Bundesrepublik Deutschland wird immer wieder diskutiert, ob angesichts der Arbeitslosenquote, der Kriminalitätsrate oder der
schulischen Erfolge die Teilhabe und die Integration vor Ort von Bürgerinnen und Bürgern mit Migrationshintergrund gelingt. Hierbei
bleibt oftmals die erfolgreiche Integration in unserer Gesellschaft außer Acht, selbst wenn diese Bürgerinnen und Bürger in den Medien
regelmäßig präsent sind. 

Das Migranten-Stipendium des
Rhein-Kreises Neuss
Von Tilmann Lonnes, Dezernent,
Rhein-Kreis-Neuss

Nach dem kreisweiten Bildungsbericht
2011 und dem Werkstattbericht 2012

zum Kleinräumigen Bildungsmonitoring in
den Städten Herten und Recklinghausen ver-

 bucht die Entwicklungswerkstatt Bildungs-
monitoring weitere Erfolge. Hier werden
nicht nur Indikatoren diskutiert, die im en-
gen Sinne Aussagen über Bildung und Bil-

dungserfolge zulassen. Eine wichtige Frage
ist zum Beispiel wie es gelingen könnte, Be-
völkerungsdaten im Kreis Recklinghausen
so umzustellen, dass Aussagen zum Migra-

Der Kreis Recklinghausen beteiligt sich seit 2010 an dem bundesweiten Projekt „Lernen vor Ort“ mit verschiedenen Handlungsfeldern
und Teilprojekten. Die zentrale Aufgabenstellung ist dabei der Aufbau eines datenbasierten Bildungsmanagements. Das Handlungs-
feld Bildungsmonitoring umfasst die quantitative Datenerhebung aller Lebensabschnitte. In der kreisweiten Entwicklungswerkstatt
Bildungsmonitoring werden seit zwei Jahren durch die Kooperation aller zehn kreisangehörigen Städte interaktiv Konzepte und
Handlungsleitfäden erstellt, die den Aufbau eines kreisweiten Monitorings fördern. 

Bildungsmonitoring im Kreis Recklinghausen 
Von Gönül Aydin-Canpolat, Bereichskoordinatorin
Bildungsmonitoring, Kreis Recklinghausen
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Damit solche Angebote auch angenom-
men werden, ist es wichtig, die besonde-

 ren Bedürfnisse der Zielgruppe zu berücksich-
 tigen. Auf dem Programm stehen deshalb
Aktivitäten, in denen die Väter authentisch
bleiben, und ungezwungen mit ihren Kin-
dern und anderen Vätern in Kontakt kom-
men. Viele Väter erfahren dabei, dass Erzie-
 hung nicht nur Arbeit bedeutet, sondern
auch sehr viel Spaß macht. Um die vielfälti-
gen Potenziale der zugewanderten Men-
schen in das Gemeinwesen der StädteRegi -
on zu implementieren, ist das Beherrschen
der deutschen Sprache die primäre Voraus-
setzung. Der Grundstein dafür wird in der
StädteRegion Aachen schon im Kleinkind-
alter von 1,5 Jahren mit dem Programm
„Griff bereit“ gelegt. Die systematische För-
 derung geht weiter vom Kindergartenbe-
reich, mit Programm „Rucksack“, bis zum

Übergang von der Schule in den Beruf. Die
erprobten Maßnahmen „Griffbereit“ und
„Rucksack“ sind dabei wesentliche Bestand-
 teile zur sprachlichen und sozialen Integra-
tion. Beide Programme zielen nicht nur auf
die Sprachförderung der Kinder, sondern
auch auf eine Stärkung der Erziehungskom-
 petenz der Eltern. Die Väter übernehmen
bei der Erziehung ihrer Kinder jedoch häufig
eine eher untergeordnete Rolle. Dies gilt im-
 mer noch für einen Großteil der deutschen
Familien, aber auch in besonderem Maße
für Einwandererfamilien. Viele Väter mit
Mi grationshintergrund sehen Erziehungs-
arbeit vor allem als Aufgabe der Frau an.
Den männlichen Anteil in der Erziehung gilt
es – auch zum Wohle der Kinder – deutlich
zu steigern, denn von der Kindertagesstät-
te bis zum Schulabschluss haben die Kinder
überwiegend mit weiblichen Lern- und/oder

Erziehungsakteuren zu tun. Wenn zu Hau-
se kein erziehender Vater agiert, fehlt vie-
len Kindern das männliche Vorbild. Vor al-
lem für Jungen ist es in der Folge schwierig,
ein positives und realistisches Bild von Männ-
 lichkeit jenseits der medialen Präsentation
aufzubauen.  
Die RAA der StädteRegion Aachen führt da-
 her seit Jahren Maßnahmen für Väter durch.
Unter dem Titel „Mein Vater“ geht es da-
bei vor allem darum, durch anregende Frei-
zeitaktivitäten Väter und Kinder enger mit-
einander in Kontakt zu bringen. So lernen
Väter und Kinder spielerisch voneinander
und das Beziehungssystem der gesamten
Familie kann sich verbessern. Wichtig ist,
dass die Väter nicht in eine Rolle gezwun-
gen werden, in der sie sich nicht wohl füh-
len. „Damit die Väter ihre Rolle authentisch
wahrnehmen können, sollten sie in Berei-

Erziehungsarbeit ist in vielen Familien immer noch vor allem Aufgabe der Frau. Das gilt auch in Einwandererfamilien. Weil in Kin-
dertageseinrichtungen und Schulen aber deutlich mehr Frauen als Männer arbeiten, ist das männliche Vorbild in der Familie be-
sonders wichtig. Die RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) der Städ-
teRegion Aachen bietet daher schon seit Jahren besondere Aktivitäten für Väter und Kinder an. 

„Mein Vater“ –
spezielle Angebote für Väter in
der StädteRegion Aachen
Von Timur Bozkir,
kommissarischer Leiter des Integrationsbüros,
StädteRegion Aachen

tionshintergrund künftig möglich werden.
Die bisherige Praxis, die Bevölkerung nur
nach den Begriffen „Deutsche“ und „Aus-
länder“ zu unterscheiden, ist gerade im Be-
reich der frühkindlichen Bildung aussagelos
geworden. Bei der Umstellung, das wurde
schnell klar, sind mehrere Dinge zu beachten.
Der Kreis hat keinen einheitlichen Dienst-
leister bei der Verarbeitung der Bevölke-
rungsdaten. Eine Stadt arbeitet mit einem
anderen IT-Anbieter zusammen als die an-
deren Kommunen. Allerdings hat sich her-
ausgestellt, dass die Stadt Dorsten einen ein-
fachen Weg gefunden hat, um mit eigenen
personellen Ressourcen eine solche Um-
stellung durchzuführen. In der kreisweiten
Entwicklungswerkstatt Bildungsmonitoring
wurde dieses „Dorstener Modell“ vorge-
führt. Die Stadt hat eine Abfrage program-
miert, mit deren Hilfe die Anzahl der Bevöl-
kerung mit Migrationshintergrund erfasst
werden kann. Zu Personen mit Migrations-
hintergrund zählen laut der Migrationshinter-
grund-Erhebungsverordnung vom 29. Sep-
 tember 2010 Einwohner mit ausländischer
Staatsangehörigkeit (Ausländer), Einwoh-
ner mit erster Staatsangehörigkeit Deutsch
und zweiter nichtdeutscher oder ursprüngli -
ch nichtdeutscher Staatsangehörigkeit (Mi-

granten) als auch Kinder, die hier als Deut-
sche geboren wurden, während die Eltern
oder ein Elternteil zum Zeitpunkt der Ge-
burt ursprünglich noch eine andere Staats-
angehörigkeit besitzen oder besaßen (deut-
sche Kinder der vorherigen beiden Gruppen).
Voraussetzungen für die Erfassung des Mi-
grationshintergrundes beziehungsweise für
die Umstellung von Ausländer- zu Migrati -
onshintergrunddaten sind die Software im
Einwohnermeldewesen OK-EWO,  MS-Of -
fice (incl. MS-Query), ODBC-Treiber (für
den Zugriff auf den SQL-Server) und Zu-
griff auf das IDV-Transferverfahren bei der
GKD-Recklinghausen. Das Verfahren erfolgt
in drei wesentlichen Schritten. Zunächst wer-
 den alle Personen mit ausländischer Staats-
bürgerschaft erfasst. Dieser Anteil entspricht
dem Anteil der Ausländer und wird in jeder
Kommune erfasst. In einem zweiten Schritt
wird nach Einwohnern mit der zweiten
Staatsangehörigkeit deutsch gefragt. Da in
der Einwohnermeldedatei die zweite Staats-
angehörigkeit hinterlegt ist, gestaltet sich
auch diese Abfrage als unproblematisch. Die
dritte Abfrage nach den Kindern, bei denen
mindestens ein Elternteil entweder Auslän-
der ist oder die zweite Staatsangehörigkeit
hat, ist umfangreicher. Die Summe aller drei

Abfragen ergibt die Anzahl der Bevölkerung
mit Migrationshintergrund, welche aufgrund
der Differenzierung in der Einwohnermel-
destatistik nach Alter und räumlicher Glie-
derung (Stadtteile, Baublock) differenziert
werden kann. Neben den enormen Koste-
neinsparungen bietet dieses Verfahren zu-
dem die Möglichkeit einer kleinräumigen
Darstellung des Anteils der Bevölkerung mit
Migrationshintergrund auf Baublock- oder
Stadteilebene.
Seit einigen Monaten erfassen nun alle Städ-
te im Kreis  – Ausnahme Herten – die Migra-
tionsdaten per „GKD Radar“. „Radar“ ist
ein Informationssystem der GKD (Gemein-
same Kommunale Datenzentrale), welches
die Kennzahlen aus unterschiedlichen Berei-
chen der Verwaltung abbildet und sie schnell
und mit einer übersichtlich aufbereiteten Gra-
 fik zur Verfügung stellt. Dieses Arbeitsergeb-
nis der kreisweiten Entwicklungswerkstatt
Bildungsmonitoring zeigt beispielhaft die
Bedeutung und Sinnhaftigkeit einer guten
und intensiven Vernetzung der Städte im
Kreis Recklinghausen. 
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chen tätig sein, die ihrem Rollenverständnis,
ihren Tätigkeitsprofilen und ihrem Wesen
entsprechen“, sagt Timur Bozkir, der bei der
StädteRegion Aachen das Thema Väterar-
beit betreut. Möglichkeiten dazu ergeben
sich zum Beispiel in den Bereichen Sport
und Freizeit, beim Fußballspielen, Zelten,
Ent decken, Bauen und Entwickeln. Ein wich-
 tiger Bestandteil der Zusammenarbeit mit
Vätern ist für die RAA der StädteRegion Aa-
 chen das Miteinander von deutschen und
eingewanderten Vätern. Die Angebote sind
daher immer offen für Väter mit und ohne
Migrationshintergrund. Der Austausch der
Väter untereinander spielt bei allen Ange-
boten eine große Rolle. So festigt sich meist
nicht nur das Verhältnis zwischen Vätern
und Kindern, sondern auch das der Väter
und Kinder untereinander – unabhängig
von Herkunft und sozialem Status der Fa-
milien. Der Kontakt zu den Vätern erfolgt
meist über die Tageseinrichtungen für Kin-
der. Häufig handelt es sich dabei um Einrich-
 tungen, an denen „Griffbereit“ und „Ruck -
sack“ bereits umgesetzt werden.

Ein gut etabliertes Angebot ist das „Große
Rucksack–Fußball-Turnier für kleine Leu-
te“. Das Turnier dient dazu, erste Kontakte
mit Vätern zu knüpfen. Dieses Fußballtur-
nier wird von den Vätern wie von der RAA
der StädteRegion Aachen als „Initialzün-
dung“ für mehr Offenheit und Verständnis
der Väter für ihre Kinder beziehungsweise
deren Erziehung verstanden. Viele Väter neh-
 men gerne die Rolle des Trainers und Co-
achs ein. Der Kontakt am Spielfeldrand ist
ungezwungen und alle sind mit Feuereifer
dabei, wenn es darum geht, das Team der
eigenen Einrichtung zu unterstützen. Die
Planung und Umsetzung des Turniers wird
von dem Arbeitskreis der Elternbegleiterin-
nen des Rucksack-Programms übernommen.

Die Elternbegleiterinnen organisieren in Ei-
genverantwortung die anfallenden Aufga-
ben und binden ihre eigenen Müttergruppen
ein. So werden auch die Elternbegleiterinnen
und die Mütter zusätzlich in ihren Kompe-
tenzen und ihrem Selbstvertrauen gestärkt. 
Da Lego-Bausteine bei Vätern und Kinder
gleichermaßen beliebt sind, steht ein Tag
im Rahmen des „Mein Vater“-Konzepts un-
 ter dem Motto „Lego“. Als Termin wird ein
Samstagvormittag gewählt, damit berufs-
tätige Väter teilnehmen können. Die Kin-
dertagesstätte ist als Veranstaltungsort ide-
al, denn sie ist den Kindern und den Vätern
bekannt. Zudem hat sie geeignete Räum-
lichkeiten, um der Kreativität der Väter und
Kinder freien Lauf zu lassen. Auch wenn die
Bedürfnisse der Väter beim Setzen der Rah-
 menbedingungen optimal berücksichtigt
wer den, bedarf es meist einer gewissen Über-
 zeugungsarbeit, um Männer mit ihren Kin-
dern an einem Samstag in die KiTa zu holen.
Dies gelingt am besten durch die direkte An-
 sprache. Die Mütter, die an den Program-
men „Griffbereit“ und „Rucksack“ teilneh-

men, informieren und motivieren die Väter.
Gleichzeitig werben die Mitarbeiter der RAA
und die beteiligte Kindertagesstätte für die-
 se Aktion. Hinzu kommt, dass einige Väter,
die an anderen Aktionen des „Mein Vater“-
Konzeptes teilgenommen haben, auch ande-
re Väter werben. Die benötigten Lego-Stei-
 ne, rund 30 Kilogramm, werden von der RAA
der StädteRegion Aachen leihweise zur Ver-
 fügung gestellt.
Ein besonderes Erlebnis für Väter und Kin-
der ist das Vater-Kind-Zelten. Zelten ermög-
 licht, wie kaum eine andere Freizeitaktion,
die fußläufige Erkundung einer Region in
Verbindung mit dem Erleben der Einheit
von Vater und Kind. Aber besonders Väter
mit Migrationshintergrund stehen der Vor-

stellung, dass sie in einem Zelt – und dann
auch noch mit ihrem Kind/ihren Kindern –
übernachten, skeptisch gegenüber. Unter
bestimmten Einwanderergruppen ist die
Cam pingkultur bei weitem nicht so ausge-
prägt wie bei vielen Deutschen. Darüber hin-

aus trauen es sich einige Väter nicht zu, zwei
Tage und eine Nacht alleine mit ihrem Kind
zu verbringen. Sie sind es gewohnt, dass sich
die Frau Zuhause um Unterkunft, Verpfle-
gung und Versorgung der Kinder kümmert.
Der erste Schritt ist es daher, die Väter zu
überzeugen, dass eine solche Aktion ein Ge-
 winn für sie und die Kinder ist. Mit klassi-
schen Werbeträgern wie Handzetteln und
Plakaten lassen sich die Väter selten über-
zeugen. Sie brauchen viel Zuspruch, weil sie
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Das „Große Rucksack-Fußballturnier für kleine Leute" bietet eine gute Gelegenheit, für
Väter und Kinder gemeinsam aktiv zu werden. Foto: StädteRegion Aachen.

Für manche Väter ist Zelten eine ganz neue
Erfahrung. Wenn das Zelt erst einmal steht,
kann das Abenteuer beginnen. 

Foto: StädteRegion Aachen.

Väter, Kinder und jede Menge kleine bunte
Bausteine. Das sind die Zutaten für einen
gelungen Vater-Kind-Lego-Tag. 

Foto: StädteRegion Aachen.
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EILDIENST: Bewerten Sie in der Rückschau
die Zeit der rot-grünen Minderheitsregie-
rung von 2010 bis 2012 als „Sternstunde
des Parlamentes“, da die Regierung stets
eine Mehrheit suchen musste? Wie sehen
Sie das Verhältnis zwischen Regierung und
Landtag in der jetzt begonnenen neuen
Wahlperiode?

Eine Minderheitsregierung kann kein Dau-
erzustand sein. Die Minderheitsregierung ist
ja auch an der fehlenden Mehrheit bei der
Verabschiedung des Haushaltsplans 2012
gescheitert. In der Schulpolitik gab es sinn-
volle Kompromisse. Das Verhältnis zwischen
Regierung und Opposition ist in der Regel
durch die klare Mehrheit der Regierung und
der Regierungsfraktion geprägt. Das ist ja
auch in dieser Wahlperiode der Fall. Für eine
Beurteilung, wie sich die Parlamentsarbeit
und die Atmosphäre in dieser Wahlperiode
entwickeln, ist es noch zu früh.

Sie sind fest verwurzelt in Ihrer Heimatre-
gion, dem Kreis Soest. Wie pendeln Sie Ihre
Verpflichtungen auf Landesebene, in Düs-
seldorf und in Ihrem Wahlkreis aus?

In meiner 27-jährigen Zugehörigkeit zum
nord rhein-westfälischen Landtag hat die
Wahlkreisarbeit immer eine hohe Priorität
gehabt. Ein Landtagsabgeordneter muss das
Bindeglied zwischen seinem Wahlkreis dem
Landtag und der Landesregierung sein. Da -

zu gehören regelmäßige Gespräche mit den
Bürgermeistern, den Landräten und vielen
anderen kommunalen Einrichtungen. Nur
so kann in Düsseldorf politische Arbeit er-

folgreich sein. Das spiegelt sich letztlich im
Wahlergebnis bei Landtagswahlen wieder.
Wichtig erscheint mir auch in diesem Zu-
sammenhang meine 30-jährige Zugehörig-
keit zum Kreistag des Kreises Soest von
1975 bis 2005 zu erwähnen.

Sie äußerten, dass es nicht sein darf, dass
die ländlichen Regionen wie Südwestfalen
eine systematische Benachteiligung durch
die Landespolitik erfahren. Ist dem so? Wie
setzen Sie sich dagegen ein?

Die Kreise Siegen-Wittgenstein, Olpe, der
Märkische Kreis, der Hochsauerland-Kreis
und der Kreis Soest haben sich zur Region
Südwestfalen zusammengeschlossen. Nur,
wenn gemeinsam die Interessen dieser Re-
gion vertreten werden, wird Südwestfalen
in der Landeshauptstadt auch wahrgenom-
men. Die Regionale 2013 ist die konsequen-
te Fortsetzung dieser Entwicklung. Nun geht
es darum, dass die erforderlichen Finanzmit-
 tel für die Realisierung der Regionale 2013
zur Verfügung gestellt werden.

Wie schätzen Sie die Potentiale der Regio-
nale 2013 für Südwestfalen als Gastgeber
ein?

Die Regionale 2013 bedeutet einen positi-
ven Schub für Südwestfalen. Die Projekte,
die jetzt auf den Weg gebracht und auch
realisiert werden, stärken die Region.

Was macht in Ihren Augen eine verantwor-
tungsbewusste und nachhaltige Politik aus?

Eine verantwortungsbewusste und nachhal-
tige Politik setzt sich für mich aus einem
Dreiklang zusammen: Wirtschaftliche Ver-

Das Porträt: Eckhard Uhlenberg,
Erster Vizepräsident des Landtages
Nordrhein-Westfalen:
Kommunen mit Leben füllen

Eckhard Uhlenberg war nach seiner Amtszeit als Minister in der CDU-/FDP-Landesregierung von 2010 bis 2012 Präsident und ist seit
Juni 2012 der Erste Vizepräsident des Landtages Nordrhein-Westfalen. Der EILDIENST sprach mit ihm über seine Arbeit im Landtag.  

Eckhard Uhlenberg

sich den ungewohnten Anforderungen nicht
gewachsen fühlen. „Aus unserer Erfahrung
ist es daher notwendig vor dem Zelten an-
dere Aktionen mit diesen Vätern zu unter-
nehmen“, so Bozkir. „Denn Väter, die bereits
an anderen Vater-Kind-Aktionen teil genom-
 men haben, sind eher bereit, sich auf dieses
Experiment einzulassen.“ Das Zelten ist für
viele Väter eine Auszeit, in der sie ihre Kin-
der einmal ganz für sich haben und ganz
anders als zu Hause erleben können. Die
Kinder wiederum haben Spaß daran, im
Mittelpunkt zu stehen und exklusiv die Auf-
 merksamkeit ihres Vaters zu genießen. Aber
nicht nur die Väter und Kinder genießen
die sen besonderen Ausflug. Für die Mütter
ist es oft das erste Mal nach der Geburt,
dass sie wieder Zeit für sich selbst haben.

Obwohl die Hauptzielgruppe Kinder im Kin-
 dergartenalter sind, können Kinder bis zum
Alter von zehn Jahren mitfahren. „Wir ha-
ben auch die Erfahrung gemacht, dass Kin-
der von allein erziehenden Müttern von den
Vätern befreundeter Kinder mitgenommen
werden“, sagt Bozkir. „Das hat immer sehr
gut geklappt.“ Auf dem Programm beim
Zelten steht natürlich auch gemeinsam für
die Mahlzeiten zu sorgen. Besonders be-
liebt ist das Backen von Stockbrot über of-
fenem Feuer. Spätestens wenn es wieder
nach Hause geht, sind sich Kinder und Vä-
ter darin einig, dass das Vater-Kinder-Zel-
ten eine tolle Aktion ist. 
Die RAA des Kreises Aachen ist mit Grün-
dung der StädteRegion Aachen Teil des In-
tegrationsbüros geworden. Die Grundlage

der Tätigkeiten bietet das Integrationskon-
zept des früheren Kreises, das mit Einrich-
tung des Kommunalen Integrationszentrums
modifiziert und aktualisiert werden wird.
Grundlegende Handlungsfelder sind Spra-
che/Bildung, Weiterbildung/Arbeit, Woh-
nen/Soziales, Gesundheit/Sport, Sicherheit
und Kultur/Religion. Zurzeit erarbeitet das
Integrationsbüro der StädteRegion Aachen
ein Konzept zur Umgestaltung der RAA in
ein Kommunales Integrationszentrum. Das
Thema Väterarbeit wird dabei auch weiter-
hin eine wichtige Rolle spielen. 
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nunft, soziale Gerechtigkeit, Bewahrung der
Schöpfung. 

Sehen Sie in der demografischen Entwick-
lung eine Gefahr für den ländlichen Raum?

Die demografische Entwicklung verläuft auch
in den ländlichen Räumen sehr unterschied-
lich. Dort, wo in Zukunft weniger Menschen
wohnen, hat es große Auswirkungen. Die-
ser Prozess muss gestaltet werden, damit
auch die notwendige Infrastruktur erhalten
bleibt.

Was stellt derzeit die größte politische He -
rausstellung der Zukunft für Sie dar?

Die europäische Schuldenkrise.

Sie arbeiten im Ausschuss für Kultur und
Medien mit. Was hat Sie bewogen, sich hier
zu engagieren?

Die Kultur ist ein wichtiger Teil unseres Le-
bens. Ich wohne seit meiner Kindheit in ei-
nem Denkmal, was mich sehr geprägt hat.
Das ist ein Teil der Kultur. Die Kultur in ih-
rer vielfältigen Form ist die Grundlage für
ein erfülltes, zufriedenes Leben. Der Lan-
despolitik kommt hier eine wichtige Aufga-
be zu und zwar in allen Landesteilen.

Zum Thema Nichtraucherschutz setzen Sie
auf das Selbstbestimmungsrecht der Bür-
ger und sprechen sich gegen das Nichtrau-
cherschutzgesetz aus. Warum?

Ich bin Nichtraucher und bin für einen kon-
sequenten Nichtraucherschutz. Nur alles,

was übertrieben wird, aus welchen Grün-
den auch immer, schadet der Sache. 

Was bedeutet die Einigung zum europäi-
schen Fiskalpakt für Sie?

Die Einigung zum europäischen Fiskalpakt
ist ein entscheidender Beitrag zur Lösung
der europäischen Schuldenkrise.

Sie kommen aus der Landwirtschaft. Wie
sehen Sie den immer weiter voranschreiten-
 den Flächenverbrauch in NRW?

Der viel zu große Flächenverbrauch gefähr-
det unsere Zukunft. Die Tüchtigkeit eines
Bürgermeisters besteht nicht mehr darin,

immer neue Baugebiete zu beantragen, son-
 dern dafür Sorge zu tragen, dass unsere
Städ te und Gemeinden mit Leben erfüllt,
die Ortskerne gestärkt werden und somit
die Infrastruktur erhalten bleibt.

Sie setzen sich für das erste Haus der Ge-
schichte in NRW ein. Warum liegt es Ihnen
am Herzen?

Nordrhein-Westfalen ist entstanden durch
den von den Briten als Besatzungsmacht
1946 verordneten Zusammenschluss der
nördlichen Rheinlande mit Westfalen, dem
sich das Land Lippe wenig später ange-
schlos sen hat. In den über 60 Jahren seiner
Geschichte ist das Land immer mehr zu-
sammengewachsen. Der  Landtag und die
Landesregierung haben neben anderen Or-
 ganisationen hierzu einen wichtigen Bei-
trag geleistet. Dieser Prozess soll aufgear-
beitet und dargestellt werden, zum Beispiel
anhand von historischen politischen Debat-
ten im Landesparlament und durch die Prä-
sentation anschaulicher Objekte der Lan-
desgeschichte. Jedes Jahr besuchen cirka
70.000 Menschen den Landtag von Nord -

rhein-Westfalen, darunter viele Schulklas-
sen. Für viele Besucher wäre das eine wert-
volle Ergänzung. Ein Haus der Geschichte
würde zur weiteren Integration unseres Bun -
deslandes beitragen. 
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Lebenslauf:
Geboren am: 16. Februar 1948 in Werl, Aufgewachsen in: Werl-Büderich 

Schulische Laufbahn: Volksschule und intensive Weiterbildung 

Beruflicher Werdegang:
Landwirtschaftsmeister, selbstständiger Landwirt 

Wohnhaft in: Werl-Büderich auf dem eigenen Hof 

Kinder: verheiratet, drei Kinder 

Hobbys: Wandern, Jakobsweg – von Soest nach Santiago de Compostela gepilgert  

Nach der Einführung des Arbeitslosengel-
des II im Jahr 2005 ist es bundesweit ge-

 lungen, die meisten der arbeitsmarktnahen
und qualifizierten Leistungsempfänger in
den Arbeitsmarkt zu vermitteln. Die Struk-
tur der Kunden hat sich seit dem erheblich

geändert. Im Ergebnis bestehen bei den ver-
 bliebenen Leistungsempfängern ein oder
meh rere Vermittlungshemmnisse verschie-
denster Art. Das können beispielsweise der
fehlende Berufsabschluss oder unzureichen-
 de Deutschkenntnisse sein. Körperliche oder

psychische Erkrankungen schmälern die Ver-
fügbarkeit auf dem Arbeitsmarkt aber auch
eingeschränkte Mobilität oder die Notwen-
digkeit der Kinderbetreuung schränken die
Vermittlungschancen ebenfalls ein. Gerade
ein Flächenkreis wie Lippe steht hier vor be-

„Förderung und Fordern“ – das ist der Grundsatz der Grundsicherung für Arbeitsuchende wie er im Sozialgesetzbuch 2. Buch (SGB II)
festgelegt ist. Das bedeutet, dass die Arbeitslosengeld-II-Empfänger alle Möglichkeiten zur Beendigung oder Verringerung ihrer Hilfe-
bedürftigkeit ausschöpfen müssen. Der Lebensunterhalt der Betroffenen wird sichergestellt, sie erhalten Hilfestellungen bei der Be-
wältigung von sozialen oder familiären Problemlagen. Sie bekommen bedarfsgerechte und passgenaue Qualifizierungen und Weiter-
bildungen, um sich auf dem Arbeitsmarkt erfolgreich bewerben zu können. Die Arbeitslosengeld-II-Empfänger sind immer verpflichtet,
mit dem Jobcenter zusammenzuarbeiten. In der öffentlichen Wahrnehmung steht häufig das „Fordern“ im Mittelpunkt und in der Kritik.
Doch die größere Herausforderung aus Sicht der Jobcenter ist das „Fördern“. Um dieser Herausforderung zu begegnen, hat das Jobcenter
Lippe zusammen mit dem Kreis Lippe und dem Kommunalen Rechenzentrum Minden-Ravensberg/Lippe (krz) das nun im eGovernment-
Wettbewerb in der Rubrik „Bester Lösungsbeitrag für ein gesellschaftliches Problem“ ausgezeichnete Projekt „LippeJob-interaktiv“
ins Leben gerufen. 

Der erste Platz für Lippe
Von Andrea Berger,
Vorstandsvorsitzende des Jobcenters Lippe
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 sonderen Herausforderungen. Bei einer Flä-
che von über 1.200 Quadratkilometern und
16 Städten und Gemeinden müssen Arbeit -
suchende oft lange Wege zurücklegen, um
sich bei einem Unternehmen vorzustellen
oder um eine Qualifizierungsmaßnahme zu
besuchen. Wer auf öffentliche Verkehrsmit-
 tel angewiesen oder aufgrund seiner fami-
liären Situation nur eingeschränkt flexibel
ist, hat bisher schlechtere Chancen an den

Möglichkeiten des „Förderns“ aktiv teilzu-
nehmen. Seit dem 1. Januar 2012 nimmt
der Kreis Lippe die Betreuung und Vermitt-
lung der ALG-II-Empfänger als sogenannte
Optionskommune in alleiniger Verantwor-
tung wahr und ist daher frei, auch Projekte

durchzuführen und anzubieten, die über das
Standardangebot der anderen Jobcenter und
der Bundesagentur für Arbeit hinausgehen.
„Als neues kommunales Jobcenter können
wir nun neue Wege beschreiten, um allen
Arbeitsuchenden unabhängig von ihrer Mo-
 bilität und familiären Situation den gleichen
Zugang zu Qualifizierungen und Hilfen zu
bieten“, erklärt Friedel Heuwinkel, Landrat
des Kreises Lippe. 

Ein Beispiel, wie Lippe diese Eigenständigkeit
lebt, ist das nun im eGovernment-Wettbe-
werb 2012 prämierte Projekt „LippeJob-
interaktiv“. Was ist die Hauptzielrichtung
dieses Projektes? Wo versprechen sich die
Fachkräfte aus dem Bereich „Markt und In-

 tegration“ Nutzen? Welche Vorteile haben
Teilnehmende von diesem neuen Weg in
der Arbeitsvermittlung? Ein Blick auf die
bisherigen Abläufe in Stellenbesetzungs-
verfahren bringt schnell Antwort. Nach wie
vor ist das vorrangig genutzte Kommuni-
kationsmittel der Postweg, manchmal auch
die versandte E-Mail. Bewerber stellen ihre
Bewerbungsmappen zusammen, Personal-
verantwortliche sichten die Unterlagen und
laden zu Präsenzterminen ein. Um bestmög-
 liche Ergebnisse und passgenaue Vermitt-
lungen zu erreichen, müssen die Kommuni-
 kationswege schneller und kürzer werden.
Der Bewerbungsprozess muss modernisiert
und der Arbeitsuchende muss vom Betrof-
fenen zum aktiv Beteiligten im Verfahren
werden. Darüber hinaus ist das Jobcenter
Lippe politisch verpflichtet, die Transferleis-
tungen nachhaltig und kontinuierlich zu
senken und zur Deckung des Fachkräfte-
bedarfes einen erheblichen Beitrag zu leis-
ten. Ziel von „LippeJob-interaktiv“ ist es,
durch die Nutzung von mobilen Endgeräten
wie zum Beispiel Tablets den Arbeitsvermitt-
 lungs- beziehungsweise den Stellenbeset-
zungsprozess schneller, flexibler und barrie-
 reärmer zu gestalten. Die Interaktivität der
präsentierten Lösung mit Videokonferenz,
digitaler Bewerbungsmappe, eLearning- und
eSkills-Training bietet sowohl Arbeitsuchen-
 den als auch Arbeitgebern unglaublich viele
flexible, schnelle und leichte Möglichkeiten.
Dies geschieht unter hohen Datenschutz-
und Sicherheitsansprüchen. Die Geräte, über
die die multimedialen Inhalte ausgetauscht
werden, ermöglichen eine geschützte und
sichere Kommunikationsplattform für alle
Beteiligten. Dadurch können Fahrtzeiten
und -kosten reduziert, Papier gespart, unsi-
cherer E-Mailverkehr überflüssig und die
Kom munikation insgesamt beschleunigt wer-
den. Von der innovativen Technik werden
alle Beteiligten – Arbeitsuchende, Arbeitge-
ber und Arbeitsvermittler – profitieren. 
Auf Seiten der arbeitsuchenden Leistungs-
empfänger bietet „LippeJob-interaktiv“ den-
jenigen die größten Vorteile, die bisher auf-
grund von eingeschränkter Flexibilität,
mangelnder Mobilität oder fehlenden
Sprach- kenntnissen bei der Jobsuche be-
nachteiligt sind. „Alleinerziehende sind
zum Beispiel eine unserer Hauptzielgrup-
pen für LippeJob-interaktiv“, erklärt An-
drea Berger, Vorstandsvorsitzende des
Jobcenters Lippe. „Wenn es uns gelingt, die
Frauen erfolgreich fit für den Arbeitsmarkt
zu machen, stehen sie als dringend benö-
tigte Fachkräfte der Wirtschaft zur Verfü-
gung.“ Alleinerziehende werden das Gerät
zukünftig als Plattform für Qualifizierungs-
angebote und E-Learning nutzen und im
Falle von Bewerbungs- oder Schulungster-
minen direkt Hilfe vom Jobcenter bei der
Findung einer Betreuungs möglichkeit am
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Gemeinsam für eine bessere Vermittlung von benachteiligten Arbeitslosen: Michael Ro-
sentreter, zweiter Vorstand des Jobcenters, Friedel Heuwinkel, Landrat des Kreises Lippe,
Andrea Berger, Vorstandsvorsitzende des Jobcenters Lippe, und Reinhold Harnisch (v.l.n.r.). 

Foto: Behördenspiegel

Als kinderleicht präsentiert sich die Bedienung des Touch-screens.
Quelle: Jobcenter Lippe/krz
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Gerät erhalten. Sie können die Angebote
zeitlich flexibel nutzen, immer dann, wenn
die Kinderbetreuung sicher gestellt ist. 
Eine weitere wichtige Zielgruppe unter den
Arbeitsuchenden sind Menschen mit (Geh-)
Behinderung. Für jeden persönlichen Kon-
takt mit dem Jobcenter waren sie bisher
zumeist auf Fahrdienste angewiesen. Die
Plattform „LippeJob-interaktiv“ ersetzt un-
ter anderem mittels Videokonferenz den
Besuch beim Jobcenter. Einen weiteren Vor-
 teil bieten die Tablets für Arbeitsuchende mit
Migrationshintergrund, da das mobile Kom-
 munikationsgerät in verschiedenen Sprachen
bedient werden kann. „Die Mitarbeiter des
Jobcenters erhalten größtmögliche Trans-
parenz über die Integrationsaktivitäten des
Arbeitsuchenden“, erklärt Berger die Ar-
beitserleichterung für das Jobcenter durch
„LippeJob-interaktiv“. Sie sind zum Beispiel
jederzeit und aktuell über die regelmäßige
Teilnahme an Qualifizierungsmaßnahmen
informiert. Videokonferenzen, die kurzfris-
tig bedarfsgerecht geplant werden können,
schaffen eine wesentlich höhere Bindung als
die Einladung zu einem Termin beispiels-
weise per Post. Nicht zuletzt profitiert auch
der dritte, wichtige Teilnehmer am Vermitt-

lungsprozess, die lippischen Betriebe und Un -
ternehmen. Professor Dr. Gunther Olesch,
Geschäftsführer für Personal, Informatik und
Recht der Phoenix Contact GmbH & Co.KG,
bestätigt den eingeschlagenen Weg der Pro-
 jektpartner Jobcenter Lippe, die mit dem
Netzwerkausrüster CISCO und dem Soft-
wareunternehmen CONET Solutions GmbH
bei „LippeJob-interaktiv“ neue Wege ge-
hen. „Die demografische Herausforderung
stellt große Ansprüche an die Unternehmen.
Daher ist gerade die Idee des Jobcenters hier
moderner und schneller zu akquirieren durch
moderne Technologie ein riesiger Vorteil für
die Unternehmen“, so Olesch. 
Die Einrichtung einer Jobbörse, in der Un -
ternehmen jederzeit nach geeigneten Be-
werbern und diese wiederum nach neuen
of fenen Stellen suchen können, ist perspek-
 tivisch die nächste der vielfältigen Einsatz-
möglichkeiten dieser innovativen Technik.
Wenn der Fachkräftemangel in einigen Bran-
 chen weiter steigt, werden es verstärkt die
Unternehmen sein, die um die gut ausge-
bildeten Arbeitnehmer konkurrieren. Mit
„LippeJob-interaktiv“ können sich die Un -
ternehmen nach eigenen Vorstellungen und
Wünschen präsentieren und ihre Attrakti-

vität für den Bewerber so herausstellen. „Be-
 sonders die Rubrik ‚Bester Lösungsbeitrag
für ein gesellschaftliches Problem‘ ist die Ka-
 tegorie, die das wahre, echte Leben reprä-
sen tiert“, sagt Martin Schallbruch, IT-Beauf-
 tragter und IT-Direktor im Bundesministerium
des Innern, der den Schirmherr des eGovern-
ment-Wettbewerbs, Bundesminister des In-
 nern Dr. Hans-Peter Friedrich, bei der Preis-
 verleihung des Wettbewerbs in Berlin vertrat.
„LippeJob-interaktiv“ überzeugte die Fach-
 jury in dieser Rubrik und erzielte den ersten
Platz. Mehr als 40 Beiträge aus Deutsch-
land, Österreich und der Schweiz waren
beim 12. eGovernment-Wettbewerb der
Firmen BearingPoint und Cisco eingereicht
worden, von denen zehn in die Finalisten-
runde einzogen. Eine unabhängige Jury, be-
 stehend aus in- und ausländischen Exper-
ten der Bereiche Verwaltungswissenschaften,
IT und Gesellschaftsentwicklung, entschied
darüber, welche der nominierten Vorschlä-
ge ausgezeichnet wurden. 
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Land und Kommunen
schaffen mehr Transparenz
über Lebensmittel-
kontrollen im Internet

Presseerklärung vom 03. September 2012

Die Landesregierung und die Kommunen
stärken die Stellung der Verbraucherinnen
und Verbraucher. Zusammen mit Vertre-
tern des Landkreistages und des Städteta-
ges hat NRW-Verbraucherschutzminister
Johannes Remmel am heutigen Montag
(3.9.) eine neue Transparenzoffensive ge-
startet, durch die Verbraucherinnen und
Ver braucher über Ergebnisse der landes-
weiten Lebensmittelkontrollen informiert
werden. So werden künftig auf dem Inter-
net-Portal www.lebensmitteltransparenz.
nrw.de Datensätze veröffentlicht, wenn
ent sprechende Grenzwerte von unerwün -
schten Stoffen bei Lebensmitteln und Fut-
termitteln überschritten oder gravierende
Ver stöße gegen Kennzeichnungs- und Hy-
 gienevorschriften festgestellt wurden. Vo -
raussetzung für die Veröffentlichung ist,
dass die Verstöße mit einem Bußgeld von
mindestens 350 Euro geahndet werden. 
Verbraucherinnen und Verbraucher erfah-
ren im Internet-Portal, um welche Lebens-
mittel es sich handelt und wer sie in Verkehr
gebracht hat. Und sie erfahren, in wel chem

Betrieb Hygienemängel oder falsche Kenn-
 zeichnungen gefunden wurden. „Verbrau-
 cherinnen und Verbraucher haben ein Recht
auf gute und sichere Lebensmittel, des-
halb ist es richtig, hier für Transparenz zu sor-
gen“, sagte Minister Remmel bei der Vor-
stellung der neuen landesweiten Datenbank
in Essen. „Wir müssen entscheiden kön-
nen, welche Lebensmittel wir kaufen, wo
wir sie einkaufen oder wo wir ein Restau-
rant besuchen oder wo wir das nicht tun,
weil uns die Rahmenbedingungen nicht
gefallen. Transparenz ist der Schlüssel, da-
mit Verbraucherinnen und Verbraucher ei-
genständige Entscheidungen treffen kön-
nen.“ 
Die Kreise und kreisfreien Städte in NRW
geben Ergebnisse der amtlichen Lebensmit -
telüberwachung in die Datenbank ein, da-
mit Verbraucherinnen und Verbraucher ei-
nen Überblick erhalten, welche Betriebe
gegen Bestimmungen des Lebensmittel-
rechts verstoßen haben. „Auch wenn die
weit überwiegende Zahl unserer Kontrol-
len sehr zufriedenstellend ausfällt, werden
auch immer wieder eklatante Missstände
gefunden. Es macht Sinn, dass die Bevöl-
kerung erfährt, wo und bei wem die Zu-
stände nicht mehr akzeptabel sind“, so
Hauptgeschäftsführer Martin Klein als Re-
präsentant des Landkreistages NRW. „Le-

bensmittel sind Vertrauensgüter. Hygiene-
sünder und schwarze Schafe der Branche
sollten für die Bevölkerung erkennbar sein.
Es ist zu hoffen, dass die Namensnennung
längerfristig dazu beträgt, die Einhaltung
der Hygienevorschriften im Sinne der Ver-
braucher zu verbessern“, sagte Stephan Ar-
ticus, Geschäftsführer des Städtetages NRW. 
„Transparenz ist eine unverzichtbare Säule
des vorsorgenden Verbraucherschutzes. Eine
internetgestützte Datenbank zu schaffen,
die Ross und Reiter benennt, ermöglicht
erst diese Transparenz. Ihre Programmierung
und Bereitstellung war daher eine Kern-
aufgaben meines Hauses im Verbraucher-
schutz“, sagte Heinrich Bottermann, Prä-
sident des Landesamtes für Natur, Umwelt
und Verbraucherschutz NRW. Das LANUV
wird die Datenbank betreiben. 
Bisher konnten die Bundesländer nur vor
gesundheitsgefährdenden Produkten ef-
fektiv warnen – und Produkt- und Firmen-
namen veröffentlichen. „Wir haben nach
jahrelangen Auseinandersetzungen auf Bun -
desebene durchgesetzt, dass wir Verbrau-
cherinnen und Verbraucher jetzt besser in-
formieren können, wenn sich die Hersteller
oder Inverkehrbringer von Lebensmitteln
oder Futtermitteln nicht gesetzeskonform
verhalten und nun einen wichtigen Teiler-
folg erzielt. Die immer wiederkehrenden
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Belastungen von Lebensmitteln mit Dioxi-
nen oder PCB zeigen, dass mehr Transpa-
renz dringend notwendig ist“, so Remmel. 
Das Internetportal www.lebensmitteltran-
sparenz.nrw.de ist ein erster Schritt einer
umfassenden Transparenzstrategie für Le-
bensmittel in Nordrhein-Westfalen. „Wir sa-
gen Schmuddel und Schlendrian den Kampf
an und wir wollen schwarze Schafe entlar-
ven. Wer wiederholt oder schwerwiegend
gegen Hygiene-Bestimmungen verstößt,
kann sich in Zukunft nicht mehr verste-
cken“, betonte Remmel. „Aber das reicht
noch nicht – Verbraucherinnen und Verbrau-

cher müssen auf Augenhöhe mit der Wirt-
schaft sein. Dafür brauchen wir umfassende
Transparenz bei allen Ergebnissen der Le-
bensmittelkontrollen“, so Remmel. Dies ist
auch Bestandteil des Koalitionsvertrags. 
Das Portal www.lebensmitteltransparenz.
nrw.de geht zurück auf den Aktionsplan
„Unbedenkliche Futtermittel, sichere Le-
bensmittel, Transparenz für den Verbrau-
cher“, den Bund und Länder nach dem Skan-
dal über Dioxin in Eiern im Jahr 2011 auf
Betreiben von NRW vereinbart hatten. Be-
standteil dieses Plans ist die Verpflichtung
der zuständigen Behörden, die Ergebnisse

der amtlichen Lebensmittelüberwachung
über alle Rechtsverstöße durch Grenz  wert-
überschreitungen umgehend zu veröffent-
lichen. Durch eine Ergänzung des Lebens-
mittel- und Futtermittelgesetzbuches (LFGB),
die am 1. September 2012 in Kraft getreten
ist, ist dieses Vorhaben nun zum Teil umge-
 setzt worden. Auch sonstige Verstöße, zum
Beispiel gegen Hygienevorschriften oder
gegen Vorschriften über den Täuschungs-
schutz, sind nun zu veröffentlichen. Vor-
aussetzung ist, dass die Verstöße mit einem
Bußgeld von mindestens 350 Euro geahn-
det werden.

Zurück zu den Anfängen:
Ausstellung zur
Gründung des Deutschen
Landkreistages

Presseerklärung vom 10. September 2012

Aus Anlass des 65-jährigen Jubiläums des
Landkreistages Nordrhein-Westfalen (LKT
NRW) steht eine besondere Ausstellunger-
öffnung ins Haus: Im direkten Vorlauf des
diesjährigen Kreistagsforums zum Thema
„Kommunales Ehrenamt im Zeitalter des
Web 2.0“, das am selben Abend in den
Räumlichkeiten des LKT NRW in Düssel-
dorf stattfindet, wird die Ausstellung des
Deutschen Landkreistages (DLT) mit dem

Titel „Im Interesse der hungernden Bevölke-
 rung – die Gründung des Landkreistages im
Ersten Weltkrieg“ am 18. September 2012
um 17 Uhr im Foyer der Geschäftsstelle an
der Kavalleriestraße 8 in Düsseldorf durch
den Präsidenten des LKT, Thomas Kuben-
dorff, Kreis Steinfurt, und den Ersten Land-
tags-Vizepräsidenten Eckhard Uhlenberg
eröffnet.
Die Ausstellung beleuchtet die Hintergrün-
de der Verbandsgründung und veranschau-
licht die von Hunger und Entbehrungen
geprägte Lebenssituation der Menschen
wäh rend des Ersten Weltkrieges, insbeson-
dere anhand eindrucksvoller Aufnahmen
aus dieser Zeit und entsprechender erläu-

ternder Texte. Insbesondere war es im Er-
s ten Weltkrieg die sich verschärfende Ver-
sorgungssituation im sogenannten „Steck-
rübenwinter“ 1916/17, die den Hand-
lungsbedarf der Kreise in Hinblick auf ein
gemeinsames Auftreten deutlich machte.
Die Kreise waren in immer größerem Aus-
maß in die kriegswirtschaftliche Versor-
gung der Bevölkerung eingebunden, aber
im Gegensatz zu den kreisfreien Städten
nicht bei der Organisation der Zentralstel-
len zur Lebensmittelverteilung beteiligt.
Der Beginn der Verbands arbeit wird eben-
so anschaulich verdeutlicht wie die Ernäh-
rungs- und Versorgungssituation in den
Kreisen.

Schulische Inklusion nicht
zum Nulltarif – Land muss
Mehrkosten ausgleichen

Presseerklärung vom 21. September 2012

Mit Unverständnis hat der Landkreistag auf
den gestern veröffentlichten Gesetzentwurf
zur Umsetzung der Inklusion im Schulbe-

reich reagiert. „Die Kommunen stehen hin-
ter dem Ziel, den Gemeinsamen Unterricht
von behinderten und nicht behinderten
Schülerinnen und Schülern in allen Schul-
formen deutlich auszuweiten“, erklärte der
Hauptgeschäftsführer des Landkreistages
NRW, Dr. Martin Klein, heute in Düs seldorf.
„Inklusion in den Regelschulen braucht

aber Qualität – und Qualität ist nicht zum
Nulltarif zu haben, wie dies der Gesetzent-
wurf suggeriert“, machte er deutlich.
Der Entwurf eines 9. Schulrechtsänderungs-
gesetzes sieht vor, dass der Ort für sonder-
pädagogische Förderung in der Regel die
allgemeine Schule ist. Dort soll der Unter-
richt für Schülerinnen und Schüler mit und

Inklusion:
Landkreistag fordert Kosten-
übernahme durch das Land

Presseerklärung vom 13. September 2012

Der Ausschuss für Schule, Kultur und Sport
des Landkreistages Nordrhein-Westfalen
hat sich bei seiner heutigen Sitzung in Düs-
 seldorf erneut mit dem Thema „schulische
Inklusion“, dem gemeinsamen Unterricht
für Kinder mit und ohne Behinderung be-
schäftigt. Bereits seit Jahren warten die
nordrhein-westfälischen Kommunen auf
eindeutige Signale, wie die Inklusion an
den Schulen Nordrhein-Westfalens umge-
setzt werden soll. „Obwohl seit langem an-
gekündigt, hat Ministerin Löhrmann es bis
zum heutigen Tage nicht geschafft, einen

Gesetzentwurf vorzulegen“, sagte Land-
rat Pusch, Kreis Heinsberg, der die heutige
Sitzung leitete. „Das ist für uns in doppel-
ter Hinsicht ärgerlich: Wir haben keine
Planungssicherheit und wie die entstehen-
den Mehrkosten finanziert werden sollen,
ist auch nicht klar“, so Pusch weiter. 
Das in der Landesverfassung verankerte
Kon nexitätsprinzip verpflichtet den Lan-
desgesetzgeber, eine Prognose über die
den Kommunen entstehenden Mehrkosten
zu erstellen und zu erstatten. Es gilt der
Grundsatz „Wer bestellt, bezahlt“. Mehr-
kosten werden den Kommunen durch die
Herstellung von Barrierefreiheit, durch den
notwenigen dezentralen Einsatz von Inte-
grationshelfern, beim Schülerverkehr sowie
bei der Beschaffung von Lehr- und Lern-

mitteln entstehen. „Wenn das Land möchte,
dass die Kommunen eine qualitativ hoch-
wertige gemeinsame Beschulung von Kin-
dern mit und ohne Behinderung anbieten
können, dann muss es den strukturell un -
terfinanzierten Kommunen massiv unter die
Arme greifen. Im Koalitionsvertrag wurde
die Inklusion zum zentralen Projekt der
neuen Landesregierung erklärt. Jetzt muss
das Land auch sicherstellen, dass eine ver-
nünftige Finanzierung erfolgt!“, so Pusch
abschließend.
Der Landkreistag NRW erwartet von der
Landesregierung, dass die angestrebte
Schulgesetzänderung eine umfassende
Kostenfolgeabschätzung enthält und die
erforderlichen Mittel bereitgestellt wer-
den.
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ohne Bedarf an sonderpädagogischer För-
derung im Klassenverband oder in der
Lerngruppe erteilt werden. Das derzeitige
Förderschulsystem soll nicht gänzlich ab-
geschafft werden, sodass Eltern die Wahl
haben, an welcher Schule sie ihr Kind an-
melden.
Die mit der UN-Behindertenrechtskonven-
tion verfolgte Zielsetzung geht allerdings
dahin, dass zukünftig mehr als 80% der
Kinder mit besonderem Förderbedarf an Re-
gelschulen unterrichtet werden. Bislang be-
trägt die Inklusionsquote weniger als 20%.
Aus kommunaler Sicht ist klar, dass dies ei-
nen Paradigmenwechsel bedeutet. Deshalb
sei es unverständlich, dass der Gesetzent-
wurf bei der Frage der Kosten lapidar dar-
auf verweise, dass der Gesetzentwurf nicht
zur Übertragung einer neuen oder zu einer

wesentlichen Veränderung einer vorhande-
nen Aufgabe führe. „Wenn Inklusion nicht
an fehlenden Ressourcen scheitern soll,
dann muss das Land auch anerkennen, dass
auf die Kommunen kurz- und mittelfristig
erhebliche finanzielle Belastungen zukom-
men“, erklärte Klein. Zu nennen seien die
Bereiche Schülerfahrkosten, Lehr- und Lern-
 mittel, medizinisch-therapeutisches Perso-
nal, Schulbegleiter oder „Inklusionshelfer“
und selbstredend die Schaffung inklusions-
geeigneter Schulgebäude.
„Aus unserer Sicht passt es schlicht nicht
zusammen, wenn die Landesregierung auf
der einen Seite einen Stärkungspakt be-
schließt, der den betroffenen Kommunen
härteste Sparvorgaben auferlegt, und auf
der anderen Seite zusätzliche Belastungen
schafft, die jeden Haushaltssanierungsplan

in Frage stellen“, betonte Klein abschlie-
ßend. Das Land habe der UN-Konvention
im Bundesrat zugestimmt und lade nun
die Verantwortung bei den kommunalen
Schulträgern ab, die offensichtlich den Streit
mit den Betroffenen austragen sollen, wenn
nur eine „Inklusion nach Kassenlage“ mög-
lich sei.
Das nordrhein-westfälische Konnexitäts-
ausführungsgesetz sieht nun so genannte
Konsensgespräche vor, welche die kommu-
nalen Spitzenverbände abwarten wollen.
„Für den Fall, dass es hier keine Annähe-
rung geben sollte, haben aber verschiedene
Kommunen bereits signalisiert, dass sie die
Frage eines Belastungsausgleichs notfalls
auch gerichtlich klären lassen werden“,
teilte der Verband mit.

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  00.10.03.2

Allgemeines
Eine Broschüre für den Alltag
im Verbraucherschutz
Das Verbraucherschutzministerium hat einen
aktuellen Ratgeber mit dem Titel „Ihr Recht
im Alltag“ neu aufgelegt. Der Leitfaden ist
leicht und verständlich und gibt konkrete
Tipps zur Durchsetzung von Verbraucher-
rechten. Auf 234 Seiten stehen Informatio-
nen zu alltäglichen Rechtsgeschäften. Es gibt
Fragen und Antworten zu den Themen Kauf-
 vertrag, Internet und Handy, Information
und Werbung, Geld und Kredite, Versiche-
rungen, Gesundheit, Reisen und Mobilität,
Stromanbieter-Wechsel bis hin zum Rechts-
 schutz. 
Die Broschüre „Ihr Recht im Alltag“ steht als
Download im Internet unter www.verbrau-
cherrechte.nrw.de. In gedruckter Form kann
sie kostenlos beim Verbraucherschutzminis-
 terium unter der Telefonnummer 0211/45
66 666 oder  per E-Mail an infoservice@
mkulnv.nrw.de bestellt werden.

EILDIENST LKT NRW
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Arbeit und Soziales

Neu abgeschlossene
Ausbildungsverträge 2011

In Nordrhein-Westfalen wurden im Jahr
2011 insgesamt 126.501 Berufsausbildungs-
verträge neu abgeschlossen. Laut Angaben
des Statistischen Landesamtes waren das
2.277 (+1,8 Prozent) Ausbildungsverträge

mehr als im Jahr 2010. Einen Zuwachs ver-
zeichneten die Bereiche Industrie und Han-
del (+3 564) und Landwirtschaft (+8). Im
Handwerk (−980), im Bereich der Freien
Berufe (−203), in der Hauswirtschaft (−94)
und im öffentlichen Dienst (−18) wurden
weniger Ausbildungsverträge neu abge-
schlos sen als im Vorjahr. 

Gut ein Drittel (35,5 Prozent) der neuen Ver-
 träge wurden in nur zehn Ausbildungsbe-
rufen abgeschlossen.

EILDIENST LKT NRW
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Einkommensarmut steigt

Im Jahr 2011 war etwa jeder sechste Ein-
wohner Nordrhein Westfalens von relativer
Einkommensarmut betroffen. Das entspricht
15,8 Prozent. Die Armutsgefährdungsquote
ist damit im Vergleich zum Vorjahr (2010:
14,7 Prozent) gestiegen. Die Statistiker füh-

ren diesen Anstieg darauf zurück, dass
Niedrigeinkommensbezieher nur in unter-
durchschnittlichem Maße von Einkommens-
zuwächsen profitiert haben. Der Anteil der
Menschen, die Mindestsicherungsleistun-
gen erhalten haben, war Ende 2011 in NRW

Kurznachrichten

Top Ten der im Jahr 2011 neu abgeschlossenen Ausbildungsberufen in NRW

weibliche Auszubildende männliche Auszubildende

Rang Ausbildungsberuf
Auszu-
bildende Rang Ausbildungsberuf

Auszu-
bildende

1 Verkäuferin 4 233 1 Kraftfahrzeugmechatroniker 3 795

2
Kauffrau im
Einzelhandel 3 969 2 Kaufmann im Einzelhandel 3 267

3
Medizinische
Fachangestellte 3 435 3 Industriemechaniker 2 934

4 Bürokauffrau 3 312 4 Verkäufer 2 862

5 Industriekauffrau 3 024 5 Elektroniker 2 469

6
Zahnmedizin.
Fachangestellte 2 457 6

Anlagenmechaniker für Sanitär-,
Heizungs- u. Klimatechnik 2 463

7 Friseurin 2 454 7 Fachinformatiker 2 436

8
Kauffrau für Büro-
kommunikation 1 977 8 Industriekaufmann 2 409

9
Fachverkäuferin im 
Lebensmittelhandwerk 1 794 9

Kaufmann im Groß- und 
Außenhandel 2 370

10
Kauffrau im Groß-
und Außenhandel 1 644 10

Fachkraft für
Lagerlogistik 2 109
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mit 10,3 Prozent niedriger als ein Jahr zu-
vor (2010: 10,6 Prozent). Hierzu zählen Leis-
 tungen nach dem SGB II, Grundsicherung
im Alter und bei Erwerbsminderung, lau-
fende Hilfe zum Lebensunterhalt nach SGB
XII und Regelleistungen nach dem Asylbe-
werberleistungsgesetz. Der Rückgang ist
auf die aus der positiven Arbeitsmarktent-
wicklung resultierende niedrigere Zahl von
SGB II-Empfänger zurückzuführen. Sie stel-
len mit rund 85 Prozent den größten Teil
der Bezieher von Mindestsicherungsleistun-
 gen. Ein Ausstieg aus der Mindestsicherung
bedeutet aber nicht unbedingt, dass auch
ein Einkommen oberhalb der Armutsge-
fähr dungsschwelle erzielt wird. Nach der
Definition der Europäischen Union gelten
Menschen als armutsgefährdet, die mit we-
 niger als 60 Prozent des mittleren Einkom-
mens (Median) der Bevölkerung, hier dem
mittleren Einkommen in NRW, auskommen
müssen. 2011 lag die Armutsgefährdungs-
schwelle laut Mikrozensus für Einpersonen-
haushalte bei monatlich 833 Euro. 
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Familie, Kinder 
und Jugend
Zahl der Privathaushalte in
NRW geht langfristig zurück 

Einer aktuellen Modellrechnung des Statis-
tischen Landesamtes zufolge wird die Zahl
der Privathaushalte in Nordrhein-Westfalen,
die derzeit bei 8,60 Millionen liegt, bis 2020
noch um 0,6 Prozent auf 8,65 Millionen
zunehmen, danach aber bis 2050 auf 8,10
Millionen zurückgehen und damit um 6,4
Prozent unter dem gegenwärtigen Stand
liegen. Besonders stark betreffen wird diese
Entwicklung größere Haushalte, also mehr-
heitlich solche mit Kindern.
Regionalisierte Berechnungen, die die Sta-
tistiker in der Studie bis zum Jahr 2030 vor-
nehmen, lassen erkennen, dass die Mehr-
zahl der kreisfreien Städte und Kreise eine
rückläufige Zahl von Privathaushalten bis
2030 aufweist. Mit einer hohen Zunahme
der Haushaltszahlen insgesamt können in
Zukunft nur einige wenige kreisfreie Städte
(Münster, Bonn und Köln) rechnen. Bei den
Haushalten mit drei und mehr Personen müs-
sen sich – bis auf Münster, Köln, Bonn und
Düsseldorf – alle übrigen kreisfreien Städte
und Kreise auf einen Rückgang einstellen.
Die künftige Entwicklung der Zahl der Er-
werbspersonen wird ebenfalls in der Studie
dokumentiert: Langfristig (bis 2050) muss
von einem spürbaren Rückgang der Er-
werbspersonenzahl (−23,2 Prozent) ausge-
gangen werden. Auch die Mehrheit der
kreis freien Städte und Kreise muss mit einer

Abnahme der Erwerbspersonenzahl rech-
nen. Nur wenige kreisfreie Städte und Krei-
se können laut dieser Studie Zuwächse bis
2030 erreichen. Außerdem werden in der
Modellrechnung die zu erwartenden Än-
derungen in der Altersstruktur der Erwerb-
spersonen dargelegt. Während derzeit etwa
16 Prozent der Erwerbspersonen 55 Jahre
oder älter sind, werden es 2050 fast 21 Pro-
 zent sein. 

EILDIENST LKT NRW
Nr. 10/Oktober 2012  13.60.10

Rückläufige Kinderzahlen

Im vergangenen Jahr lebten in Nordrhein-
Westfalen insgesamt 1,8 Millionen Familien
mit Kindern unter 18 Jahren. Das waren
188.000 oder 9,4 Prozent weniger als 2005.
Insgesamt zählten die Statistiker im Jahr
2011 drei Millionen minderjährige Kinder in
nordrhein-westfälischen Familien. Die Zahl
der verheirateten Paare mit minderjährigen
Kindern ist seit 2005 um 14,7 Prozent auf
1,3 Millionen zurückgegangen. 
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Gesundheit
Rehabilitationseinrichtungen:
Hohe Auslastung 

In den 148 Vorsorge- und Rehabilitations-
einrichtungen in Nordrhein-Westfalen wur-
den im vergangenen Jahr knapp 229.600
Patienten stationär behandelt. Damit waren
die 20.750 Betten in diesen Einrichtungen zu
84,3 Prozent ausgelastet. Die durchschnitt-
liche Aufenthaltsdauer der Patienten belief
sich auf fast vier Wochen. Im Jahr 2011 gab
es in NRW zwei Reha-Einrichtungen mehr
als im Jahr 2000. Die Zahl der aufgestellten
Betten war jedoch um 2,7 Prozent niedri-
ger als elf Jahre zuvor. Da die Patientenzahl
mit 228.860 Patienten in etwa auf dem Ni-
veau des Jahres 2000 lag, war die durch-
schnittliche Bettenauslastung um 4,3 Pro-
zent höher als Anfang des Jahrtausends. Die
Reha-Einrichtungen beschäftigten 2011 ins-
 gesamt 1.280 Ärzte. Das sind 7,8 Prozent
mehr als im Jahr 2000. Die Zahl des nicht-
ärztlichen Personals stieg um 11,6 Prozent
auf 14.900 Personen.
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Ein Viertel der Verstorbenen
in NRW starb 2011
an Herzkrankheiten
In Nordrhein-Westfalen verstarben im Jahr
2011 insgesamt 50.898 Menschen an nicht

angeborenen Herzkrankheiten. Laut Aus-
kunft des Statistischen Landesamtes waren
Herzkrankheiten somit bei 26,9 Prozent der
Verstorbenen ursächlich für den Tod. Im Ver-
gleich zu 2010 reduzierte sich die Zahl der
Todesfälle, die aus Herzerkrankungen re-
sultierten, um 5,8 Prozent. Bei Frauen sind
sie häufiger Todesursache als bei Männern:
29,1 Prozent der Frauen (28.612 Fälle) und
24,6 Prozent der Männer (22.286 Fälle)
starben im Jahr 2011 an Herzkrankheiten.
Neben diesen Todesfällen verstarben 2011
in NRW insgesamt 71 Menschen aufgrund
eines diagnostizierten angeborenen Herz-
fehlers einschließlich Fehlbildungen der gro-
 ßen Arterien; im Vergleich zum Vorjahr ist
dies ein Rückgang um 7,8 Prozent. Fast
zwei Drittel (62,0 Prozent) der Verstorbenen
mit angeborenem Herzfehler waren noch
nicht mal ein Jahr alt, 71,8 Prozent waren
minderjährig. Einem angeborenen Herzfeh-
ler liegen in der Regel multiple, unter ande-
rem auch genetische oder umweltbedingte
Ursachen zugrunde.
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Anzahl der Demenz-
Patienten steigt

Im Jahr 2010 wurden in den nordrhein-west-
fälischen Krankenhäusern mehr als 12.100
Patienten stationär behandelt, bei denen
eine Demenz diagnostiziert wurde. Das wa-
 ren 0,6 Prozent mehr als 2009. Insgesamt
waren 62,3 Prozent der mit der Hauptdiag-
nose Demenz behandelten Kranken Frauen
und 37,7 Prozent Männer. Hierbei spiegelt
sich unter anderem der Sachverhalt wieder,
dass der Frauenanteil insgesamt mit steigen-
dem Lebensalter zunimmt. Von den 50- bis
59-jährigen Demenz-Patienten waren 44,1
Prozent, bei den über 90-Jährigen 77,1 Pro-
zent Frauen. In Hinblick auf das Alter der
Erkrankten zeigt sich, dass 99,8 Prozent
der Demenz-Erkrankten 50 Jahre und älter
waren.
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Spezialambulanz hilft
Betroffenen und Angehörigen
bei Internet- und
Computerspielabhängigkeit
Mehr als 500.000 Menschen in Deutsch-
land gelten als medienabhängig, das heißt
ab hängig vor allem von Internet- und Com-
 puterspielen. Die exzessive Nutzung von
Online-Spielwelten, Cybersex und sozialen
Netzwerken geht häufig mit Depressionen,
sozialen Ängsten oder Störungen von Auf-
merksamkeit und Aktivität einher. Hilfe ist
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rar, Medienabhängigkeit gilt offiziell nicht
als Krankheit, obwohl die Fälle seit Jahren
zunehmen. Eine neue Anlaufstelle für Be-
troffene gibt es seit dem 01.10.2012. Die
Medienambulanz in der Klinik für Psycho-
somatische Medizin und Psychotherapie
des LWL-Universitätsklinikums Bochum
im Land schaftsverband Westfalen-Lippe
(LWL). Oberarzt PD Dr. Bert te Wildt leitet
sie. 
Hilfe tut Not, wenn bei Betroffenen eine Ver-
nachlässigung der Körperpflege, Ernährung
und Gesundheit, soziale Probleme im per-
sönlichen Umfeld sowie ein Leistungsabfall
in Schule, Ausbildung und Beruf auftreten.
„In unsere Ambulanz können medienab-
hängige Erwachsene ab 18 Jahren kommen,
die infolge einer unkontrollierten Medien-
nutzung ein psychisches Leiden entwickelt
haben“, so te Wildt, „wir möchten unseren
Patientinnen und Patienten jenseits der vir-
tuellen Welt Wege in ein erfülltes Leben in
der konkreten Realität aufzeigen.“ In der
Ambulanz können sich aber auch Angehö-
rige medienabhängiger Menschen vorstel-

len, die zumeist unter einem nicht minder
großen Leidensdruck stehen.
Zum Angebot der Mediensprechstunde ge-
 hört neben einer ausführlichen Untersuchung
und Diagnosestellung die Beratung von Pro-
 banden und Angehörigen über verschiede-
ne Behandlungsmöglichkeiten, gegebenen-
 falls auch eine Weitervermittlung an an dere
Facheinrichtungen.

Weitere Informationen
sind im Internet unter:
http://www.lwl-uk-bochum.de/klinik-fuer-
psychosomatische-medizin-und-psychothe-
rapie oder
http://www.fv-medienabhaengigkeit.de
abrufbar.
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Wirtschaft und 
Verkehr
NRW-Exporte in die
BRIC-Staaten gestiegen
Die nordrhein-westfälische Wirtschaft ex-
portierte im Jahr 2011 Waren im Wert von
über 20,6 Milliarden Euro in die sogenann-
ten BRIC-Staaten Brasilien, Russland, Indien
und China. Laut Mitteilung des Statistischen
Landesamtes, waren das 17,9 Prozent mehr
als 2010 und sogar 36,7 Prozent mehr als
2007. Die Zahl der Importe aus den BRIC-
Staaten war 2011 mit 32,0 Milliarden Euro
um 15,5 Prozent höher als 2010 und um
38,0 Prozent höher als vier Jahre zuvor.
Vor allem die Volksrepublik China erweist
sich unter den vier Schwellenländern als he -
rausragender Handelspartner. Von 2007 bis
2011 war ein Anstieg der Ausfuhren nach
China um 56,8 Prozent von 6,5 auf 10,1
Milliarden Euro zu verzeichnen. 
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Schütz/Maiwald, Beamtenrecht des Bundes
und der Länder, Kommentar, Gesamtausga-
be B 04/12, 343. Aktualisierung, Stand: April
2012, € 78,95, Bestellnr.: 7685 5470 343,
Verlagsgruppe Hüthig Jehle Rehm GmbH,
Hultschiner Straße 8, 81677 München

Diese Aktualisierung bietet Kommentierungen u.a.
zu folgenden Paragrafen:

Teil B §§ 21, 22

Teil C §§ 64, 69, 80

Dyong/Arenz/Dallhammer/Bäumler/Hend
ler, Raumordnung in Bund und Ländern,
Kommentar, Lieferung 6/12, Stand: Mai
2012, 170 Seiten, W. Kohlhammer GmbH,
Heßbrühlstraße 69, 70565 Stuttgart

Die vorliegende Ergänzungslieferung setzt die
Kommentierungen des neuen Raumordnungs-
gesetzes fort und zwar mit §10 ROG. Ein weiterer
Schwerpunkt ist die verstärkte Nutzung regenera-
tiver Energien und Ausbau der Netze, Bürgerbe-
teiligung im Raumordnungsverfahren, territoriale
Kohäsion sowie europäische territoriale Zusam -
menarbeit.

Praxis der Kommunalverwaltung Landes-
ausgabe Nordrhein-Westfalen, Herausge-
ber: Dr. Jürgen Busse, Prof. Dr. Hans-Gün-
ter Henneke, Dr. Hubert Meyer, Prof. Dr.
Utz Schliesky, Prof. Dr. Gunnar Schwarting,
Prof. Dr. Wolf-Uwe Sponer, Prof. Dr. Chris-
tian O. Steger, Hubert Stubenrauch und Jo-
hannes Winkel, 448. Nachlieferung, Stand:
April 2012, Preis 66,90 €, Kommunal- und
Schul-Verlag, Konrad-Adenauer-Ring 13,
65187 Wiesbaden. 

Die 448. (nicht einzeln erhältliche) Nachlieferung
enthält Überarbeitungen in folgenden Bereichen:

E 1 NW - Der kommunale Finanzausgleich
in Nordrhein-Westfalen

K 7 - Das öffentliche Veterinärwesen

Bork, Landesbauordnung Nordrhein-West-
 falen, 28. Auflage 2012, 946 Seiten, Karto-
niert, ISBN 978-3-555-015518-7, Deutscher
Gemeindeverlag GmbH, Heßbrühlstraße 69,
70565 Stuttgart 

Mit dem Gesetz zur Änderung der Landesbau-
ordnung NRW vom 22.12.2011 hat der Landes-
gesetzgeber NRW seinen bauordnungsrechtli chen
Beitrag zur „Energiewende“ geleistet, indem er
u.a. die Änderung der Nutzung oder der äuße-
ren Gestalt der tragenden Gebäude durch Klein-
windanlagen und Solaranlagen genehmigungs-
frei gestellt hat. Die neue SonderbauVO und die
anderen nahezu allesamt überarbeiteten Verord-
nungen und Gesetze, die für das Baugeschehen
maßgeblich sind, erscheinen in dieser Ausgabe.
Dies gilt auch für die aktuellen Rohbauwerte. Die
grundlegend überarbeitete Energieeinsparverord-
nung und die hierzu erlassene neue landesrecht-
liche UmsetzungsVO einschließlich der Energie-
ausweise und aktuellen Formulare vollinhaltlich
abgedruckt.

Landmann/Rohmer, Umweltrecht, Kommen-
tar zum Umweltrecht, 63. Ergänzungsliefe-
rung, ISBN 978-3-406-63344-7, Stand:
Dezember 2011, 660 Seiten, 59,– €, Ver-
lag C.H. Beck, 80791 München

Die 63. Ergänzungslieferung enthält u.a. Kom-
mentierungen zu §§ 1 bis 5 WHG (Faßbender),

§§ 44 bis 55, 64 BNatSchG (Gellermann), § 5
BImSchG (Dietlein) und zur 13. BImSchV (Ohms).

Versteyl/Mann/Schomerus, KrWG Kreis-
laufwirtschaftsgesetz, Kommentar, 3. Auf-
lage, Verlag C.H. Beck, Wilhelmstraße 9,
80801 München

Das Kreislaufwirtschaftsgesetz hat 2012 das bis-
herige Kreislaufwirtschafts-/Abfallgesetz ersetzt.
Damit wird die europäische Abfallrahmenrichtli-
nie in deutsches Recht umgesetzt. Der bewährte
Standardkommentar bietet Antworten auf die
vielfältigen Fragen des neuen Rechts, z. B. die
neue fünf stufige Abfallhierarchie, die erweiter-
ten abfallrechtlichen Begriffsbestimmungen sowie
die Neufassung der Überlassungspflichten. Der
Kommentar beinhaltet aktuelle Praxislösungen
für Rechtsberatung und Gerichte, enge Orientie-
 rung an der Rechtsprechung sowie Erläuterung
der Unterschiede zwischen altem und neuem Ab-
fallrecht.

Fluck/Frenz/Fischer/Franßen, Kreislaufwirt-
schaftsrecht, Abfallrecht und Bodenschutz-
recht,Kommentar,105.Aktualisierung,Stand:
Mai 2012, Hüthig, Jehle, Rehm GmbH, Jus-
 tus-von-Liebig-Straße 1, 86899 Landsberg

Diese Aktualisierung enthält die Synopse zum
Kreislaufwirtschaftsgesetzes, die Kommentierung
zu §§6,7 und 26 und die Entstehungsgeschichte
zu den §§ 57-72.

Lersner/Wendenburg/Versteyl, Recht der
Abfallbeseitigung, Kommentar, Ergänzungs-
lieferung 3/12, Stand: Juli 2012, Erich Schmidt
Verlag GmbH & Co. KG, Genthiner Straße
30G, 10785 Berlin-Tiergarten
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Um Ihnen die Arbeit mit dem neuen Kreislaufwirt-
schaftsgesetz (KrWG) noch weiter zu erleichtern,
erhalten Sie  mit der kommenden Ergänzungslie-
ferung ein Stichwortverzeichnis zu den bis dahin
im Werk bereits veröffentlichten Kommentierun-
 gen zum KrWG.

Gesetzessammlung für die kommunale Voll-
streckungspraxis, herausgegeben vom Fach-
verband der Kommunalkassenverwalter e.V.,
Schriftleitung: Hans-Jürgen Glotzbach, 17.
Ergänzungslieferung, Stand Juni 2012, 270
Seiten, 64,– €, ISBN 978-3-7922-0139-8,
Verlag Reckinger, Luisenstr. 100 – 102,
53721 Siegburg

Mit der 17. Ergänzungslieferung (Stand Juni 2012)
wurden mehrere Gesetzesänderungen, die sich
nachhaltig auf die kommunale Vollstreckungs-
praxis auswirken, in das Werk eingearbeitet.

Neben einigen landesrechtlichen Änderungen,
wie z.B. die neue Verordnung über die Kosten des
Verwaltungszwangsverfahrens zur Vollstreckung
von Leistungsbescheiden und von Geldforderun-
 gen in Niedersachsen wurden das Sozialgesetzbuch
(SGB) – Zwölftes Buch, die Grundbuchordnung,
das Handelsgesetzbuch (HGB), das Sozialgesetz-
buch (SGB) – Allgemeiner Teil und SGB X sowie
das Gerichtskostengesetz aktualisiert.

Teil IV (Bundesgesetze) der Gesetzessammlung
wurde um Auszüge aus dem Gesetz über das Ver-
fahren in Familiensachen und in den Angelegen-
heiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG)
erweitert.

Seit 1976 existiert die sog. EG-Beitreibungsricht-
linie (Richtlinie 76/308/EWG), die zunächst nur
eine Vollstreckungsamtshilfe für europäische Ab-
gaben, Abschöpfungen und Zölle, später auch für
die Umsatzsteuer vorsah (umgesetzt im sog. EG-
Beitreibungsgesetz vom 10. August 1979). Mit
der Richtlinie 2001/44/EG vom 15. Juni 2001 wur-
 de sie auf die Einkommen- und Körperschaftssteu-
 er sowie auf die Versicherungssteuer ausgedehnt.

Um die Effizienz und den Erfolg der Vollstreckungs-
hilfe signifikant zu steigern, hat der Rat am 16.

März 2010 den Anwendungsbereich der Beitrei-
bungsrichtlinie erweitert, das Verfahren gestrafft
und das Arsenal der Vollstreckungsinstrumente
ausgebaut. Die neue Beitreibungsrichtlinie, die
zum 1. Januar 2012 in Kraft getreten ist, wurde
mit dieser Ergänzungslieferung in das Werk auf-
genommen.

Hiller/Zahradnik, Verwalten und Gestalten,
Fallstudien zum Public Management mit
Übungsaufgaben und Lösungen, 2012, ca.
186 Seiten, € 24,50, ISBN 978-3-415-04
738-9, Richard Boorbeck Verlag GmbH &
Co KG, Postfach 80 03 40, 81603 München.

Die Sammlung enthält sieben Fallstudien, die ty-
pische Aufgabenfelder und Problemsituationen in
einer Kommunalverwaltung aufgreifen und kon-
krete Lösungsvorschläge mit ausführlichen Erläu-
terungen bieten.
Zu den Themen gehören unter anderem die Ein-
führung des Neuen Kommunalen Finanzwesens,
das Marketing im E-Government, die Durchfüh-
rung einer Mitarbeiterbefragung zur Untersuchung
des Organisationsklimas und die Möglichkeiten
des Standortmarketings durch E-Government. In
den ansprechend präsentierten Fallbeispielen spie-
gelt sich die gesamte Bandbreite der Aufgaben-
stellung innerhalb einer Kommunalverwaltung
wider.
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